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Gesetz 
zur Neuregelung des Hochschulrechts 

des Landes Brandenburg 

Vom 18. Dezember 2008 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 
Gesetz über die Hochschulen des Landes Brandenburg 

(Brandenburgisches Hochschulgesetz – BbgHG) 
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Abschnitt 1 
Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 
Geltungsbereich 

(1) Dieses Gesetz gilt für die staatlichen Hochschulen des Lan-
des Brandenburg und, soweit dies in den §§ 81 bis 88 bestimmt 
ist, für die staatlich anerkannten Hochschulen und Berufsaka-
demien sowie für die Studentenwerke im Land Brandenburg. 

(2) Fachhochschulen, die ausschließlich Studiengänge für den 
öffentlichen Dienst anbieten, müssen die Anforderungen des § 81 
Abs. 2 Nr. 2 und 5 erfüllen. Im Übrigen findet dieses Gesetz 
auf sie keine Anwendung. 

§ 2 
Hochschulen 

(1) Staatliche Hochschulen nach § 1 Abs. 1 sind: 

1. die Universitäten Potsdam, Frankfurt (Oder) und die Tech-
nische Universität Cottbus, 

2. die Hochschule für Film und Fernsehen Potsdam-Babels-
berg als Kunsthochschule sowie 

3. die Fachhochschulen Brandenburg, Eberswalde, Lausitz, 
Potsdam und Wildau. Die Fachhochschulen können die Be-
zeichnung „Hochschule“ mit dem Zusatz „(FH)“ verwen-
den. 

Das für Hochschulen zuständige Mitglied der Landesregierung 
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die typisierende Be-
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zeichnung einer Hochschule zu ändern. Die Hochschulen kön-
nen in der Grundordnung geeignete Namenszusätze bestimmen. 

(2) Die Errichtung, die Zusammenlegung und die Schließung 
von Hochschulen des Landes erfolgt durch Gesetz. 

(3) Einrichtungen des Bildungswesens, die nichtstaatliche Hoch-
schulen gemäß Absatz 1 Satz 1 sind, können als Hochschulen 
nach § 81 staatlich anerkannt werden. 

§ 3 
Aufgaben 

(1) Die Hochschulen dienen der Pflege und Entwicklung der 
Wissenschaften und Künste durch Lehre, Forschung, Studium 
und Weiterbildung. Sie bereiten auf berufliche Tätigkeiten ein-
schließlich unternehmerischer Selbstständigkeit vor, die die An-
wendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und wissenschaftli-
cher Methoden oder die Fähigkeit zu künstlerischer Gestaltung 
erfordern. Sie betreiben Wissens- und Technologietransfer zur 
Umsetzung und Nutzung ihrer Forschungs- und Entwicklungs-
ergebnisse in der Praxis und wirken untereinander und mit an-
deren Wissenschaftseinrichtungen sowie der Wirtschaft zusam-
men. Die Fachhochschulen erfüllen ihre Aufgaben nach den Sät-
zen 1 und 2 insbesondere durch anwendungsbezogene Lehre und 
entsprechende Forschung. 

(2) Die Hochschulen stellen für einen Zeitraum von fünf Jah-
ren Struktur- und Entwicklungspläne auf und schreiben sie re-
gelmäßig fort. Sie sind dabei an staatliche Zielsetzungen der 
Hochschulentwicklung gebunden. In den Struktur- und Ent-
wicklungsplänen stellen die Hochschulen die vorgesehene fach-
liche, strukturelle, personelle und finanzielle Entwicklung dar. 
Die Struktur- und Entwicklungsplanung soll ein fachlich aus-
reichendes und regional ausgewogenes Angebot in Forschung 
und Lehre sicherstellen. Die Struktur- und Entwicklungspläne 
sind der für die Hochschulen zuständigen obersten Landesbe-
hörde anzuzeigen. 

(3) Die Hochschulen fördern den wissenschaftlichen und künst-
lerischen Nachwuchs. Ihre Arbeit in der Forschung und bei der 
Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nach-
wuchses soll regelmäßig bewertet werden. Sie evaluieren regel-
mäßig die Leistungen in der Lehre. 

(4) Die Hochschulen tragen den besonderen Belangen von 
Hochschulmitgliedern mit Kindern oder mit Pflegepflichten 
Rechnung. Sie wirken an der sozialen Förderung der Studie-
renden mit. Sie fördern in ihrem Bereich kulturelle und musi-
sche Belange sowie den Sport. Sie berücksichtigen die beson-
deren Bedürfnisse behinderter Hochschulmitglieder und tref-
fen in allen Bereichen die erforderlichen Maßnahmen zu ihrer 
Integration. Für die Durchführung des Studiums und der Prü-
fungen sind dabei geeignete Maßnahmen zu ergreifen, die un-
ter Wahrung der Gleichwertigkeit einen Nachteilsausgleich ge-
währleisten. 

(5) Die Hochschulen fördern die internationale, insbesondere die 
europäische Zusammenarbeit im Hochschulbereich; sie fördern 
den Austausch mit ausländischen Hochschulen und anderen 

wissenschaftlichen oder künstlerischen Einrichtungen. Sie be-
rücksichtigen die besonderen Bedürfnisse der ausländischen Stu-
dierenden. 

(6) Die Hochschulen informieren die Öffentlichkeit über ihre 
Vorhaben und die Erfüllung ihrer Aufgaben. Sie berichten re-
gelmäßig über ihre Lehr- und Forschungstätigkeit sowie über 
Ergebnisse von Maßnahmen zur Frauen- und Familienförderung. 

(7) Andere als die in diesem Gesetz genannten Aufgaben dürfen 
den Hochschulen durch Rechtsverordnung des für die Hoch-
schulen zuständigen Mitglieds der Landesregierung nur über-
tragen werden, wenn sie mit den in Absatz 1 genannten Aufga-
ben zusammenhängen. 

§ 4 
Freiheit von Lehre, Forschung und Studium 

in Wissenschaft und Kunst; wissenschaftliche Redlichkeit 

(1) Die Freiheit der Lehre umfasst im Rahmen der zu erfüllen-
den Lehraufgaben die inhaltliche und methodische Gestaltung 
von Lehrveranstaltungen sowie das Recht auf Äußerung von 
wissenschaftlichen und künstlerischen Lehrmeinungen. Ent-
scheidungen von Hochschulorganen zur Lehre sind insoweit 
zulässig, als sie sich auf die Organisation des Lehrbetriebes 
und auf die Aufstellung und Einhaltung von Studien- und Prü-
fungsordnungen beziehen; sie dürfen die Freiheit im Sinne von 
Satz 1 nicht beeinträchtigen. 

(2) Die Freiheit der Forschung umfasst insbesondere die Frage-
stellung, die Grundsätze der Methodik sowie die Bewertung des 
Forschungsergebnisses und seine Verbreitung. Entscheidungen 
von Hochschulorganen zur Forschung sind insoweit zulässig, 
als sie sich auf die Organisation des Forschungsbetriebes, die 
Förderung und Abstimmung von Forschungsvorhaben und auf 
die Bildung von Forschungsschwerpunkten beziehen. Sie dür-
fen die Freiheit im Sinne von Satz 1 nicht beeinträchtigen. Die 
Sätze 1 bis 3 gelten für künstlerische Entwicklungsvorhaben 
und für die Kunstausübung entsprechend. 

(3) Die Freiheit des Studiums umfasst, unbeschadet der Stu-
dien- und Prüfungsordnungen, insbesondere die freie Wahl von 
Lehrveranstaltungen, das Recht, innerhalb eines Studienganges 
Schwerpunkte nach eigener Wahl zu bestimmen sowie die Er-
arbeitung und Äußerung wissenschaftlicher und künstlerischer 
Meinungen. Entscheidungen von Hochschulorganen zum Stu-
dium sind insoweit zulässig, als sie sich auf die Organisation 
und ordnungsgemäße Durchführung des Lehr- und Studienbe-
triebes und auf die Gewährleistung eines ordnungsgemäßen 
Studiums beziehen. 

(4) Die Wahrnehmung der in den Absätzen 1 bis 3 genannten 
Rechte entbindet nicht von der Beachtung der Regelungen, die 
das Zusammenleben an der Hochschule ordnen. 

(5) Alle an der Hochschule wissenschaftlich Tätigen sowie die 
Studierenden sind zu wissenschaftlicher Redlichkeit verpflich-
tet. Im Rahmen der Selbstkontrolle in der Wissenschaft stellen 
die Hochschulen Regeln zur Einhaltung der allgemein aner-
kannten Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis und zum 
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Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten auf. Arbeitsver-
träge des wissenschaftlichen Personals sollen zur wissenschaft-
lichen Redlichkeit verpflichten. Bei der Veröffentlichung von 
Forschungsergebnissen sind Mitarbeiter, die einen eigenen wis-
senschaftlichen oder wesentlichen sonstigen Beitrag geleistet 
haben, als Mitautoren zu nennen; soweit möglich, ist ihr Bei-
trag zu kennzeichnen. 

§ 5 
Rechtsstellung; Aufsicht 

(1) Die staatlichen Hochschulen sind Körperschaften des öf-
fentlichen Rechts und zugleich staatliche Einrichtungen. Sie 
haben das Recht der Selbstverwaltung im Rahmen der Gesetze 
und regeln ihre Angelegenheiten durch die Grundordnung und 
sonstige Satzungen. Die Grundordnung bedarf der Genehmi-
gung der für die Hochschulen zuständigen obersten Landesbe-
hörde. Die Satzungen sind im amtlichen Mitteilungsblatt der 
Hochschule bekannt zu machen. Sie sollen zusätzlich in elektro-
nischer Form veröffentlicht werden. 

(2) Hochschulen können abweichend von Absatz 1 Satz 1 auch 
in anderer Rechtsform errichtet, auf Antrag der Hochschule in 
eine andere Rechtsform umgewandelt oder in die Trägerschaft 
einer anderen juristischen Person überführt werden. Das Nähe-
re ist in einem besonderen Gesetz zu regeln. 

(3) Die Hochschulen erfüllen die Aufgaben, auch soweit es sich 
um staatliche Angelegenheiten handelt, durch eine Einheitsver-
waltung. Staatliche Angelegenheiten sind die Personal-, Haus-
halts- und Finanzverwaltung der Hochschulen und die Erhe-
bung von Gebühren. 

(4) Die Hochschulen können durch Satzung Gebühren für be-
sondere Aufwendungen und für die Benutzung ihrer Einrich-
tungen erheben; die Satzung ist der für die Hochschulen zu-
ständigen obersten Landesbehörde vor Inkrafttreten anzuzeigen. 
Fordert sie nicht innerhalb von drei Monaten nach Vorlage zu 
Änderungen auf, tritt die Satzung nach Veröffentlichung im 
amtlichen Mitteilungsblatt der Hochschule in Kraft. Für ein Stu-
dium bis zum ersten berufsqualifizierenden Abschluss und für 
ein Studium in einem konsekutiven Studiengang, der zu einem 
weiteren berufsqualifizierenden Hochschulabschluss führt, wer-
den Studiengebühren nicht erhoben. 

(5) Die Hochschulen unterstehen der Rechtsaufsicht der für die 
Hochschulen zuständigen obersten Landesbehörde. Diese kann 
sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben jederzeit über die Angele-
genheiten der Hochschulen umfassend informieren, insbeson-
dere mündliche und schriftliche Berichte sowie Akten und sons-
tige Unterlagen anfordern oder einsehen. Sie kann rechtswidri-
ge Beschlüsse und Maßnahmen der Hochschule beanstanden 
und ihre Aufhebung oder Änderung innerhalb einer angemes-
senen Frist verlangen; die Beanstandung hat aufschiebende Wir-
kung. Kommt die Hochschule der Beanstandung oder einer An-
ordnung nicht fristgemäß nach oder erfüllt sie die ihr sonst ob-
liegenden Pflichten nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist, 
kann die für die Hochschulen zuständige oberste Landesbehör-
de die notwendigen Maßnahmen an ihrer Stelle treffen sowie 
die erforderlichen Satzungen erlassen. Einer Fristsetzung be-

darf es nicht, wenn die Hochschule die Befolgung einer Bean-
standung oder Anordnung oder die Erfüllung einer ihr oblie-
genden Pflicht verweigert oder ihre Gremien beschlussunfähig 
sind. 

(6) Bei der Wahrnehmung staatlicher Angelegenheiten unter-
stehen die Hochschulen der Fachaufsicht der für die Hochschu-
len zuständigen obersten Landesbehörde. Das Gleiche gilt, so-
weit die Hochschulen Aufgaben bei der Ermittlung der Ausbil-
dungskapazität und der Festsetzung von Zulassungszahlen wahr-
nehmen. Vor einer Weisung soll der Hochschule Gelegenheit 
zur Stellungnahme gegeben werden. 

(7) Das für die Hochschulen zuständige Mitglied der Landesre-
gierung kann mit den Hochschulen in Angelegenheiten, die 
seiner Fachaufsicht oder seiner Genehmigung unterliegen, ins-
besondere für die Erfüllung staatlicher Aufgaben, Zielverein-
barungen eingehen. 

§ 6 
Staatliche Finanzierung und Körperschaftsvermögen 

(1) Die staatliche Finanzierung der staatlichen Hochschulen 
orientiert sich an den in Lehre und Forschung sowie bei der 
Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nach-
wuchses erbrachten Leistungen. Dabei sind auch Fortschritte 
bei der Erfüllung des Gleichstellungsauftrages zu berücksichti-
gen. Die staatliche Anerkennung nichtstaatlicher Hochschulen 
gemäß § 81 begründet keinen Anspruch auf staatliche Zuschüs-
se. 

(2) Die Hochschulen im Sinne des § 5 Abs. 1 Satz 1 können Kör-
perschaftsvermögen bilden. Das Körperschaftsvermögen der 
Hochschulen besteht aus den nichtstaatlichen Mitteln und den 
mit nichtstaatlichen Mitteln erworbenen Gegenständen. 

(3) Einnahmen der Körperschaft sind die Erträge des Vermö-
gens der Körperschaft und Zuwendungen Dritter an die Kör-
perschaft. Zuwendungen fallen in das Körperschaftsvermögen, 
es sei denn, die Zuwendungsgeberin oder der Zuwendungsge-
ber hat dies ausgeschlossen oder sie werden zur Finanzierung 
von Forschungsvorhaben und Lehrvorhaben gewährt. Die Hoch-
schule verwaltet das Körperschaftsvermögen getrennt vom Lan-
desvermögen. 

(4) Rechtsgeschäfte zu Lasten des Körperschaftsvermögens sind 
unter dem Namen der Hochschule mit dem Zusatz „für das 
Körperschaftsvermögen“ abzuschließen. Aus solchen Rechts-
geschäften wird das Land weder berechtigt noch verpflichtet. 
Die Hochschule darf keine Rechtsgeschäfte vornehmen, die 
geeignet sind, das Ansehen des Landes oder der Hochschule zu 
beeinträchtigen oder die mit erheblichen finanziellen Risiken 
verbunden sind. 

(5) Die Landeshaushaltsordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 21. April 1999 (GVBl. I S. 106), zuletzt geändert 
durch Artikel 14 des Gesetzes vom 28. Juni 2006 (GVBl. I S. 74, 
85), findet mit Ausnahme der §§ 7, 23, 39, 44 und 55 der Lan-
deshaushaltsordnung auf das Körperschaftsvermögen keine An-
wendung. Die Bewirtschaftung des Körperschaftsvermögens 



322 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg Teil I – Nr. 17 vom 19. Dezember 2008 

unterliegt der Prüfung durch den Landesrechnungshof nach § 111 
der Landeshaushaltsordnung. 

§ 7 
Gleichstellung von Frauen und Männern 

(1) Die Hochschulen fördern die tatsächliche Gleichstellung von 
Frauen und Männern und wirken bei der Wahrnehmung aller 
Aufgaben der Hochschule auf die Beseitigung bestehender 
Nachteile sowie auf die tatsächliche Vereinbarkeit von Beruf, 
Studium und Familie hin. Bei allen Vorschlägen und Entschei-
dungen der Hochschulen sowie ihrer Organe und Gremien sind 
die geschlechtsspezifischen Auswirkungen zu beachten (Gen-
der Mainstreaming). 

(2) Zur Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen und Män-
nern werden Frauen unter Beachtung des Vorrangs von Eig-
nung, Befähigung und fachlicher Leistung gefördert. Ziel der 
Förderung ist vor allem die Erhöhung des Anteils der Frauen in 
Wissenschaft und Kunst. Die Hochschulen sind verpflichtet, 
geeignete Maßnahmen zur Zielerreichung und zur Beseitigung 
bestehender Nachteile für Frauen nachzuweisen. 

(3) Bei Einstellungen ist auf eine Erhöhung des Frauenanteils 
hinzuwirken und die Situation von Personen mit besonderen fa-
miliären Belastungen zu berücksichtigen. Solange eine Unter-
repräsentanz von Frauen in der maßgeblichen Entgelt- oder Be-
soldungsgruppe besteht, sind Bewerberinnen 

1. grundsätzlich zur persönlichen Vorstellung einzuladen, so-
fern sie die für die Stelle erforderliche Qualifikation besit-
zen (ist die Zahl der Bewerberinnen hierfür zu groß, so sind 
mindestens ebenso viele Frauen wie Männer zur persön-
lichen Vorstellung einzuladen), und 

2. bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher Leis-
tung bevorzugt zu berücksichtigen, sofern nicht in der Per-
son eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. 

(4) Maßnahmen zur Gleichstellung von Frauen und Männern 
können auch im Rahmen von Zielvereinbarungen berücksich-
tigt werden. 

(5) Frauen und Männer führen Funktions-, Status- und andere 
Bezeichnungen nach diesem Gesetz in geschlechtsspezifischer 
Form. 

Abschnitt 2 
Hochschulzugang und Zulassung, Immatrikulation, 

Exmatrikulation, Studierendenschaft 

§ 8 
Hochschulzugangsberechtigung 

(1) Deutsche sind zu dem von ihnen gewählten Hochschulstu-
dium berechtigt, wenn sie die für das Studium erforderliche Qua-
lifikation nachweisen. Staatsangehörige eines anderen Mitglied-

staates der Europäischen Union sind Deutschen gleichgestellt, 
wenn die für das Studium erforderlichen Sprachkenntnisse nach-
gewiesen werden. Andere Ausländer und Staatenlose sind Deut-
schen gleichgestellt, wenn sie in Deutschland die Hochschul-
zugangsberechtigung erworben haben. Bewerber ohne die für 
das Studium erforderlichen Sprachkenntnisse können vorläufig 
zum Studium zugelassen werden, wenn sie zum Erwerb der 
Sprachkenntnisse einen Hochschulsprachkurs besuchen. 

(2) Der Nachweis für den Zugang zu einem Studium, das zu dem 
ersten berufsqualifizierenden Abschluss führt, wird grundsätz-
lich durch den erfolgreichen Abschluss einer auf das Studium 
vorbereitenden Schulbildung erbracht. Der Zugang zu einem 
Studium im Sinne von Satz 1 setzt die allgemeine Hochschul-
reife, die fachgebundene Hochschulreife oder die Fachhoch-
schulreife voraus; die fachgebundene Hochschulreife berech-
tigt zum Studium in der entsprechenden Fachrichtung; die Fach-
hochschulreife berechtigt zum Studium an einer Fachhochschu-
le. Eine der allgemeinen Hochschulreife entsprechende Hoch-
schulzugangsberechtigung wird auch durch einen berufsquali-
fizierenden Hochschulabschluss erworben. Der Nachweis der 
Hochschulzugangsberechtigung wird auch durch das Bestehen 
der Meisterprüfung oder den Erwerb einer der Meisterprüfung 
gleichwertigen Berechtigung gemäß § 7 Abs. 2a der Hand-
werksordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Sep-
tember 1998 (BGBl. I S. 3074; 2006 I S. 2095), zuletzt geän-
dert durch Artikel 9a des Gesetzes vom 7. September 2007 
(BGBl. I S. 2246), in einem für das beabsichtigte Studium ge-
eigneten Beruf erbracht. 

(3) Zum Studium in einem grundständigen Studiengang kann 
ebenfalls zugelassen werden, wer den Abschluss der Sekundar-
stufe I oder einen gleichwertigen Abschluss und eine für das 
beabsichtigte Studium geeignete abgeschlossene Berufsausbil-
dung nachweist und danach eine mindestens zweijährige Be-
rufserfahrung erworben hat. 

(4) Für den Zugang zu künstlerischen und sportwissenschaft-
lichen Studiengängen kann als weitere Voraussetzung oder an-
stelle des Schulabschlusses nach Absatz 2 der Nachweis der 
künstlerischen Eignung für den gewünschten Studiengang ver-
langt werden. Durch Satzung der Hochschule kann bestimmt 
werden, dass die künstlerische Eignung oder die besondere Eig-
nung für das Sportstudium in einem besonderen Verfahren fest-
gestellt wird. Das Feststellungsverfahren ist eine Hochschul-
prüfung im Sinne des § 20. 

(5) Zur Erprobung neuer Modelle des Hochschulzuganges kön-
nen die Hochschulen für Bewerber mit Hochschulzugangsbe-
rechtigung Eignungsfeststellungsprüfungen durchführen, wenn 
im Hinblick auf den Inhalt und das Ziel des Studienganges eine 
höhere Studienerfolgsquote zu erwarten ist. Eignungsfeststel-
lungsprüfungen sind Hochschulprüfungen nach § 20 und durch 
Satzung der Hochschule zu regeln. 

(6) Zugangsvoraussetzung für einen Masterstudiengang ist 
ein erster berufsqualifizierender Hochschulabschluss. Darüber 
hinaus sollen die Hochschulen in den Satzungen weitere beson-
dere Zugangsvoraussetzungen für die Studienaufnahme festle-
gen. Für weiterbildende Masterstudiengänge ist darüber hinaus 
der Nachweis einer in der Regel mindestens einjährigen beruf-
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lichen Tätigkeit erforderlich. Masterstudiengänge stehen den 
Bachelorabsolventen aller Hochschultypen offen. 

(7) Abweichend von Absatz 6 Satz 1 kann die Zulassung zu ei-
nem Masterstudiengang auch beantragt werden, wenn der Ba-
chelorabschluss wegen Fehlens einzelner Prüfungsleistungen 
noch nicht vorliegt und aufgrund des bisherigen Studienver-
laufs, insbesondere der bisherigen Prüfungsleistungen, zu er-
warten ist, dass der Bachelorabschluss rechtzeitig vor Beginn 
des Masterstudienganges erlangt wird und die Maßgaben, die 
nach Absatz 6 Voraussetzung für den Zugang zu dem Master-
studiengang sind, ebenso rechtzeitig erfüllt sind. Soweit die 
Hochschulen in ihren Satzungen nach Absatz 6 Satz 2 Aus-
wahlverfahren vorsehen, in die das Ergebnis des Bachelorab-
schlusses einbezogen ist, nehmen Bewerber nach Satz 1 am Aus-
wahlverfahren mit einer Durchschnittsnote, die aufgrund der 
bisherigen Prüfungsleistungen ermittelt wird, teil. Das Ergeb-
nis des Bachelorabschlusses bleibt insoweit unbeachtet. Eine 
Zulassung ist im Falle einer Bewerbung nach Satz 1 unter dem 
Vorbehalt auszusprechen, dass der Bachelorabschluss und die 
mit ihm zusammenhängenden Voraussetzungen des Absatzes 6 
innerhalb einer von der Hochschule gesetzten Frist nachgewie-
sen werden. Wird der Nachweis nicht fristgerecht geführt, er-
lischt die Zulassung. Das Nähere regeln die Hochschulen in 
den Satzungen nach Absatz 6 Satz 2. 

(8) Schüler, die nach einer einvernehmlichen Beurteilung von 
Schule und Hochschule besondere Begabungen aufweisen, kön-
nen außerhalb des Immatrikulationsverfahrens nach § 13 Abs. 1 
als Juniorstudierende eingeschrieben werden. Sie erhalten da-
mit das Recht, Module zu absolvieren, Studien- und Prüfungs-
leistungen zu erbringen und Leistungspunkte zu erwerben. Die 
nachgewiesenen Studien- und Prüfungsleistungen sowie Leis-
tungspunkte sind bei einem späteren Studium nach Maßgabe 
der fachlichen Gleichwertigkeit anzuerkennen. § 13 Abs. 3 Nr. 4, 
§ 13 Abs. 5 Satz 2 Nr. 4 und § 14 gelten entsprechend. Das Nä-
here können die Hochschulen in einer Satzung regeln. 

§ 9 
Studienkolleg 

(1) Die Hochschulen können Studienkollegs einrichten, die Stu-
dienbewerbern mit ausländischen Vorbildungsnachweisen, die 
keinen unmittelbaren Hochschulzugang eröffnen, die Eignung 
zur Aufnahme eines Studiums vermitteln. Der Besuch des Stu-
dienkollegs dauert in der Regel zwei Semester und wird mit ei-
ner Prüfung abgeschlossen. Die Prüfung kann auch ohne den 
vorherigen Besuch des Studienkollegs abgelegt werden. 

(2) Das für die Hochschulen zuständige Mitglied der Landesre-
gierung regelt im Einvernehmen mit dem für Schule zuständi-
gen Mitglied der Landesregierung durch Rechtsverordnung das 
Nähere zur Ausgestaltung der Studienkollegs und der Prüfun-
gen, insbesondere 

1. das Verfahren der Zulassung zum Studienkolleg und der 
Auswahl bei die Aufnahmekapazität übersteigender Bewer-
berzahl, 

2. die Festlegung der Lehrinhalte und -umfänge, 

3. die Zulassung zur Prüfung, die Prüfungsanforderungen und 
das Prüfungsverfahren. 

(3) Studienbewerber an Studienkollegs der Hochschulen werden 
für die Dauer der Ausbildung am Studienkolleg an der Hoch-
schule immatrikuliert. Sie gehören keinem Fachbereich an. 

(4) Andere Einrichtungen an Hochschulen in nichtstaatlicher 
Trägerschaft, die Aufgaben nach Absatz 1 wahrnehmen, kön-
nen als Studienkolleg staatlich anerkannt werden, wenn die 
Lehrinhalte, die Prüfungsanforderungen und das Prüfungsver-
fahren gleichwertig sind. Die Gleichwertigkeit stellt die für die 
Hochschulen zuständige oberste Landesbehörde fest. Die staat-
liche Anerkennung begründet keinen Anspruch auf staatliche 
Zuschüsse. 

§ 10 
Ermittlung der Ausbildungskapazität und Festsetzung 

von Zulassungszahlen 

(1) Ist zu erwarten, dass an Hochschulen des Landes nicht alle 
Bewerber eines Studienganges zugelassen werden können, so 
setzt das für die Hochschulen zuständige Mitglied der Landes-
regierung im Benehmen mit der jeweiligen Hochschule durch 
Rechtsverordnung Zulassungszahlen fest. Zulassungszahl ist die 
Zahl der von der einzelnen Hochschule höchstens aufzuneh-
menden Bewerber in einem Studiengang. Sie wird auf der Grund-
lage der jährlichen Aufnahmekapazität festgesetzt. Zulassungs-
zahlen dürfen nur für einen bestimmten Zeitraum, höchstens für 
die Dauer eines Studienjahres, festgesetzt werden. Zulassungs-
zahlen sind für jede Hochschule festzusetzen, wenn ein Stu-
diengang in die zentrale Vergabe von Studienplätzen einbezo-
gen wird. 

(2) Die Zulassungszahlen sind so festzusetzen, dass unter Be-
rücksichtigung der personellen, räumlichen, sachlichen und fach-
spezifischen Gegebenheiten, auch besonderer bildungs- oder 
forschungspolitischer Ziele, die Ausbildungskapazität genutzt 
wird. Die Qualität in Forschung und Lehre, die geordnete Wahr-
nehmung der Aufgaben der Hochschule insbesondere in For-
schung, Lehre und Studium sind zu gewährleisten. 

(3) Die jährliche Aufnahmekapazität wird auf der Grundlage 
des Lehrangebots, des Ausbildungsaufwands und weiterer ka-
pazitätsbestimmender Kriterien ermittelt. Das zuständige Mit-
glied der Landesregierung regelt im Benehmen mit der jeweili-
gen Hochschule durch Rechtsverordnung die Normwerte sowie 
die Einzelheiten für die Kapazitätsermittlung und für die Fest-
setzung von Zulassungszahlen. Das für die Hochschulen zu-
ständige Mitglied der Landesregierung kann das Recht zur Be-
stimmung von Zulassungszahlen durch Rechtsverordnung auf 
die Hochschulen übertragen. In diesem Fall regeln die Hoch-
schulen die Zulassungszahlen durch Satzung. 

(4) Bei der Ermittlung der Aufnahmekapazität nach den Absät-
zen 2 und 3 können Maßnahmen, die zum Zwecke der Minde-
rung einer in einem Studiengang oder einer Lehreinheit insge-
samt bestehenden Überlast eingesetzt werden oder durch eige-
ne Mittel der Hochschule oder mit Mitteln Dritter finanziert 
werden, auf Antrag der jeweiligen Hochschule unberücksich-
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tigt bleiben. Solche Maßnahmen können auch dann unberück-
sichtigt bleiben, wenn sie durch gesondert zugewiesene staatli-
che Mittel finanziert werden. 

§ 11 
Zentrale Vergabe von Studienplätzen; 
örtliche Zulassungsbeschränkungen 

(1) Sind für einen Studiengang für mehrere Hochschulen Zu-
lassungszahlen festgesetzt oder ist aus anderen Gründen eine 
zentrale Vergabe der Studienplätze sinnvoll, können die Studien-
plätze zentral vergeben werden. Wird in einem Studiengang, 
der nicht in das zentrale Vergabeverfahren einbezogen ist, für 
eine Hochschule eine Zulassungszahl festgesetzt, erfolgt die 
Studienplatzvergabe durch die Hochschule. 

(2) Das für die Hochschulen zuständige Mitglied der Landesre-
gierung regelt durch Rechtsverordnung im Benehmen mit den 
Hochschulen die Einbeziehung von Studiengängen in das zen-
trale Vergabeverfahren nach Absatz 1 Satz 1 und die Festset-
zung von Zulassungszahlen nach Absatz 1 Satz 2 einschließ-
lich der Einzelheiten des entsprechenden Bewerbungsverfah-
rens, der Verteilungs- und Auswahlkriterien sowie der Quoten 
für bestimmte Bewerbergruppen. 

§ 12 
Zulassungshindernisse 

Die Zulassung zu einem Studiengang muss versagt werden, 
wenn 

1. die Voraussetzungen des § 8 oder einer auf der Grundlage 
des § 8 ergangenen Rechtsvorschrift nicht vorliegen, 

2. die Zulassung zu einem Studiengang beantragt wird, für 
den eine frühere Zulassung des Bewerbers erloschen ist, weil 
er entweder eine Prüfung in diesem Studiengang endgültig 
nicht bestanden hat oder der Prüfungsanspruch nicht mehr 
besteht, oder 

3. für den Studiengang die Zulassungszahl festgesetzt ist und 
der Studienbewerber keinen Studienplatz zugewiesen bekam 
oder von der Zulassung nicht fristgerecht Gebrauch mach-
te. 

§ 13 
Immatrikulation und Exmatrikulation 

(1) Studienbewerber sind zu immatrikulieren, wenn die Voraus-
setzungen nach § 8 erfüllt sind und Versagungsgründe für die 
Immatrikulation nicht vorliegen. Mit der Immatrikulation wer-
den Studienbewerber Mitglied der Hochschule. Zum Weiterstu-
dium haben sich die Studierenden zu jedem Semester fristge-
recht anzumelden (Rückmeldung). Nach Maßgabe der Imma-
trikulationsordnung können Studierende von der Hochschule 
auf Antrag aus wichtigem Grund von der Verpflichtung zu ei-
nem ordnungsgemäßen Studium befristet befreit werden (Beur-
laubung). 

(2) Bei der Immatrikulation und bei jeder Rückmeldung wer-
den für Verwaltungsleistungen, die die Hochschulen für die Stu-
dierenden im Rahmen der Durchführung des Studiums außer-
halb der fachlichen Betreuung erbringen, Gebühren erhoben. 
Hierzu zählen Verwaltungsleistungen für die Immatrikulation, 
Rückmeldung, Beurlaubung und Exmatrikulation. Außerdem 
zählen hierzu Verwaltungsleistungen, die im Rahmen der allge-
meinen Studienberatung sowie durch die Akademischen Aus-
landsämter und die Prüfungsämter erbracht werden. Die Ge-
bühr wird nicht erhoben in den Fällen der Beurlaubung vom 
Studium, für ausländische Studierende, die aufgrund eines zwi-
schenstaatlichen oder übernationalen Abkommens oder einer 
Hochschulpartnerschaft immatrikuliert sind oder werden, so-
weit Gegenseitigkeit besteht, sowie für ausländische Studieren-
de im Rahmen von Förderungsprogrammen, die ganz oder teil-
weise aus öffentlichen Mitteln des Bundes oder der Länder fi-
nanziert werden. Sind Studienbewerber bereits in einem Stu-
diengang oder Teilstudiengang an einer anderen Hochschule 
des Landes Brandenburg oder an einer Hochschule des Landes 
Berlin immatrikuliert, so erklären sie bei der Immatrikulation, 
an welcher Hochschule sie ihre Mitgliedschaftsrechte ausüben 
wollen. Die Gebühr nach Satz 1 ist nur an der Hochschule zu 
entrichten, an der die Mitgliedschaftsrechte ausgeübt werden. 
Die Höhe der Gebühr nach Satz 1 beträgt 51 Euro. 

(3) Die Immatrikulation ist zu versagen, wenn der Studienbe-
werber 

1. in einem zulassungsbeschränkten Studiengang nicht zuge-
lassen ist, 

2. die in dem gewählten Studiengang vorgeschriebenen Leis-
tungsnachweise oder Prüfungen an einer Hochschule in 
Deutschland endgültig nicht bestanden oder den Prüfungs-
anspruch verloren hat, 

3. die Zahlung von Gebühren nach Absatz 2 oder nach § 5 
Abs. 4 oder Beiträgen nach § 15 Abs. 4 oder § 79 Abs. 1 
Nr. 3 nicht nachweist oder 

4. vom Studium an einer anderen Hochschule im Wege eines 
Ordnungsverfahrens ausgeschlossen worden ist. 

(4) Die Immatrikulation kann widerrufen werden, wenn sich 
nachträglich Immatrikulationshindernisse herausstellen, bei de-
ren Bekanntsein die Immatrikulation hätte versagt werden müs-
sen. 

(5) Die Mitgliedschaft der Studierenden zur Hochschule endet 
mit der Exmatrikulation. Studierende sind zu exmatrikulieren, 
wenn sie 

1. die Abschlussprüfung einschließlich einer Wiederholungs-
prüfung zur Notenverbesserung bestanden oder eine vorge-
schriebene Prüfung endgültig nicht bestanden haben, so-
fern sie nicht innerhalb von zwei Monaten die Notwendig-
keit der Immatrikulation für die Erreichung eines weiteren 
Studienzieles nachweisen, oder den Prüfungsanspruch ver-
loren haben, 

2. Gebühren nach Absatz 2 oder § 5 Abs. 4 oder Beiträge 
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nach § 15 Abs. 4 oder § 79 Abs. 1 Nr. 3 trotz Mahnung und 
Androhung der Exmatrikulation nicht gezahlt haben, 

3. das Studium in keinem Studiengang fortführen dürfen oder 

4. mit der Ordnungsmaßnahme der Exmatrikulation belegt wor-
den sind. 

(6) Studierende können exmatrikuliert werden, wenn sie sich 
nicht fristgerecht zurückgemeldet oder das Studium in einem 
zulassungsbeschränkten Studiengang trotz schriftlicher Auffor-
derung und Androhung der Exmatrikulation nicht unverzüglich 
aufgenommen haben. 

(7) Einzelheiten des Verfahrens werden durch die Immatrikula-
tionsordnung der Hochschule geregelt, die der Genehmigung 
des Präsidenten bedarf. Sie ist der für die Hochschulen zustän-
digen obersten Landesbehörde vor Inkrafttreten anzuzeigen. 

(8) Die Hochschulen dürfen von Studienbewerbern, Studieren-
den, Promotionsstudierenden, Prüfungskandidaten und exter-
nen Nutzern von Hochschuleinrichtungen die personenbezoge-
nen Daten verarbeiten, die insbesondere für die Immatrikula-
tion, die Rückmeldung, die Teilnahme an Lehrveranstaltungen, 
Prüfungen, die Nutzung von Hochschuleinrichtungen und für 
die Hochschulplanung erforderlich sind. Das für die Hoch-
schulen zuständige Mitglied der Landesregierung kann durch 
Rechtsverordnung bestimmen, welche personenbezogenen Da-
ten für diese Zwecke verarbeitet, ferner welche Daten für die 
Zwecke der Hochschulstatistik verwendet und an das Amt für 
Statistik Berlin-Brandenburg übermittelt werden dürfen. 

§ 14 
Ordnungsverstöße; Ordnungsverfahren 

(1) Studierende, die vorsätzlich durch Anwendung von Gewalt, 
Aufforderung zur Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt 

1. den bestimmungsgemäßen Betrieb einer Einrichtung, die 
Tätigkeit eines Organs oder die Durchführung einer Veran-
staltung der Hochschule behindern oder zu behindern ver-
suchen oder 

2. ein Hochschulmitglied oder einen Hochschulangehörigen 
von der Ausübung seiner Rechte und Pflichten abhalten oder 
abzuhalten versuchen, 

begehen einen Ordnungsverstoß. Gleiches gilt, wenn Studierende 
an den in Satz 1 genannten Handlungen teilnehmen oder wieder-
holt Anordnungen zuwiderhandeln, die gegen sie von der Hoch-
schule wegen Verletzung ihrer Pflichten getroffen worden sind. 

(2) Gegen Studierende, die einen Ordnungsverstoß nach Ab-
satz 1 begangen haben, können Ordnungsmaßnahmen verhängt 
werden. Ordnungsmaßnahmen sind: 

1. Androhung der Exmatrikulation, 

2. Ausschluss von der Benutzung von Einrichtungen der Hoch-
schule, 

3. Ausschluss von der Teilnahme an einzelnen Lehrveranstal-
tungen bis zu einem Semester, 

4. Exmatrikulation. 

Die Ordnungsmaßnahme nach Satz 2 Nr. 1 kann nur in Verbin-
dung mit Ordnungsmaßnahmen nach Satz 2 Nr. 2 oder 3 ausge-
sprochen werden; die Ordnungsmaßnahmen nach Satz 2 Nr. 2 
und 3 können nebeneinander verhängt werden. 

(3) Von Ordnungsmaßnahmen ist abzusehen, wenn Maßnah-
men aufgrund des Hausrechts ausreichen, um weitere Verstöße 
im Sinne von Absatz 1 auszuschließen. 

(4) Über das Ordnungsverfahren erlässt das zuständige Organ 
der Hochschule eine Satzung, die der Genehmigung des Präsi-
denten bedarf. Die Satzung ist der zuständigen obersten Lan-
desbehörde vor dem Inkrafttreten anzuzeigen. 

§ 15 
Studierendenschaft 

(1) Die Studierenden einer Hochschule bilden die Studierenden-
schaft. Sie ist eine rechtsfähige Teilkörperschaft der Hochschu-
le. Sie verwaltet ihre Angelegenheiten selbst. Aufgaben der Stu-
dierendenschaft sind: 

1. die Wahrnehmung der Interessen der Studierenden, 

2. die Förderung der politischen Bildung sowie der geistigen 
und musischen Interessen ihrer Mitglieder, 

3. die Mitwirkung an der Erfüllung der Aufgaben der Hoch-
schulen (§ 3), insbesondere durch Stellungnahmen zu hoch-
schul- oder wissenschaftspolitischen Fragestellungen, 

4. die Unterstützung der sozialen Belange ihrer Mitglieder, 

5. die Pflege der überregionalen und internationalen Bezie-
hungen der Studierenden und 

6. die Förderung des Sports im Rahmen des Hochschulsports. 

(2) Für die Wahlen zu den Organen der Studierendenschaft gilt 
§ 60 entsprechend. Sie sollen gleichzeitig mit den Wahlen der 
Organe der Hochschule durchgeführt werden. Die Studieren-
denschaft untersteht der Rechtsaufsicht des Präsidenten. 

(3) Die Studierendenschaft gibt sich eine Satzung. Sie wird von 
ihrem obersten beschlussfassenden Organ beschlossen und ent-
hält Vorschriften über ihre Änderung. Die Satzung ist dem Prä-
sidenten anzuzeigen. 

(4) Die Studierendenschaft erhebt von ihren Mitgliedern Beiträ-
ge. Die Höhe der Beiträge ist auf das Maß zu beschränken, das 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben unter Berücksichtigung der Grund-
sätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit erforderlich ist. Die 
Beiträge sind von der Hochschule kostenfrei einzuziehen. Die 
Haushalts- und Wirtschaftsführung der Studierendenschaft be-
stimmt sich nach § 106 Abs. 1 der Landeshaushaltsordnung. 
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(5) Der Haushaltsplan und die Festsetzung der Beitragshöhe 
bedürfen der Genehmigung des Präsidenten. Die Genehmi-
gung des Haushaltsplanes darf nur versagt werden, wenn die 
Grundsätze einer ordnungsgemäßen Haushaltsführung verletzt 
worden sind. Die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stu-
dierendenschaft unterliegt der Prüfung durch den Landesrech-
nungshof Brandenburg. Für ihre Verbindlichkeiten haftet nur 
ihr Vermögen. 

(6) Die Studierendenschaften der Brandenburger Hochschulen 
können zur Wahrnehmung ihrer gemeinsamen Interessen eine 
Landeskonferenz der Studierendenschaften bilden. Zur Vertre-
tung der Angelegenheiten der Studierendenschaften wählt die-
se einen Sprecherrat. 

Abschnitt 3 
Studium, Lehre, Prüfungen 

§ 16 
Ziel des Studiums; Studienreform 

(1) Lehre und Studium sollen die Studierenden auf berufliche 
Tätigkeiten vorbereiten und ihnen die dafür erforderlichen fach-
lichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden so vermitteln, 
dass sie zu wissenschaftlicher oder künstlerischer Arbeit, zu 
selbstständigem Denken und zu verantwortlichem Handeln in 
einem freiheitlichen, demokratischen und sozialen, den natür-
lichen Lebensgrundlagen verpflichteten Rechtsstaat befähigt 
werden. 

(2) Die Hochschulen haben die ständige Aufgabe, im Zusam-
menwirken mit den zuständigen Stellen und der Wirtschaft In-
halt und Form des Studiums im Hinblick auf die Entwicklung 
in Wissenschaft und Kunst, die Bedürfnisse der beruflichen Pra-
xis und die notwendigen Veränderungen in der Berufswelt zu 
überprüfen und weiterzuentwickeln. 

§ 17 
Studiengänge 

(1) Studiengänge führen in der Regel zu einem berufsqualifi-
zierenden Abschluss. Als berufsqualifizierend gilt auch der Ab-
schluss eines Studienganges, durch den die fachliche Eignung 
für einen beruflichen Vorbereitungsdienst oder eine berufliche 
Einführung vermittelt wird. Soweit das jeweilige Studienziel 
eine berufspraktische Studienphase erfordert, ist sie mit den 
übrigen Teilen des Studiums inhaltlich und zeitlich abzustim-
men und in den Studiengang einzuordnen. Für einen neuen Stu-
diengang soll der Lehrbetrieb erst aufgenommen werden, wenn 
die entsprechende Prüfungsordnung genehmigt ist. 

(2) In den Prüfungsordnungen sind die Studienzeiten vorzuse-
hen, in denen ein erster berufsqualifizierender Abschluss er-
worben werden kann (Regelstudienzeit). Die Regelstudienzeit 
schließt Zeiten einer in den Studiengang eingeordneten berufs-
praktischen Tätigkeit, praktische Studiensemester und Prüfungs-
zeiten ein. Sie ist maßgebend für die Gestaltung der Studien-
gänge, die Sicherstellung des Lehrangebots, die Gestaltung des 

Prüfungsverfahrens sowie für die Ermittlung und Feststellung 
der Ausbildungskapazitäten und die Berechnung von Studieren-
denzahlen bei der Hochschulplanung. 

(3) Die Regelstudienzeit beträgt bei Studiengängen, die zu ei-
nem Bachelorgrad führen, mindestens drei und höchstens vier 
Jahre. Bei Studiengängen, die zu einem Mastergrad führen, be-
trägt die Regelstudienzeit mindestens ein Jahr und höchstens 
zwei Jahre. Bei konsekutiven Studiengängen, die zu Graden 
nach den Sätzen 1 und 2 führen, beträgt die Gesamtregelstu-
dienzeit höchstens fünf Jahre. Abweichend von Satz 3 können 
in künstlerischen Kernfächern an der Hochschule für Film und 
Fernsehen Potsdam-Babelsberg auf Antrag der Hochschule kon-
sekutive Bachelor- und Masterstudiengänge mit einer Gesamt-
regelstudienzeit von bis zu sechs Jahren eingerichtet werden. 
Bei Fachhochschulstudiengängen, die zu einem Diplomgrad 
führen, beträgt die Regelstudienzeit höchstens vier Jahre, bei 
anderen Studiengängen, die zu einem Diplom- oder Magister-
grad führen, höchstens vierundeinhalb Jahre. 

(4) Die Hochschulen können dafür geeignete Studiengänge so 
organisieren und einrichten, dass Studierenden, die insbesonde-
re wegen Berufstätigkeit oder der Betreuung ihrer Kinder oder 
Angehörigen nicht in der Lage sind, ein Vollzeitstudium zu be-
treiben, ein Studium auch in Teilzeitform möglich wird. Für 
Studiengänge, die in Teilzeitform angeboten werden, ist die Re-
gelstudienzeit nach Absatz 3 entsprechend zu verlängern. Län-
gere Regelstudienzeiten als nach Absatz 3 dürfen im Übrigen 
in besonderen Fällen festgesetzt werden. 

(5) Einrichtung, Änderung und Aufhebung von Studiengängen 
bedürfen der Genehmigung der für die Hochschulen zuständi-
gen obersten Landesbehörde. Dies gilt nicht für Studiengänge, 
die Gegenstand einer Zielvereinbarung zwischen der Hoch-
schule und dem für die Hochschulen zuständigen Mitglied der 
Landesregierung sind; die Einrichtung, Änderung und Aufhe-
bung dieser Studiengänge sind der für die Hochschulen zustän-
digen obersten Landesbehörde abweichend von Satz 1 recht-
zeitig anzuzeigen. Neu eingerichtete und wesentlich geänderte 
Bachelor- und Masterstudiengänge sind durch eine anerkannte 
unabhängige Einrichtung daraufhin zu überprüfen, ob fachlich-
inhaltliche Mindeststandards und die Berufsrelevanz der Ab-
schlüsse gewährleistet sind (Akkreditierung). Die Akkreditie-
rung ist regelmäßig und in angemessenen Zeitabständen zu 
wiederholen (Reakkreditierung). Wird die Akkreditierung oder 
Reakkreditierung verweigert, entscheidet die für die Hochschu-
len zuständige oberste Landesbehörde gemäß Satz 1 über die 
Aufhebung des Studienganges. Das Gleiche gilt, wenn Akkre-
ditierungsauflagen nicht erfüllt werden. 

§ 18 
Studienordnungen 

(1) Für jeden Studiengang stellen die Fachbereiche eine Stu-
dienordnung auf. Diese regelt auf der Grundlage der Prüfungs-
ordnung Inhalt und Aufbau des Studiums einschließlich einer 
in den Studiengang eingeordneten berufspraktischen Studien-
phase. Die Studieninhalte sind so zu bestimmen, dass das Stu-
dium in der Regelstudienzeit abgeschlossen werden kann. Die 
Belange Studierender mit Kinderbetreuungs- und Pflegepflich-
ten sind zu berücksichtigen. 
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(2) Die Studienordnungen werden von dem in der Grundord-
nung bestimmten Organ des Fachbereichs erlassen und bedür-
fen der Genehmigung des Präsidenten. Studienordnungen für 
Studiengänge, die auf den Erwerb einer Laufbahnbefähigung 
hinführen, sind der für die Hochschulen zuständigen obersten 
Landesbehörde anzuzeigen. Diese kann Änderungen verlangen, 
wenn die Studienordnung nicht gewährleistet, dass die Voraus-
setzungen für die Anerkennung der Laufbahnbefähigung erfüllt 
sind. Fordert sie nicht innerhalb von drei Monaten nach Vorla-
ge zu Änderungen auf, tritt die Studienordnung nach Veröffent-
lichung im amtlichen Mitteilungsblatt der Hochschule in Kraft. 

§ 19 
Studienberatung 

(1) Die Hochschule informiert Studienberechtigte über die Vor-
züge eines Hochschulstudiums. Sie unterrichtet Studienbewer-
ber sowie Studierende über die Studienmöglichkeiten sowie über 
Inhalte, Aufbau und Anforderungen eines Studiums. Während 
des gesamten Studiums unterstützt sie die Studierenden durch 
eine studienbegleitende fachliche Beratung. Die Studierenden 
sind so zu beraten und zu betreuen, dass sie ihr Studium zielge-
richtet auf den Studienabschluss hin gestalten und in der Regel-
studienzeit beenden können. Die Hochschule soll bei der Stu-
dienberatung insbesondere mit den für Berufsberatung und staat-
liche Prüfungen zuständigen Stellen zusammenwirken. 

(2) Jeder Studierende wird einem Mentor zugeordnet, der ihn 
während seines Studiums nach Bedarf insbesondere in der Stu-
diengestaltung, bei der zeitlichen Planung und der inhaltlichen 
Ausrichtung seines Studiums beratend unterstützt. Mentoren ge-
hören dem Fachbereich des Studierenden an; sie können Hoch-
schullehrer, Akademische Mitarbeiter sowie geeignete wissen-
schaftliche oder künstlerische Hilfskräfte sein. Die Zuordnung 
erfolgt innerhalb eines Jahres nach Aufnahme des Studiums an 
der Hochschule. 

§ 20 
Prüfungen 

(1) Das Studium wird in der Regel durch eine Hochschulprü-
fung, eine staatliche Prüfung oder eine kirchliche Prüfung ab-
geschlossen. In Studiengängen mit einer Regelstudienzeit von 
mindestens vier Jahren findet bis zum Ende des zweiten Stu-
dienjahres eine Zwischenprüfung statt. Prüfungen werden in 
der Regel studienbegleitend durchgeführt. In den Diplom- und 
Magisterstudiengängen und in Studiengängen, die mit einer 
staatlichen Prüfung abschließen, setzt der Übergang in das 
Hauptstudium in der Regel die erfolgreiche Ablegung der Zwi-
schenprüfung voraus. 

(2) Hat ein Studierender eine nach der Prüfungsordnung erfor-
derliche studienbegleitende Prüfungsleistung, eine Zwischen-
oder Abschlussprüfung endgültig nicht bestanden oder die Prü-
fung nicht innerhalb einer in der Prüfungsordnung zu bestim-
menden Frist erfolgreich abgelegt, so findet § 13 Abs. 5 Nr. 1 
Anwendung. Dies gilt nicht, wenn die Überschreitung einer Prü-
fungsfrist vom Studierenden nicht zu vertreten ist. Die Prüfungs-
ordnungen legen darüber hinaus fest, in welchen Fällen eine 
angemessene Verlängerung der Prüfungsfrist zu gewähren ist. 

(3) § 18 Abs. 1 Satz 4 gilt entsprechend. 

(4) Hochschulprüfungen können vor Ablauf einer für die Mel-
dung festgelegten Frist abgelegt werden, sofern die für die Zu-
lassung zur Prüfung erforderlichen Leistungen nachgewiesen 
sind. 

(5) Zur Abnahme von Hochschulprüfungen sind das an der 
Hochschule hauptberuflich tätige wissenschaftliche und künst-
lerische Personal, Lehrbeauftragte und in der beruflichen Pra-
xis und Ausbildung erfahrene Personen befugt. Hochschulprü-
fungen sollen nur von Personen abgenommen werden, die 
Lehraufgaben erfüllen. Prüfungsleistungen dürfen nur von Per-
sonen bewertet werden, die selbst mindestens die durch die 
Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation 
besitzen. 

§ 21 
Prüfungsordnungen für Hochschulprüfungen 

(1) Hochschulprüfungen werden aufgrund von Prüfungsordnun-
gen der Fachbereiche abgelegt. Die Prüfungsanforderungen 
und -verfahren sind so zu gestalten, dass die Abschlussprüfung 
innerhalb der Regelstudienzeit vollständig abgelegt werden kann. 
§ 18 Abs. 1 Satz 4 gilt entsprechend. Prüfungsordnungen müs-
sen die Inanspruchnahme der Schutzfristen aus § 3 Abs. 2 und 
§ 6 Abs. 1 des Mutterschutzgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 20. Juni 2002 (BGBl. I S. 2318), geändert 
durch Artikel 2 Abs. 10 des Gesetzes vom 5. Dezember 2006 
(BGBl. I S. 2748), sowie der Fristen des Bundeselterngeld- und 
Elternzeitgesetzes vom 5. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2748), 
geändert durch Artikel 6 Abs. 8 des Gesetzes vom 19. August 
2007 (BGBl. I S. 1970), ermöglichen. 

(2) Prüfungsordnungen werden von dem nach der Grundord-
nung zuständigen Organ des Fachbereichs erlassen und bedür-
fen der Genehmigung des Präsidenten. Die Genehmigung ist 
insbesondere zu versagen, wenn die Prüfungsordnung eine mit 
§ 17 Abs. 3 unvereinbare Regelstudienzeit vorsieht. Prüfungs-
ordnungen, die Grundlage von Prüfungen sind, aufgrund derer 
eine Laufbahnbefähigung verliehen wird, bedürfen der Geneh-
migung der für die Hochschulen zuständigen obersten Landes-
behörde. Satz 2 und § 18 Abs. 2 Satz 3 gelten entsprechend. 

(3) Für alle geeigneten Studiengänge sind in den Prüfungsord-
nungen die Voraussetzungen zu bestimmen, unter denen eine 
innerhalb der Regelstudienzeit abgelegte Abschlussprüfung im 
Falle des Nichtbestehens als nicht unternommen gilt (Freiver-
such). Eine im Freiversuch bestandene Prüfung kann zur No-
tenverbesserung wiederholt werden. 

(4) Die Prüfungsordnungen sehen die Möglichkeit vor, bei 
Nachweis körperlicher Beeinträchtigungen und Behinderungen 
ganz oder teilweise Prüfungsleistungen in der vorgesehenen 
Form durch gleichwertige Prüfungsleistungen in anderer Form 
zu ersetzen. 

(5) Die Prüfungsordnung ist der für die Hochschulen zuständi-
gen obersten Landesbehörde vor Inkrafttreten anzuzeigen. Das 
für die Hochschulen zuständige Mitglied der Landesregierung 
kann insbesondere zur Gewährleistung der Gleichwertigkeit 
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einander entsprechender Studien- und Prüfungsleistungen so-
wie Studienabschlüsse durch Rechtsverordnung Näheres zur 
Gestaltung von Prüfungsordnungen bestimmen. 

§ 22 
Einstufungsprüfung; Anerkennung von Leistungen; 

Hochschulwechsel 

(1) In einer besonderen Hochschulprüfung (Einstufungsprüfung) 
können Studienbewerber nachweisen, dass sie über Kenntnisse 
und Fähigkeiten verfügen, die eine Einstufung in ein höheres 
Fachsemester rechtfertigen. 

(2) Eine in einer Studien- oder Prüfungsordnung vorgesehene 
Studienleistung wird auch durch die erfolgreiche Teilnahme an 
einer entsprechenden Fernstudieneinheit nachgewiesen, soweit 
diese der entsprechenden Leistung des Präsenzstudiums inhalt-
lich gleichwertig ist. Die Gleichwertigkeit wird bei Studien-
gängen, die mit einer Hochschulprüfung abgeschlossen werden, 
von der Hochschule, bei Studiengängen, die mit einer staatli-
chen Prüfung abgeschlossen werden, von der für die Prüfung 
zuständigen Stelle festgestellt. 

(3) Zum Nachweis von Studien- und Prüfungsleistungen des 
Präsenz- und des Fernstudiums wird ein Leistungspunktsystem 
eingeführt, das auch die Übertragung erbrachter Leistungen auf 
andere Studiengänge derselben oder einer anderen Hochschule 
ermöglicht. 

(4) Bei einem Hochschulwechsel entscheidet die Hochschule, 
an der das Studium fortgesetzt werden soll, über die Anerken-
nung von Leistungen des vorangegangenen Studiums. Gleich-
wertige Leistungen sind anzuerkennen. 

(5) Studien- und Prüfungsleistungen, die an ausländischen Hoch-
schulen erbracht worden sind, sind anzuerkennen, wenn ihre 
Gleichwertigkeit festgestellt ist. 

(6) Außerhalb des Hochschulwesens erworbene Kenntnisse und 
Fähigkeiten können bis zu 50 Prozent auf ein Hochschulstu-
dium angerechnet werden, wenn sie nach Inhalt und Niveau dem 
Teil des Studiums gleichwertig sind, der ersetzt werden soll. 

§ 23 
Wissenschaftliche Weiterbildung 

(1) Die Hochschulen sollen zur Vermittlung weiterer wissen-
schaftlicher, künstlerischer und beruflicher Qualifikationen oder 
zur Heranbildung des wissenschaftlichen und künstlerischen 
Nachwuchses Angebote der wissenschaftlichen Weiterbildung 
entwickeln. Die Inhalte der wissenschaftlichen Weiterbildung 
sollen mit dem übrigen Lehrangebot abgestimmt werden und 
berufspraktische Erfahrungen und Bedürfnisse einbeziehen. 

(2) Weiterbildende Studiengänge vermitteln einen weiteren 
Hochschulabschluss. Sie stehen Absolventen eines ersten Hoch-
schulstudiums offen und werden durch Studien- und Prüfungs-
ordnungen geregelt. 

(3) Das hauptberuflich tätige wissenschaftliche und künstleri-
sche Personal kann Lehraufträge im Bereich der Weiterbildung 
auch als Nebentätigkeit wahrnehmen, sofern die Lehrverpflich-
tung erfüllt ist. Die Hochschulen setzen die Höhe der Vergü-
tung für Lehraufgaben im Rahmen der erzielten Einnahmen 
aus Gebühren und privatrechtlichen Entgelten fest. 

(4) In besonderen Fällen können die Hochschulen in der wis-
senschaftlichen Weiterbildung mit Einrichtungen außerhalb des 
Hochschulbereichs kooperieren, wobei die Hochschulen für 
Studieninhalte und Prüfungen verantwortlich bleiben. Durch ei-
nen Kooperationsvertrag, der der für die Hochschulen zustän-
digen obersten Landesbehörde anzuzeigen ist, können organi-
satorische Durchführung und Vermarktung des Weiterbildungs-
angebots der kooperierenden Einrichtung übertragen werden. 
Bestehende Kooperationen sind zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
den Vorgaben dieser Vorschrift anzupassen. 

§ 24 
Lehrangebot 

Die Hochschule stellt das zur Einhaltung der Studienordnun-
gen erforderliche Lehrangebot sicher. Dabei sollen Möglich-
keiten von Fernstudien sowie der Informations- und Kommuni-
kationstechnik genutzt werden. 

§ 25 
Qualitätssicherung; Evaluation der Lehre 

(1) Die Hochschulen entwickeln ein System zur Sicherung der 
Qualität ihrer Aufgabenerfüllung in Forschung und Lehre, bei 
der Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nach-
wuchses sowie bei der Durchsetzung der Chancengleichheit 
von Frauen und Männern. Dieses System beinhaltet insbeson-
dere Qualitätssicherungsinstrumente im Bereich von Studium, 
Prüfungen und Lehre und schließt Maßnahmen der Hochschu-
len zur Entwicklung und Förderung der Lehrkompetenz ebenso 
ein wie die Betreuung und Beratung der Studierenden. 

(2) Wesentlicher Bestandteil des hochschulinternen Qualitäts-
sicherungssystems ist die regelmäßige Durchführung interner 
Evaluationen, insbesondere im Bereich der Lehre. Die Studie-
renden und die Absolventen sind bei der Evaluation der Lehre 
zu beteiligen. Die Mitglieder und Angehörigen der Hochschu-
len sind zur Mitwirkung an Evaluationsverfahren, insbesonde-
re durch Erteilung der erforderlichen Auskünfte, verpflichtet. 
Die Hochschulen regeln das Verfahren der Evaluation durch Sat-
zung. 

(3) Die Hochschulen legen der für sie zuständigen obersten Lan-
desbehörde nach deren Vorgaben regelmäßig Berichte zum Qua-
litätsmanagement vor. Die Berichte enthalten insbesondere Aus-
sagen zum Ausbaustand des internen Qualitätssicherungssys-
tems, zu den implementierten Verfahren der Qualitätssicherung, 
den Ergebnissen interner Evaluationen, besonders im Bereich 
der Lehre, sowie den Schlussfolgerungen der Hochschule im 
Hinblick auf eine weitere Verbesserung der Qualität ihrer Auf-
gabenerfüllung und des Qualitätssicherungssystems. Sie dienen 
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zugleich der regelmäßig durchzuführenden Evaluation durch ex-
terne Begutachtungen. 

(4) Maßnahmen zur Verbesserung des Qualitätsmanagements, 
vor allem in Bezug auf Lehre und Studium, können auch im 
Rahmen von Zielvereinbarungen berücksichtigt werden. 

Abschnitt 4 
Hochschulgrade, Promotion und Habilitation 

§ 26 
Hochschulgrade 

(1) Aufgrund von Hochschulprüfungen, mit denen ein erster be-
rufsqualifizierender Abschluss erworben wird, verleiht die Hoch-
schule einen Bachelorgrad. Aufgrund von Prüfungen, mit de-
nen ein weiterer berufsqualifizierender Abschluss erworben wird, 
verleiht die Hochschule einen Mastergrad. Bachelorabschlüsse 
verleihen grundsätzlich dieselben Berechtigungen wie Diplom-
abschlüsse an Fachhochschulen. Masterabschlüsse verleihen die-
selben Berechtigungen wie Diplom- und Magisterabschlüsse an 
Universitäten und gleichgestellten Hochschulen. 

(2) Aufgrund der Hochschulprüfung, mit der ein berufsqualifi-
zierender Abschluss erworben wird, kann die Hochschule einen 
Diplomgrad mit Angabe der Fachrichtung verleihen. Aufgrund 
der Hochschulprüfung an Fachhochschulen oder in Fachhoch-
schulstudiengängen anderer Hochschulen kann der Diplom-
grad mit dem Zusatz „Fachhochschule“ („FH“) verliehen wer-
den. Die Hochschule kann einen Diplomgrad auch aufgrund 
einer staatlichen Prüfung oder einer kirchlichen Prüfung, mit 
der ein Hochschulstudium abgeschlossen wird, verleihen. Die 
Universitäten können für den berufsqualifizierenden Abschluss 
eines Studiums einen Magistergrad verleihen. Eine Hochschule 
kann für den berufsqualifizierenden Abschluss eines Studiums 
aufgrund einer Vereinbarung mit einer ausländischen Hoch-
schule andere als die in den Sätzen 1, 2 und 4 genannten Grade 
verleihen. Ein Grad nach Satz 5 kann auch zusätzlich zu einem 
der in den Sätzen 1, 2 und 4 genannten Grade verliehen wer-
den. 

(3) Die Hochschule für Film und Fernsehen kann für den be-
rufsqualifizierenden Abschluss eines Studiums andere als die 
in Absatz 2 genannten Grade verleihen. 

§ 27 
Verleihung und Führung von Graden 

(1) Von einer deutschen staatlichen oder staatlich anerkannten 
Hochschule verliehene Hochschulgrade, -bezeichnungen oder 
-titel sowie entsprechende staatliche Grade, Bezeichnungen oder 
Titel (Grade) können im Geltungsbereich dieses Gesetzes ge-
führt werden. 

(2) Grade dürfen nur nach den §§ 26, 29 und 30 verliehen wer-
den. Bezeichnungen, die Graden zum Verwechseln ähnlich sind, 
dürfen nicht verliehen werden. 

§ 28 
Ausländische Hochschulgrade 

(1) Ein ausländischer Hochschulgrad, der von einer nach dem 
Recht des Herkunftslandes anerkannten Hochschule und auf-
grund eines nach dem Recht des Herkunftslandes anerkannten 
Hochschulabschlusses nach einem ordnungsgemäß durch Prü-
fung abgeschlossenen Studium verliehen worden ist, darf in 
der Form, in der er verliehen wurde, unter Angabe der verlei-
henden Hochschule geführt werden. Dabei kann die verliehene 
Form, soweit erforderlich, in lateinische Schrift übertragen und 
die im Herkunftsland zugelassene oder nachweislich allgemein 
übliche Abkürzung verwendet und eine wörtliche Übersetzung 
in Klammern hinzugefügt werden. Hochschulgrade aus Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union oder des Europäischen 
Wirtschaftsraumes sowie des Europäischen Hochschulinstituts 
Florenz und der Päpstlichen Hochschulen können ohne Her-
kunftsbezeichnung geführt werden. Eine Umwandlung in einen 
entsprechenden deutschen Grad findet nicht statt; eine Ausnah-
me hiervon gilt für Berechtigte nach § 10 des Bundesvertriebe-
nengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Au-
gust 2007 (BGBl. I S. 1902), geändert durch Artikel 19 Abs. 1 
des Gesetzes vom 12. Dezember 2007 (BGBl. I S. 2840). Die 
Sätze 1 bis 4 gelten entsprechend für ausländische staatliche 
oder kirchliche Grade. 

(2) Inhaber eines in einem wissenschaftlichen Promotionsver-
fahren erworbenen Doktorgrades, der entweder in den in Ab-
satz 1 Satz 3 bezeichneten Staaten oder Institutionen oder an 
Universitäten der sogenannten Carnegie-Liste der Vereinigten 
Staaten von Amerika erworben wurde, können anstelle der im 
Herkunftsland zugelassenen oder nachweislich allgemein üb-
lichen Abkürzung gemäß Absatz 1 Satz 2 die Abkürzung „Dr.“ 
ohne fachlichen Zusatz und ohne Herkunftsbezeichnung füh-
ren. Dies gilt nicht für Doktorgrade, die ohne Promotionsstu-
dien und -verfahren vergeben werden (sogenannte Berufsdok-
torate) und für Doktorgrade, die nach den rechtlichen Regelun-
gen des Herkunftslandes nicht der dritten Ebene der sogenann-
ten Bologna-Klassifikation der Studienabschlüsse zugeordnet 
sind. Die für Hochschulen zuständige oberste Landesbehörde 
kann durch Erlass für Doktorgrade aus bestimmten Staaten die 
Führung der Abkürzung „Dr.“ ohne fachlichen Zusatz mit Her-
kunftsbezeichnung zulassen. Die gleichzeitige Führung der im 
Herkunftsland zugelassenen oder nachweislich allgemein üb-
lichen Abkürzungen und der Abkürzung „Dr.“ ist nicht zulässig. 

(3) Ein ausländischer Ehrengrad, der von einer nach dem Recht 
des Herkunftslandes zur Verleihung berechtigten Hochschule 
oder anderen Stelle verliehen wurde, darf nach Maßgabe der 
für die Verleihung geltenden Rechtsvorschriften in der verlie-
henen Form unter Angabe der verleihenden Stelle geführt wer-
den. Dies gilt nicht, wenn die verleihende Stelle kein Recht zur 
Vergabe des entsprechenden Grades nach Absatz 1 besitzt. 

(4) Die Absätze 1 und 3 gelten sinngemäß für sonstige Hoch-
schultitel und Hochschultätigkeitsbezeichnungen. 

(5) Soweit Vereinbarungen und Abkommen der Bundesrepu-
blik Deutschland mit anderen Staaten über Gleichwertigkeiten 
im Hochschulbereich und Vereinbarungen der Länder der Bun-
desrepublik Deutschland die Inhaber ausländischer Grade ab-
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weichend von den Absätzen 1 bis 3 begünstigen, gehen diese 
Regelungen vor. 

(6) Eine von den Absätzen 1 bis 4 abweichende Grad- oder Ti-
telführung ist untersagt. Grade oder Titel, die durch Kauf oder 
sonst in unrechtmäßiger Weise erworben wurden, dürfen nicht 
geführt werden. Wer einen Grad oder Titel gemäß den Absät-
zen 1 bis 4 führt, hat auf Verlangen der jeweils zuständigen 
Ordnungsbehörde die Berechtigung nachzuweisen. Ausländi-
sche Grade dürfen nicht gegen Entgelt vermittelt werden. 

(7) Die für die Hochschulen zuständige oberste Landesbehörde 
kann eine von ihr vor dem 24. März 2004 erteilte Genehmi-
gung zur Führung eines ausländischen Grades auch nach In-
krafttreten dieses Gesetzes zurücknehmen, 

1. wenn Umstände bekannt werden, dass die für den Erwerb 
des Grades vorauszusetzenden Prüfungsleistungen offen-
sichtlich nicht erbracht worden sind oder qualitativ hinter 
den maßgeblichen Anforderungen an den Erwerb eines ent-
sprechenden deutschen akademischen Grades erheblich zu-
rückbleiben, 

2. wenn Umstände bekannt werden, dass der Grad aufgrund 
von Studien- und Prüfungsleistungen verliehen wurde, die 
bei einer in der Bundesrepublik Deutschland arbeitenden 
privaten Bildungseinrichtung ohne staatliche Anerkennung 
erbracht worden sind, oder 

3. sobald Anzeichen dafür vorliegen, dass die Verleihung des 
Grades von der Zahlung von Geld oder der Erbringung geld-
werter Leistungen abhängig gemacht wurde, soweit es sich 
nicht um übliche Studien- oder Prüfungsgebühren handelt. 

§ 29 
Promotion 

(1) Die Universitäten haben das Promotionsrecht. Das für die 
Hochschulen zuständige Mitglied der Landesregierung kann der 
Hochschule für Film und Fernsehen für einzelne Studiengänge 
das Promotionsrecht verleihen. Soweit das Promotionsrecht gege-
ben ist, darf auch die Doktorwürde ehrenhalber verliehen werden. 

(2) Die Promotion dient dem Nachweis der Befähigung zu ver-
tiefter wissenschaftlicher Arbeit. Sie wird aufgrund einer wis-
senschaftlichen Arbeit (Dissertation), die auf selbstständiger 
Forschungstätigkeit beruht, und einer mündlichen Prüfung vor-
genommen. 

(3) Aufgrund der Promotion wird der Doktorgrad verliehen. 
Die Verleihung kann auch in Gestalt des Doktorgrades „Doctor 
of Philosophy (Ph.D.)“ erfolgen. Der Grad „Doctor of Philoso-
phy“ kann auch in Form der Abkürzung „Dr.“ ohne fachlichen 
Zusatz geführt werden. Eine gleichzeitige Führung der Abkür-
zungen „Ph.D.“ und „Dr.“ ist unzulässig. Näheres regelt die 
Promotionsordnung, die das nach der Grundordnung zuständi-
ge Organ des Fachbereichs erlässt und die der Genehmigung 
des Präsidenten bedarf. 

(4) Der Zugang zur Promotion setzt grundsätzlich den erfolg-
reichen Abschluss eines Hochschulstudiums voraus. Masterab-

schlüsse, die an Universitäten und gleichgestellten Hochschu-
len oder an Fachhochschulen erworben wurden, berechtigen 
grundsätzlich zur Promotion. Wer den Masterabschluss an ei-
ner Fachhochschule erworben hat, unterliegt den gleichen Zu-
gangsvoraussetzungen zur Promotion wie die Absolventen mit 
Masterabschluss einer Universität. Inhaber eines Bachelorgra-
des können auch ohne Erwerb eines weiteren Grades im Wege 
eines Eignungsfeststellungsverfahrens unmittelbar zur Promo-
tion zugelassen werden. 

(5) Doktoranden werden als Promotionsstudierende an der Uni-
versität immatrikuliert, sofern sie nicht in einem hauptberuf-
lichen Beschäftigungsverhältnis an der Universität stehen oder 
wegen einer Berufstätigkeit außerhalb der Universität oder aus 
anderen Gründen auf die Einschreibung verzichten. 

(6) In die Promotionsordnungen sind nach Anhörung der Fach-
hochschulen Bestimmungen über ein kooperatives Verfahren 
zwischen der Universität und den Fachhochschulen aufzuneh-
men. Der Erwerb eines universitären Abschlusses darf nicht zur 
Voraussetzung für eine Zulassung zum Promotionsverfahren 
gemacht werden. Die Dissertation soll von einem Hochschul-
lehrer einer Universität und einem Hochschullehrer einer Fach-
hochschule betreut werden. Hochschullehrer von Fachhochschu-
len können zu Gutachtern und Prüfern in Promotionsverfahren 
nach Satz 1 bestellt werden. 

(7) Die Promotionsordnung ist vor dem Inkrafttreten der für 
die Hochschulen zuständigen obersten Landesbehörde anzu-
zeigen. 

§ 30 
Habilitation 

(1) Die Universitäten haben das Habilitationsrecht. Die Habili-
tation dient als Nachweis der Befähigung, ein wissenschaftli-
ches Gebiet in Forschung und Lehre selbstständig zu vertreten. 

(2) Näheres regelt die Habilitationsordnung. Sie wird von dem 
nach der Grundordnung zuständigen Organ des Fachbereichs 
erlassen und bedarf der Genehmigung des Präsidenten. 

(3) Die Habilitationsordnung ist vor dem Inkrafttreten der für die 
Hochschulen zuständigen obersten Landesbehörde anzuzeigen. 

§ 31 
Förderung des wissenschaftlichen 
und künstlerischen Nachwuchses 

(1) Zur Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen 
Nachwuchses werden nach Maßgabe der im Haushalt dafür 
vorgesehenen Mittel Stellen und Stipendien für hochqualifizier-
te wissenschaftliche und künstlerische Nachwuchskräfte be-
reitgestellt und gewährt. Dabei sind Frauen besonders zu be-
rücksichtigen. 

(2) Zur Bestimmung von Zweck, Art und Umfang der Förderung 
sowie der Gründe für ihren Widerruf kann das für die Hoch-
schulen zuständige Mitglied der Landesregierung eine Rechts-
verordnung erlassen. 
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§ 32 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer 

1. entgegen § 27 Abs. 2 Satz 1 Grade oder entgegen § 27 Abs. 2 
Satz 2 Graden zum Verwechseln ähnliche Bezeichnungen 
verleiht, 

2. entgegen § 28 Abs. 6 Satz 2 Grade oder Titel führt, die durch 
Kauf oder sonst in unrechtmäßiger Weise erworben wur-
den, oder 

3. entgegen § 28 Abs. 6 Satz 4 ausländische Grade gegen Ent-
gelt vermittelt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 
zehntausend Euro geahndet werden. Zuständige Verwaltungs-
behörde für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrig-
keiten nach Satz 1 ist die für die Hochschulen zuständige obers-
te Landesbehörde. 

Abschnitt 5 
Forschung 

§ 33 
Aufgaben und Koordination der Forschung 

(1) Die Forschung in den Hochschulen dient der Gewinnung 
wissenschaftlicher Erkenntnisse, der wissenschaftlichen Grund-
legung und Weiterentwicklung von Lehre und Studium, der 
Qualifizierung des wissenschaftlichen Nachwuchses und dem 
Wissens- und Technologietransfer in alle Bereiche der Gesell-
schaft. Gegenstand der Forschung in den Hochschulen können 
unter Berücksichtigung der Aufgaben der Hochschule alle wis-
senschaftlichen Bereiche sowie die Anwendung wissenschaft-
licher Erkenntnisse in der Praxis einschließlich der Folgen sein, 
die sich aus der Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse 
ergeben können. 

(2) Zur gegenseitigen Abstimmung von Forschungsvorhaben 
und Forschungsschwerpunkten und zur Planung und Durchfüh-
rung gemeinsamer Forschungsvorhaben wirken die Hochschu-
len untereinander, mit anderen Forschungseinrichtungen und 
mit Einrichtungen der überregionalen Forschungsplanung und 
Forschungsförderung zusammen. 

(3) Die Vorschriften dieses Abschnitts gelten für Entwicklungs-
vorhaben im Rahmen angewandter Forschung sowie für künst-
lerische Entwicklungsvorhaben sinngemäß. 

§ 34 
Forschung mit Mitteln Dritter 

(1) Die in der Forschung tätigen Hochschulmitglieder sind be-
rechtigt, im Rahmen ihrer dienstlichen Aufgaben auch solche 
Forschungsvorhaben durchzuführen, die nicht aus den der Hoch-
schule zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln, sondern aus 
Mitteln Dritter finanziert werden. Ihre Verpflichtung zur Erfül-

lung der übrigen Dienstaufgaben bleibt unberührt. Die Durchfüh-
rung von Vorhaben nach Satz 1 ist Teil der Hochschulforschung. 

(2) Ein Hochschulmitglied ist berechtigt, ein Forschungsvorha-
ben nach Absatz 1 in der Hochschule durchzuführen, wenn die 
Erfüllung anderer Aufgaben der Hochschule sowie die Rechte 
und Pflichten anderer Personen dadurch nicht beeinträchtigt 
werden und entstehende Folgelasten angemessen berücksich-
tigt worden sind. Die Forschungsergebnisse sollen in der Regel 
in absehbarer Zeit veröffentlicht werden. 

(3) Ein Forschungsvorhaben nach Absatz 1 ist der Hochschule 
anzuzeigen. Die Durchführung eines solchen Vorhabens darf 
nicht von einer Genehmigung abhängig gemacht werden. Die 
Inanspruchnahme von Personal, Sachmitteln und Einrichtun-
gen der Hochschule darf nur untersagt oder durch Auflagen be-
schränkt werden, soweit die Voraussetzungen des Absatzes 2 
dies erfordern. 

(4) Die Mittel für Forschungsvorhaben, die in der Hochschule 
durchgeführt werden, sollen von der Hochschule verwaltet wer-
den. Die Mittel sind für den vom Geldgeber bestimmten Zweck 
zu verwenden und nach dessen Bedingungen zu bewirtschaf-
ten, soweit gesetzliche Bestimmungen nicht entgegenstehen. 
Treffen die Bedingungen keine Regelung, so gelten ergänzend 
die Bestimmungen des Landes. Auf Antrag des Hochschulmit-
glieds, das das Vorhaben durchführt, soll von der Verwaltung 
der Mittel durch die Hochschule abgesehen werden, sofern dies 
mit den Bedingungen des Geldgebers vereinbar ist; Satz 3 gilt 
in diesem Falle nicht. 

(5) Aus Mitteln Dritter bezahlte hauptberufliche Mitarbeiter an 
Forschungsvorhaben, die in der Hochschule durchgeführt wer-
den, sollen vorbehaltlich des Satzes 3 als Personal der Hoch-
schule im Arbeitsvertragsverhältnis eingestellt werden. Die Ein-
stellung setzt voraus, dass der Mitarbeiter von dem Hochschul-
mitglied, das das Vorhaben durchführt, vorgeschlagen wurde. 
Sofern dies mit den Bedingungen des Geldgebers vereinbar ist, 
kann das Hochschulmitglied in begründeten Fällen die Arbeits-
verträge mit den Mitarbeitern abschließen. 

(6) Finanzielle Erträge der Hochschule aus Forschungsvorha-
ben, die in der Hochschule durchgeführt werden, insbesondere 
aus Einnahmen, die der Hochschule als Entgelt für die Inan-
spruchnahme von Personal, Sachmitteln und Einrichtungen zu-
fließen, stehen der Hochschule für die Erfüllung ihrer Aufga-
ben zur Verfügung. 

Abschnitt 6 
Personal der Hochschule 

Unterabschnitt 1 
Allgemeine Bestimmungen 

§ 35 
Dienstrechtliche Zuordnung der Hochschulbediensteten 

(1) Die an der Hochschule tätigen Angehörigen des öffentlichen 
Dienstes (Hochschulbedienstete) stehen im Dienst des Landes. 
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Das für die Hochschulen zuständige Mitglied der Landesregie-
rung kann durch Rechtsverordnung Aufgaben und Befugnisse 
einer obersten Dienstbehörde sowie Rechte und Pflichten eines 
Arbeitgebers und Ausbilders auf die Hochschulen übertragen. 

(2) Das für die Hochschulen zuständige Mitglied der Landesre-
gierung ist Dienstvorgesetzter des Präsidenten. Der Präsident 
ist Dienstvorgesetzter des wissenschaftlichen und künstlerischen 
Personals sowie des nichtwissenschaftlichen Personals der Hoch-
schule. 

§ 36 
Verarbeitung personenbezogener Daten 

Die Hochschulen können von wissenschaftlichem und künstle-
rischem Personal personenbezogene Daten zur Beurteilung der 
Bewerbungssituation, der Lehr- und Forschungstätigkeit, des Stu-
dienangebots sowie des Ablaufs von Studium und Prüfungen 
verarbeiten. Das für die Hochschulen zuständige Mitglied der 
Landesregierung kann durch Rechtsverordnung regeln, unter 
welchen Voraussetzungen eine Auskunftspflicht besteht oder ei-
ne Erhebung ohne Einwilligung der Betroffenen durchgeführt 
werden kann; dabei sind der Zweck, der Inhalt und der Umfang 
der Auskunftspflicht sowie die Erhebungsmerkmale und das Er-
hebungsverfahren festzulegen. Hierzu gehören insbesondere Re-
gelungen über 

1. die Erhebung der personenbezogenen Daten, 

2. die Speicherung, 

3. das Verfahren der Auswertung, 

4. die Übermittlung der personenbezogenen Daten, insbeson-
dere die berechtigten Empfänger, 

5. die Unterrichtung der Betroffenen über Zweck und Inhalt 
der Befragungen oder Evaluationen, 

6. die Ausgestaltung der Auskunftsrechte der Betroffenen, 

7. die Anonymisierung sowie 

8. die Löschung. 

Eine Verarbeitung für andere Zwecke ist unzulässig. § 28 des 
Brandenburgischen Datenschutzgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 15. Mai 2008 (GVBl. I S. 114) bleibt un-
berührt. 

Unterabschnitt 2 
Hauptberufliches wissenschaftliches und  
künstlerisches Personal der Hochschule 

§ 37 
Personalkategorien 

Das hauptberufliche wissenschaftliche und künstlerische Per-

sonal an den Hochschulen besteht aus den Professoren und Aka-
demischen Mitarbeitern sowie an den Universitäten auch den 
Juniorprofessoren. 

§ 38 
Berufung von Hochschullehrern 

(1) Die Stellen für Hochschullehrer (Professoren und Junior-
professoren) sind öffentlich und im Regelfall international aus-
zuschreiben. Die Ausschreibung muss Art und Umfang der zu 
erfüllenden Aufgaben enthalten und in Übereinstimmung mit 
einer von der für die Hochschulen zuständigen obersten Lan-
desbehörde genehmigten Personalplanung stehen, die Bestand-
teil des Entwicklungsplanes (§ 3 Abs. 2) ist. Die Ausschrei-
bung ist der für die Hochschulen zuständigen obersten Landes-
behörde drei Wochen vor der Veröffentlichung anzuzeigen. Aus-
schreibungen im Sinne dieses Gesetzes sind auch Ausschreibun-
gen durch Forschungsförderungsorganisationen im Rahmen von 
Förderprogrammen für Personen, die die Einstellungsvoraus-
setzungen für Hochschullehrer erfüllen. Einer erneuten Aus-
schreibung und der Durchführung eines Berufungsverfahrens 
bedarf es nicht, wenn ein befristetes Angestelltenverhältnis oder 
ein Beamtenverhältnis auf Zeit mit einem Professor nach Frist-
ablauf fortgesetzt werden soll und die Stelle vor der befristeten 
Besetzung unbefristet ausgeschrieben war. Von einer Ausschrei-
bung kann im begründeten Einzelfall auch abgesehen werden, 
wenn ein Professor der Hochschule einen Ruf einer anderen 
Hochschule auf eine höherwertige Professur erhalten hat oder 
wenn ein Juniorprofessor der Hochschule auf eine Professur 
berufen werden soll. Wird Personen übergangsweise bis zur end-
gültigen Besetzung einer Professorenstelle die Wahrnehmung 
der Aufgaben eines Professors übertragen (Professorenstellen-
vertretung), sind dafür eine vorherige Ausschreibung und Durch-
führung eines Berufungsverfahrens entbehrlich. 

(2) Zur Vorbereitung von Berufungsvorschlägen werden Beru-
fungskommissionen gebildet. Die Mitglieder der Berufungskom-
mission werden vom zuständigen Organ des Fachbereichs ge-
wählt mit Ausnahme eines stimmberechtigten Mitglieds, das der 
Präsident bestimmt. Die Wahl der Mitglieder der Berufungskom-
mission durch das zuständige Organ des Fachbereichs erfolgt 
nach Gruppen getrennt, mit Ausnahme derjenigen Mitglieder, 
die sich keiner Gruppe zuordnen lassen. Ein Mitglied der Grup-
pe der Hochschullehrer kann einem anderen Fachbereich ange-
hören. Die Gruppe der Akademischen Mitarbeiter sowie die 
Gruppe der Studierenden stellen jeweils mindestens ein Mit-
glied. In Fachbereichen an Fachhochschulen mit weniger als drei 
Akademischen Mitarbeitern kann in Ausnahmefällen anstelle 
des Akademischen Mitarbeiters nach Satz 5 ein Mitglied der 
Gruppe der sonstigen Mitarbeiter bei entsprechender wissen-
schaftlicher Qualifikation, Funktion, Verantwortung und Be-
troffenheit stimmberechtigtes Mitglied der Berufungskommis-
sion sein. Den vom zuständigen Organ des Fachbereichs ge-
wählten Vorsitz führt ein Hochschullehrer der Hochschule. Für 
das Stimmgewicht der Hochschullehrer gilt § 59 Abs. 1 Satz 5 
und 6 entsprechend. Den Berufungskommissionen sollen hoch-
schulexterne sachverständige Personen angehören. Mindestens 
40 Prozent der stimmberechtigten Mitglieder sollen Frauen sein, 
darunter mindestens eine Hochschullehrerin. Bei der Besetzung 
von Stellen für Professoren mit der Qualifikation gemäß § 39 
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Abs. 1 Nr. 4 Buchstabe a oder Buchstabe b soll die Mehrheit 
der Professoren in der Berufungskommission die entsprechen-
de Qualifikation besitzen. 

(3) Der Berufungsvorschlag hat mindestens die Namen von drei 
Bewerbern in einer Rangfolge zu enthalten; er kann Nichtbe-
werber berücksichtigen. Dem Berufungsvorschlag sollen min-
destens zwei vergleichende Gutachten von auf dem Berufungs-
gebiet anerkannten, auswärtigen Wissenschaftlern oder Künst-
lern beigefügt werden. Mit dem Vorschlag sind außerdem auf 
Verlangen der für die Hochschulen zuständigen obersten Lan-
desbehörde alle eingegangenen Bewerbungen vorzulegen. Die 
für die Hochschulen zuständige oberste Landesbehörde, in den 
Fällen des Absatzes 5 der Präsident, können in besonders be-
gründeten Ausnahmefällen einen Berufungsvorschlag mit we-
niger als drei Namen zulassen. Bei der Berufung auf eine Pro-
fessur können Juniorprofessoren der eigenen Hochschule nur 
dann berücksichtigt werden, wenn sie nach ihrer Promotion die 
Hochschule gewechselt hatten oder mindestens zwei Jahre außer-
halb der berufenden Hochschule wissenschaftlich tätig waren. 
Im Ausnahmefall können sie auch dann berücksichtigt werden, 
wenn sie aufgrund ausgezeichneter Lehr- und Forschungsleis-
tungen einen Ruf an eine andere Universität oder Forschungs-
einrichtung erhalten haben. Akademische Mitarbeiter der eige-
nen Hochschule können nur in begründeten Ausnahmefällen 
und wenn zusätzlich die Voraussetzungen des Satzes 5 vorlie-
gen bei der Berufung auf eine Professur berücksichtigt werden. 

(4) Das für die Hochschulen zuständige Mitglied der Landesre-
gierung beruft auf Vorschlag des zuständigen Organs der Hoch-
schule die Hochschullehrer, soweit das Recht zur Berufung der 
Hochschullehrer nicht der Hochschule übertragen ist. Eine Bin-
dung an die im Berufungsvorschlag genannte Rangfolge be-
steht nicht. Wird kein vorgeschlagener Bewerber berufen, ist 
ein neuer Vorschlag einzureichen. Die Berufung von Nichtbe-
werbern ist zulässig. 

(5) Das Recht zur Berufung der Hochschullehrer nach Absatz 4 
kann den Hochschulen übertragen werden. Die Übertragung 
erfolgt für jede Hochschule jeweils durch Rechtsverordnung 
des für die Hochschulen zuständigen Mitglieds der Landesre-
gierung. Soweit das Berufungsrecht der Hochschule übertragen 
ist, entscheidet der Präsident. Die Übertragung des Berufungs-
rechts setzt voraus, dass die Hochschule eine Berufungsord-
nung erlassen hat, die von der für die Hochschulen zuständigen 
obersten Landesbehörde genehmigt worden ist. In den Beru-
fungsordnungen, die als Satzung zu erlassen sind, treffen die 
Hochschulen nähere Regelungen über das Berufungsverfahren, 
insbesondere Regelungen über den Inhalt der Stellenausschrei-
bungen, über die Wahl und Zusammensetzung der Berufungs-
kommission, über das Auswahlverfahren und dessen Doku-
mentation, über die Gutachten nach Absatz 3 Satz 2, über den 
Beschluss zur Berufungsliste, über die Information und Betreu-
ung von Bewerbern sowie über Fristen für die Durchführung 
des Berufungsverfahrens und die Rufannahme, nach deren Über-
schreitung das Berufungsverfahren als unerledigt abgeschlos-
sen gilt. Erlässt eine Hochschule keine Berufungsordnung, ob-
wohl sie ansonsten die Gewähr für die Gesetzmäßigkeit der 
Berufungsverfahren und die Effektivität der Berufungspraxis 
bietet, so kann das für die Hochschulen zuständige Mitglied der 
Landesregierung eine vorläufige Berufungsordnung erlassen, 

die mit Inkrafttreten der Berufungsordnung der Hochschule au-
ßer Kraft tritt. 

(6) Eine Sachverständigenkommission überprüft in Abständen 
von in der Regel zwei Jahren stichprobenartig die Gesetzmä-
ßigkeit des Berufungsverfahrens und die Effektivität der Beru-
fungspraxis an den Hochschulen, denen das Berufungsrecht 
übertragen wurde. Bestehen berechtigte Zweifel an der Gesetz-
mäßigkeit des Berufungsverfahrens oder der Effektivität der 
Berufungspraxis an einer Hochschule, kann der Hochschule 
das Berufungsrecht durch Rechtsverordnung des für die Hoch-
schulen zuständigen Mitglieds der Landesregierung entzogen 
werden. In der Sachverständigenkommission sind vertreten: 

1. ein Hochschullehrer einer Universität, 

2. ein Hochschullehrer einer Fachhochschule, 

3. ein Hochschullehrer mit Erfahrungen auf dem Gebiet der 
Hochschuldidaktik, 

4. eine hochschulexterne sachverständige Person und 

5. ein Vertreter der für die Hochschulen zuständigen obersten 
Landesbehörde. 

In der Sachverständigenkommission soll kein Mitglied einer 
staatlichen Hochschule des Landes Brandenburg mitwirken. 
Ein Mitglied der Sachverständigenkommission soll Mitglied 
der wissenschaftlichen Kommission des Wissenschaftsrats sein. 
Mindestens ein Mitglied soll die Befähigung zum Richteramt 
haben. Mindestens zwei Mitglieder sollen Frauen sein. Die Mit-
glieder nach Satz 3 Nr. 1 bis 4 werden von dem für die Hoch-
schulen zuständigen Mitglied der Landesregierung befristet be-
stellt. Das Nähere regelt das für die Hochschulen zuständige 
Mitglied der Landesregierung durch eine Verwaltungsvorschrift. 
Die Mitgliedschaft in der Sachverständigenkommission gehört 
für Landesbedienstete zu den dienstlichen Aufgaben. Für aus-
wärtige Mitglieder der Sachverständigenkommission gilt § 75 
Abs. 7 Satz 1 entsprechend. 

(7) Bei der Berufung von Hochschullehrern gilt § 7 Abs. 3 ent-
sprechend. 

(8) Abweichend von Absatz 3 Satz 1 bis 4 können in Ausnah-
mefällen aufgrund exzellenter Lehr- und Forschungsleistungen 
herausragend ausgewiesene Persönlichkeiten ohne Ausschrei-
bung der Stelle in einem außerordentlichen Berufungsverfah-
ren berufen werden. Soweit das Berufungsrecht einer Hoch-
schule nach Absatz 5 übertragen ist, erfolgt die Berufung im 
Einvernehmen mit der für die Hochschulen zuständigen obers-
ten Landesbehörde. In dem Berufungsvorschlag hat die Beru-
fungskommission zu begründen, inwiefern die Persönlichkeit 
die mit der zu besetzenden Professur verbundenen hohen Qua-
litätsstandards erfüllt und aufgrund ihrer Erfahrungen und bis-
herigen Leistungen offenkundig geeignet ist, das Profil des Fach-
bereichs und der Hochschule zu stärken. Dem Berufungsvor-
schlag sind mindestens vier Gutachten von auf dem Berufungs-
gebiet anerkannten auswärtigen Wissenschaftlern oder Künst-
lern beizufügen, von denen mindestens zwei im Ausland tätig 
sein sollen. Zur Beschleunigung des außerordentlichen Beru-
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fungsverfahrens können die Hochschulen in ihren Berufungs-
ordnungen Abweichungen von der Wahl und Zusammenset-
zung der Berufungskommission nach Absatz 2 Satz 2 bis 7 so-
wie von der Zuständigkeit für die Entscheidung über den Beru-
fungsvorschlag nach § 62 Abs. 2 Nr. 7 Halbsatz 2 und § 70 
Abs. 2 Nr. 4 regeln. 

(9) Zur Förderung der Zusammenarbeit in Forschung und Leh-
re zwischen einer Hochschule und einer außerhochschulischen 
Forschungseinrichtung können diese die Durchführung von ge-
meinsamen Berufungsverfahren vereinbaren. Die Vereinbarung 
bedarf der Genehmigung der für die Hochschulen zuständigen 
obersten Landesbehörde. Die Besetzung der Berufungskom-
mission erfolgt grundsätzlich nach Absatz 2 Satz 2. Abwei-
chend hiervon ist die Forschungseinrichtung berechtigt, die 
Hälfte der den Gruppen der Hochschullehrer und der Akademi-
schen Mitarbeiter angehörigen Mitglieder zu bestimmen. Be-
werber können aufgrund eines gemeinsamen Berufungsverfah-
rens in die mitgliedschaftsrechtliche Stellung eines Hochschul-
lehrers nach § 58 an der Hochschule, die am gemeinsamen Be-
rufungsverfahren beteiligt war, auch berufen werden, ohne 
dass ein Beamten- oder Angestelltenverhältnis zum Land be-
gründet wird. In diesem Fall wird der berufene Bewerber in ei-
nem privatrechtlichen Arbeitsverhältnis an der am gemeinsamen 
Berufungsverfahren beteiligten Forschungseinrichtung außerhalb 
des Hochschulbereichs beschäftigt mit der Verpflichtung, min-
destens zwei Semesterwochenstunden an der am gemeinsamen 
Berufungsverfahren beteiligten Hochschule zu lehren und dem 
Recht, für die Dauer des Beschäftigungsverhältnisses an der 
Forschungseinrichtung außerhalb des Hochschulbereichs die 
Bezeichnung „Professorin“ oder „Professor“ als Berufsbezeich-
nung zu führen. 

(10) Die Ausstattung des Fachgebietes eines Hochschullehrers 
wird befristet gewährt. Die Frist beträgt in der Regel fünf Jah-
re. Die vor dem 26. Mai 1999 getroffenen Regelungen gelten 
als bis zum 31. März 2007 befristet. 

§ 39 
Einstellungsvoraussetzungen für Professoren 

(1) Als Professor kann eingestellt werden, wer die allgemeinen 
dienstrechtlichen Voraussetzungen erfüllt und mindestens fol-
gende weitere Voraussetzungen nachweist: 

1. ein abgeschlossenes Hochschulstudium, 

2. pädagogische Eignung, 

3. besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, in der 
Regel durch eine qualifizierte Promotion, oder besondere 
Befähigung zu künstlerischer Arbeit und 

4. darüber hinaus je nach den Anforderungen der Stelle 

a) zusätzliche wissenschaftliche oder künstlerische Leis-
tungen oder 

b) besondere Leistungen bei der Anwendung oder Entwick-
lung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden in 

einer mindestens dreijährigen beruflichen Praxis, von 
der mindestens zwei Jahre außerhalb des Hochschulbe-
reichs ausgeübt worden sein müssen, und 

c) umfassende Kompetenzen im Wissenschaftsmanage-
ment, insbesondere in Bereichen mit hohem Drittmittel-
aufkommen oder erheblicher Personalverantwortung. 

(2) Die zusätzlichen wissenschaftlichen Leistungen nach Ab-
satz 1 Nr. 4 Buchstabe a werden im Rahmen einer Juniorpro-
fessur, im Rahmen einer Tätigkeit als Akademischer Mitarbeiter 
an einer Hochschule oder einer außeruniversitären Forschungs-
einrichtung oder im Rahmen einer wissenschaftlichen Tätigkeit 
in der Wirtschaft oder in einem anderen gesellschaftlichen Be-
reich im In- und Ausland erbracht oder durch eine Habilitation 
nachgewiesen. Die Qualität der für die Besetzung einer Profes-
sur erforderlichen zusätzlichen wissenschaftlichen Leistungen 
wird ausschließlich und umfassend im Berufungsverfahren be-
wertet. 

(3) Auf eine Stelle, deren Funktionsbeschreibung die Wahrneh-
mung erziehungswissenschaftlicher oder fachdidaktischer Auf-
gaben in der Lehrerbildung vorsieht, soll nur berufen werden, 
wer eine dreijährige Schulpraxis nachweist. Professoren an Fach-
hochschulen und Professoren für anwendungsbezogene Studien-
gänge an anderen Hochschulen müssen die Einstellungsvoraus-
setzungen nach Absatz 1 Nr. 4 Buchstabe b erfüllen; in begrün-
deten Ausnahmefällen können sie auch unter der Voraussetzung 
des Absatzes 1 Nr. 4 Buchstabe a eingestellt werden. 

(4) Soweit es der Eigenart des Faches und den Anforderungen 
der Stelle entspricht, kann abweichend von den Absätzen 1 bis 3 
als Professor eingestellt werden, wer hervorragende fachbezo-
gene Leistungen in der Praxis und pädagogische Eignung nach-
weist. 

§ 40 
Dienstrechtliche Aufgaben der Hochschullehrer 

(1) Die Hochschullehrer nehmen die ihrer Hochschule obliegen-
den Aufgaben in Wissenschaft und Kunst durch Forschung, Leh-
re und Weiterbildung sowie durch Förderung des wissenschaft-
lichen und künstlerischen Nachwuchses in ihren Fächern nach 
näherer Ausgestaltung ihres Dienstverhältnisses selbstständig 
wahr. Zu ihren hauptberuflichen Aufgaben gehören auch die 
Beteiligung an den Aufgaben der Studienreform und Studien-
beratung, die Mitwirkung an der Selbstverwaltung der Hoch-
schule, die Abnahme von Hochschulprüfungen, die Beteiligung 
an Staatsprüfungen, die Förderung des Wissens- und Technolo-
gietransfers und die Mitgliedschaft in der Sachverständigen-
kommission nach § 38 Abs. 6. Die Wahrnehmung von Aufga-
ben in Einrichtungen der Wissenschaftsförderung, die überwie-
gend aus staatlichen Mitteln finanziert werden, soll auf Antrag 
des Hochschullehrers zur dienstlichen Aufgabe erklärt werden, 
wenn dies mit der Erfüllung seiner übrigen Aufgaben vereinbar 
ist. 

(2) Die Hochschullehrer sind im Rahmen der für ihr Dienstver-
hältnis geltenden Regelungen verpflichtet, Lehrveranstaltungen 
ihrer Fächer in allen Studiengängen abzuhalten. Soweit es ih-
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nen zumutbar ist, kann ihnen auch die Durchführung anderer 
Lehrveranstaltungen übertragen werden. Sie haben im Rahmen 
der für ihr Dienstverhältnis geltenden Regelungen die zur Si-
cherstellung des Lehrangebots getroffenen Entscheidungen der 
Hochschulorgane zu verwirklichen. 

(3) Art und Umfang der von Hochschullehrern wahrzunehmen-
den Aufgaben richten sich unter dem Vorbehalt einer Überprü-
fung in angemessenen Abständen nach der Ausgestaltung des 
Dienstverhältnisses und der Funktionsbeschreibung der Stelle. 
Ihnen können überwiegend Aufgaben in der Forschung oder in 
der Lehre übertragen werden. Bei Juniorprofessoren dürfen Fest-
legungen nach den Sätzen 1 und 2 das Ziel der Qualifizierung 
für die Berufung zu Professoren an einer Universität nicht be-
einträchtigen. 

(4) Zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsvor-
haben oder zur Aktualisierung ihrer Kenntnisse in der Berufs-
praxis sollen Hochschullehrer vom Präsidenten in angemesse-
nen Zeitabständen unter Fortzahlung ihrer Dienstbezüge auf 
Antrag für ein Semester von ihren übrigen dienstlichen Aufga-
ben freigestellt werden, wenn eine ordnungsgemäße Vertretung 
gewährleistet ist und keine zusätzlichen Kosten entstehen. 
Über die Ergebnisse der durchgeführten Forschungs- und Ent-
wicklungsvorhaben ist dem Dekan zu berichten. Eine Freistel-
lung darf nur erfolgen, wenn der Hochschullehrer der zu er-
bringenden Lehrverpflichtung vor einer Freistellung nachge-
kommen ist. Eine Freistellung darf frühestens nach jedem sieb-
ten Semester gewährt werden. Für jedes Jahr einer Amtszeit als 
Dekan verkürzt sich die Frist um ein Semester. Der Präsident 
kann Freistellungen von mehr als einem Semester oder früher 
als nach sieben Semestern im Einvernehmen mit der für die 
Hochschulen zuständigen obersten Landesbehörde gewähren. 

§ 41 
Dienstrechtliche Stellung der Professoren 

(1) Mit Professoren können Angestelltenverhältnisse oder Be-
amtenverhältnisse auf Lebenszeit oder auf Zeit begründet wer-
den; eine Probezeit ist nicht zurückzulegen. Wird ein Angestell-
tenverhältnis begründet, soll die Vergütung, soweit allgemeine 
dienst- oder haushaltsrechtliche Regelungen nicht entgegenste-
hen, der Besoldung beamteter Professoren entsprechen. Insbe-
sondere bei der Erstberufung zum Professor und bei der Beru-
fung zwecks Deckung eines vorübergehenden Lehrbedarfs soll 
ein befristetes Angestelltenverhältnis oder ein Beamtenverhält-
nis auf Zeit begründet werden; dies gilt nicht im Falle der Erst-
berufung eines Juniorprofessors, der sich nach § 44 Abs. 1 Satz 2 
und § 44 Abs. 2 bewährt hat, und im Falle einer außerordent-
lichen Berufung. Die Dauer des befristeten Angestelltenverhält-
nisses oder des Beamtenverhältnisses auf Zeit ist auf höchstens 
fünf Jahre begrenzt, im Falle der Erstberufung beträgt sie zwei 
Jahre. Eine erneute zeitlich beschränkte Berufung zum Profes-
sor ist zulässig, sofern hierdurch im Falle eines befristeten An-
gestelltenverhältnisses eine Gesamtdauer von zehn Jahren, im 
Falle eines Beamtenverhältnisses auf Zeit eine Gesamtdauer 
von fünf Jahren nicht überschritten wird. 

(2) Ist im Falle einer Erstberufung der Professor in ein Beam-
tenverhältnis auf Zeit berufen worden, so kann das Beamten-
verhältnis vor Ablauf der Amtszeit in ein Beamtenverhältnis auf 

Lebenszeit umgewandelt werden, wenn die Stelle vor der be-
fristeten Besetzung unbefristet ausgeschrieben war und der 
Professor den Ruf auf eine unbefristete und mindestens gleich-
wertige Professur an einer anderen Hochschule vorlegt oder ein 
gleichwertiges Einstellungsangebot eines anderen Arbeitgebers 
glaubhaft macht. Für Professoren in einem befristeten Ange-
stelltenverhältnis gilt Entsprechendes. 

(3) Die allgemeine Altersgrenze für die Berufung von Profes-
soren in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit nach dem Lan-
desbeamtengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 
8. Oktober 1999 (GVBl. I S. 446), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 29. Oktober 2008 (GVBl. I S. 272), erhöht sich um 
Zeiten, in denen ein minderjähriges Kind betreut worden ist, 
höchstens jedoch um zwei Jahre pro Kind. 

§ 42 
Dienstrechtliche Sonderregelungen 

(1) Hochschulbedienstete nach § 37 sollen ihren Erholungsur-
laub in der vorlesungsfreien Zeit nehmen. Hochschullehrer 
können innerhalb dieser Zeit den Zeitpunkt des Erholungsur-
laubs unter Berücksichtigung dienstlicher Belange selbst be-
stimmen. Sie haben Erholungsurlaub und Dienstreisen dem Prä-
sidenten über den Dekan anzuzeigen; Dienstreisen, die der Wahr-
nehmung von Lehr- oder Prüfungsverpflichtungen entgegen-
stehen, bedürfen der dienstrechtlichen Genehmigung durch den 
Dekan. Genehmigungspflichten nach reisekostenrechtlichen Vor-
schriften bleiben hiervon unberührt. 

(2) Auf Hochschullehrer in einem Beamtenverhältnis finden 
die allgemeinen beamtenrechtlichen Vorschriften über die Pro-
bezeit, die Laufbahnen und den einstweiligen Ruhestand keine 
Anwendung. Ein Eintritt in den Ruhestand mit Ablauf der Dienst-
zeit ist für die Beamten auf Zeit ausgeschlossen. 

(3) Wenn dringende dienstliche Gründe im Einzelfall die Fort-
führung der Dienstgeschäfte erfordern, kann die für die Verset-
zung in den Ruhestand zuständige Stelle mit Zustimmung des 
Beamten den Eintritt von Professoren in den Ruhestand wegen 
Erreichens der Altersgrenze über das im Landesbeamtengesetz 
festgelegte Ruhestandsalter um eine bestimmte Frist, die min-
destens ein Jahr und höchstens drei Jahre beträgt, hinausschie-
ben. 

(4) Bei Hochschullehrern in einem Beamtenverhältnis auf Zeit 
ist das Dienstverhältnis, soweit dienstliche Gründe nicht ent-
gegenstehen, auf Antrag des Beamten aus den in Satz 2 genann-
ten Gründen zu verlängern. Gründe für eine Verlängerung sind: 

1. Beurlaubung nach § 39d des Landesbeamtengesetzes, 

2. Beurlaubung nach einem Landesgesetz zur Ausübung ei-
nes mit seinem Amt zu vereinbarenden Mandats, 

3. Beurlaubung für eine wissenschaftliche oder künstlerische 
Tätigkeit oder eine außerhalb des Hochschulbereichs oder 
im Ausland durchgeführte wissenschaftliche, künstlerische 
oder berufliche Aus-, Fort- oder Weiterbildung, 

4. Grundwehr- und Zivildienst oder 
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5. Inanspruchnahme von Elternzeit nach den auf Beamte an-
zuwendenden landesrechtlichen Regelungen über die Eltern-
zeit oder ein Beschäftigungsverbot nach den §§ 1, 2, 3 und 8 
der Mutterschutzverordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 11. November 2004 (BGBl. I S. 2828), ge-
ändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 23. Februar 2006 
(BGBl. I S. 427), entsprechenden landesrechtlichen Rege-
lungen in dem Umfang, in dem eine Erwerbstätigkeit nicht 
erfolgt ist. 

Satz 1 gilt entsprechend im Falle einer Teilzeitbeschäftigung, ei-
ner Ermäßigung der Arbeitszeit nach einem der in Satz 2 Nr. 2 
genannten Landesgesetze oder Freistellung zur Wahrnehmung 
von Aufgaben in einer Personal- oder Schwerbehindertenver-
tretung oder als Gleichstellungsbeauftragte, wenn die Ermäßi-
gung mindestens ein Fünftel der regelmäßigen Arbeitszeit be-
trug. Eine Verlängerung darf den Umfang der Beurlaubung 
oder der Ermäßigung der Arbeitszeit und in den Fällen des Sat-
zes 2 Nr. 1 bis 3 und des Satzes 3 die Dauer von jeweils zwei 
Jahren nicht überschreiten. Mehrere Verlängerungen nach Satz 2 
Nr. 1 bis 4 und Satz 3 dürfen insgesamt die Dauer von drei Jah-
ren nicht überschreiten. Verlängerungen nach Satz 2 Nr. 5 dür-
fen, auch wenn sie mit anderen Verlängerungen zusammentref-
fen, insgesamt vier Jahre nicht überschreiten. 

(5) Soweit für Hochschullehrer ein befristetes Angestelltenver-
hältnis begründet worden ist, gilt Absatz 4 entsprechend. 

(6) Die Vorschriften über die regelmäßige Arbeitszeit der Be-
amten finden auf Hochschullehrer keine Anwendung. Die Re-
gelungen über die Teilzeitbeschäftigung, Ermäßigung der Ar-
beitszeit und Beurlaubung der Beamten sowie die Vorschriften 
über den Verlust der Bezüge wegen nicht genehmigten schuld-
haften Fernbleibens vom Dienst gelten für Hochschullehrer 
entsprechend. Den Professoren stehen nach dem Eintritt in den 
Ruhestand die mit der Lehrbefugnis verbundenen Rechte zur 
Abhaltung von Lehrveranstaltungen und zur Beteiligung an Prü-
fungsverfahren zu. 

(7) Hochschullehrer können nur mit ihrer Zustimmung abge-
ordnet oder versetzt werden. Abordnung oder Versetzung in ein 
gleichwertiges Amt an einer anderen Hochschule des Landes 
Brandenburg sind auch ohne Zustimmung des Hochschulleh-
rers zulässig, wenn die Hochschule oder die Hochschuleinrich-
tung, an der er tätig ist, aufgelöst oder mit einer anderen Hoch-
schule zusammengeschlossen wird oder wenn die Studien- oder 
Fachrichtung, in der er tätig ist, ganz oder teilweise aufgegeben 
oder an eine andere Hochschule verlegt wird; in diesen Fällen 
beschränkt sich eine Mitwirkung der aufnehmenden Hochschu-
le oder Hochschuleinrichtung bei der Einstellung von Hoch-
schullehrern auf eine Anhörung. 

(8) Das Recht von Professoren aufgrund eines nach § 76 des 
Hochschulrahmengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 19. Januar 1999 (BGBl. I S. 18), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 12. April 2007 (BGBl. I S. 506), er-
gangenen Gesetzes eines anderen Landes von ihren amtlichen 
Pflichten entbunden zu werden (Entpflichtung), bleibt bei einem 
Wechsel in den Dienst des Landes unberührt. Die Entpflichtung 
wird mit dem Ende des Monats wirksam, in dem das laufende 
Semester endet. 

§ 43 
Einstellungsvoraussetzungen für Juniorprofessoren 

Als Juniorprofessor kann eingestellt werden, wer die allgemei-
nen dienstrechtlichen Voraussetzungen erfüllt und folgende wei-
tere Voraussetzungen nachweist: 

1. ein abgeschlossenes Hochschulstudium, 

2. pädagogische Eignung, 

3. besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, in der 
Regel durch die herausragende Qualität einer Promotion. 

§ 39 Abs. 3 Satz 1 gilt entsprechend. Sofern vor oder nach der 
Promotion eine Beschäftigung als Akademischer Mitarbeiter er-
folgt ist, sollen Promotions- und Beschäftigungsphase zusam-
men nicht mehr als sechs Jahre betragen haben. Verlängerun-
gen nach § 2 Abs. 5 Nr. 1 und 3 bis 5 des Wissenschaftszeitver-
tragsgesetzes vom 12. April 2007 (BGBl. I S. 506) bleiben 
hierbei außer Betracht. § 2 Abs. 3 Satz 1 des Wissenschaftszeit-
vertragsgesetzes gilt entsprechend. 

§ 44 
Dienstrechtliche Stellung der Juniorprofessoren 

(1) Juniorprofessoren werden für die Dauer von bis zu vier Jah-
ren zu Beamten auf Zeit ernannt. Das Beamtenverhältnis eines 
Juniorprofessors soll mit seiner Zustimmung auf insgesamt sechs 
Jahre verlängert werden, wenn er sich als Hochschullehrer be-
währt hat; anderenfalls kann das Beamtenverhältnis mit seiner 
Zustimmung um höchstens ein Jahr verlängert werden. Eine 
weitere Verlängerung ist nur in den Fällen des § 42 Abs. 4 zu-
lässig oder auf Antrag des Beamten bei Betreuung eines min-
derjährigen Kindes um bis zu zwei Jahre je betreutem Kind, so-
weit dienstliche Gründe nicht entgegenstehen und die Verlän-
gerung notwendig ist, um die nach § 39 Abs. 1 Nr. 4 Buchstabe a 
erforderlichen zusätzlichen wissenschaftlichen Leistungen er-
folgreich nachzuweisen; eine erneute Einstellung als Junior-
professor ist unzulässig. 

(2) Die Entscheidung über die Bewährung eines Juniorprofessors 
nach Absatz 1 Satz 2 trifft der Dekan auf der Grundlage einer 
Stellungnahme des nach der Grundordnung zuständigen Organs 
des Fachbereichs unter Berücksichtigung eines Bewertungsver-
fahrens, das mindestens zwei externe Gutachten umfasst. Die 
Gutachter werden vom zuständigen Organ des Fachbereichs be-
stimmt. Näheres ist durch Satzung der Hochschule zu regeln. 

(3) Mit Juniorprofessoren können auch Angestelltenverhältnisse 
begründet werden. In diesem Fall gelten die Absätze 1 bis 3 ent-
sprechend. 

§ 45 
Hochschullehrer mit Schwerpunktbildung 

in der Lehre oder Forschung 

(1) Universitäten können Professuren mit Schwerpunkt in der 
Lehre einrichten. Der Anteil dieser Professuren an der Gesamt-
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zahl der Professorenstellen einer Universität darf 20 Prozent 
nicht übersteigen. Für die Einstellung als Professor mit Schwer-
punkt in der Lehre gilt § 39 mit der Maßgabe, dass die pädago-
gische Eignung nach § 39 Abs. 1 Nr. 2 durch erfolgreiche Ab-
solvierung der Juniorprofessur mit Schwerpunkt in der Lehre 
oder durch eine vergleichbare Lehrqualifikation nachgewiesen 
wird. Die von Professoren mit Schwerpunkt in der Lehre wahr-
zunehmenden Aufgaben weisen nach Art und Umfang dauer-
haft einen Schwerpunkt in der Lehre auf. Der Umfang ihrer 
Lehrverpflichtung übersteigt denjenigen von Professoren an 
Universitäten ohne Schwerpunkt in der Lehre um maximal 
50 Prozent. Ein Wechsel zwischen einer Professur mit Schwer-
punkt in der Lehre und einer Professur ohne Schwerpunkt in 
der Lehre ist nur unter den Voraussetzungen der §§ 38 und 39 
in Verbindung mit Satz 3 möglich. 

(2) Soweit Universitäten Professuren mit Schwerpunkt in der 
Lehre vorsehen, können sie auch Juniorprofessuren mit Schwer-
punkt in der Lehre einrichten. Der Anteil dieser Juniorprofessu-
ren an der Gesamtzahl der Juniorprofessorenstellen einer Uni-
versität darf 20 Prozent nicht übersteigen. Der Umfang ihrer 
Lehrverpflichtung kann die maximale Lehrverpflichtung von 
Juniorprofessoren ohne Schwerpunkt in der Lehre um maximal 
35 Prozent übersteigen. § 44 gilt mit der Maßgabe, dass in dem 
Bewertungsverfahren nach § 44 Abs. 2 bei Juniorprofessuren 
mit Schwerpunkt in der Lehre besonderes Gewicht auf die pä-
dagogische Eignung zu legen ist. In der Satzung nach § 44 Abs. 2 
Satz 3 sind insbesondere Kriterien zur Beurteilung der pädago-
gischen Eignung von Juniorprofessoren mit Schwerpunkt in 
der Lehre sowie von diesen zu ergreifende didaktische Qualifi-
kationsmaßnahmen zu regeln. Die für die Hochschulen zustän-
dige oberste Landesbehörde kann durch Erlass Näheres zur di-
daktischen Qualifikation regeln. Wenn ein Juniorprofessor mit 
Schwerpunkt in der Lehre auf eine Professur mit Schwerpunkt 
in der Lehre in einem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder 
in einem unbefristeten Angestelltenverhältnis berufen werden 
soll, kann von einer Ausschreibung der Stelle abgesehen werden. 
Die für eine Berufung auf eine Professur ohne Schwerpunkt in 
der Lehre nach § 39 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 Buchstabe a erforder-
lichen zusätzlichen wissenschaftlichen Leistungen können auch 
im Rahmen der Juniorprofessur mit Schwerpunkt in der Lehre 
erbracht werden. 

(3) Fachhochschulen können Professuren mit Schwerpunkt in 
der Forschung einrichten. Der Anteil dieser Professuren an der 
Gesamtzahl der Professorenstellen einer Fachhochschule darf 
20 Prozent nicht übersteigen. Der Umfang der Lehrverpflich-
tung von Professoren mit Schwerpunkt in der Forschung darf 
maximal 50 Prozent unter der Lehrverpflichtung von Professo-
ren an Fachhochschulen ohne Schwerpunkt in der Forschung lie-
gen. Für die Einstellung als Professor mit Schwerpunkt in der 
Forschung gilt § 39 mit der Maßgabe, dass die Voraussetzun-
gen nach § 39 Abs. 1 Nr. 4 Buchstabe a und b erfüllt sein müs-
sen oder zusätzlich zu den Voraussetzungen nach § 39 Abs. 1 
Nr. 4 Buchstabe b besondere wissenschaftliche Leistungen in 
der Forschung nachgewiesen werden. Die Übernahme einer Pro-
fessur mit Schwerpunkt in der Forschung ist auch vorüberge-
hend möglich. 

(4) Im Übrigen finden auf Hochschullehrer mit Schwerpunktbil-
dung in der Lehre oder Forschung die allgemeinen Vorschriften 
für Hochschullehrer Anwendung. 

§ 46 
Führung der Bezeichnung „Professorin“ oder „Professor“ 

(1) Mit der Berufung zum Professor oder zum Juniorprofessor 
ist die akademische Bezeichnung „Professorin“ oder „Profes-
sor“ verliehen. Juniorprofessoren führen die akademische Be-
zeichnung bis zum Ende ihres Dienstverhältnisses. 

(2) Die Weiterführung der Bezeichnung kann durch die Hoch-
schule mit Zustimmung der zuständigen obersten Landesbe-
hörde wegen erwiesener Unwürdigkeit versagt werden. Schei-
det ein Professor vor Ablauf von fünf Jahren seit der Erstberu-
fung aus, darf er diese Bezeichnung nur führen, wenn die Hoch-
schule im Einvernehmen mit der für die Hochschule zuständi-
gen obersten Landesbehörde dem zustimmt. 

§ 47 
Akademische Mitarbeiter 

(1) Akademischen Mitarbeitern obliegen weisungsgebunden im 
Rahmen der Aufgabenerfüllung der Hochschule wissenschaft-
liche Dienstleistungen, insbesondere in Wissenschaft, Forschung, 
Lehre und Weiterbildung, nach Maßgabe ihrer Tätigkeitsbe-
schreibung. Sie werden in nach Maßgabe des Wissenschaftszeit-
vertragsgesetzes befristeten oder unbefristeten Angestelltenver-
hältnissen beschäftigt. Soweit Akademische Mitarbeiter Hoch-
schullehrern zugeordnet sind, erbringen sie ihre wissenschaft-
lichen Dienstleistungen unter deren fachlicher Verantwortung 
und Betreuung. Die Tätigkeitsbeschreibungen stehen unter dem 
Vorbehalt jederzeit möglicher Änderung nach dem Bedarf der 
Hochschule. 

(2) Akademischen Mitarbeitern soll im Rahmen ihrer Dienst-
aufgaben Gelegenheit zu eigener vertiefter wissenschaftlicher 
Arbeit gegeben werden. Dies gilt insbesondere für Akademi-
sche Mitarbeiter, die befristet beschäftigt werden und zu deren 
Dienstaufgaben die Vorbereitung einer Promotion oder die Er-
bringung zusätzlicher wissenschaftlicher Leistungen gehört. 

(3) Einstellungsvoraussetzung für Akademische Mitarbeiter ist 
neben den allgemeinen dienstrechtlichen Voraussetzungen in der 
Regel ein abgeschlossenes Hochschulstudium. Abweichend von 
Satz 1 kann das abgeschlossene Hochschulstudium je nach den 
fachlichen Anforderungen durch eine mindestens dreijährige 
künstlerische Berufstätigkeit ersetzt werden. 

(4) Wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiter sowie Lehr-
kräfte für besondere Aufgaben, die über einen Hochschulab-
schluss verfügen, gehören mit Inkrafttreten dieses Gesetzes zur 
Gruppe der Akademischen Mitarbeiter. Für die bei Inkrafttreten 
dieses Gesetzes vorhandenen wissenschaftlichen und künstleri-
schen Mitarbeiter sowie für Lehrkräfte für besondere Aufgaben 
gilt bis zu einer vertraglichen Neufestlegung der individuellen 
Lehrverpflichtung die Lehrverpflichtung nach der Lehrverpflich-
tungsverordnung vom 6. September 2002 (GVBl. II S. 568). 

§ 48 
Lehrverpflichtung 

Das für die Hochschulen zuständige Mitglied der Landesregie-
rung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung den Umfang 
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der Lehrverpflichtung des wissenschaftlichen und künstlerischen 
Personals zu regeln. Angehörige des wissenschaftlichen und 
künstlerischen Personals mit Lehraufgaben können verpflichtet 
werden, Lehr- und Prüfungsaufgaben an einer weiteren Hoch-
schule zu erbringen, wenn dies zur Gewährleistung des Lehr-
angebots an dieser Hochschule erforderlich ist. 

§ 49 
Nebentätigkeit 

Nebentätigkeiten dürfen die dienstlichen Interessen nicht be-
einträchtigen. Wissenschaftliches und künstlerisches Personal ist 
zur Übernahme einer Nebentätigkeit insoweit verpflichtet, als 
sie in einem unmittelbaren Zusammenhang mit ihrer hauptamt-
lichen Tätigkeit steht. Das für die Hochschulen zuständige Mit-
glied der Landesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung die Nebentätigkeit des wissenschaftlichen und künst-
lerischen Personals zu regeln. Die Rechtsverordnung hat insbe-
sondere Folgendes vorzusehen: 

1. Nebentätigkeiten dürfen die dienstlichen Interessen nicht 
beeinträchtigen, 

2. die Einschränkung und das Verbot von Nebentätigkeiten, 
soweit diese geeignet sind, die dienstlichen Interessen zu 
beeinträchtigen, 

3. die Inanspruchnahme von Personal, Einrichtungen, Materi-
al und das dafür abzuführende Nutzungsentgelt, 

4. der Nachweis der Einkünfte aus Nebentätigkeit und 

5. die Ablieferungspflicht für Vergütungen aus Nebentätigkei-
ten im öffentlichen Dienst. 

Das Nutzungsentgelt richtet sich nach den der Hochschule ent-
stehenden Kosten und muss den besonderen Vorteil berücksich-
tigen, der dem Hochschulbediensteten durch die Inanspruch-
nahme entsteht. 

§ 50 
Gastprofessoren und Gastdozenten 

Als Gastprofessor kann durch die Hochschulen in einem Dienst-
verhältnis (Angestelltenverhältnis oder freie Mitarbeiterschaft) 
für einen Zeitraum von höchstens drei Jahren beschäftigt wer-
den, wer die Voraussetzungen des § 39 erfüllt. Eine weitere Ver-
längerung ist nicht zulässig. Eine erneute Einstellung ist nur in 
begründeten Ausnahmefällen nach mehrjähriger Unterbrechung 
zulässig. Die Sätze 1 bis 3 gelten entsprechend für Gastdozenten. 

Unterabschnitt 3 
Nebenberufliches wissenschaftliches  

und künstlerisches Personal 

§ 51 
Personalkategorien 

(1) Das nebenberuflich tätige Personal mit wissenschaftlichen 

oder künstlerischen Aufgaben an den Universitäten besteht aus 
den nebenberuflichen Professoren, Honorarprofessoren, den au-
ßerplanmäßigen Professoren, den Privatdozenten, den Lehrbe-
auftragten und den wissenschaftlichen und künstlerischen Hilfs-
kräften. 

(2) Das nebenberufliche Personal mit wissenschaftlichen und 
künstlerischen Aufgaben an der Hochschule für Film und Fern-
sehen und den Fachhochschulen besteht aus den nebenberuf-
lichen Professoren, Honorarprofessoren, den Lehrbeauftragten 
und den wissenschaftlichen und künstlerischen Hilfskräften. 

§ 52 
Nebenberufliche Professoren 

(1) Insbesondere in künstlerischen Studiengängen können Pro-
fessoren nebenberuflich in einem öffentlich-rechtlichen Dienst-
verhältnis eigener Art oder in einem privatrechtlichen Ange-
stelltenverhältnis mit weniger als der Hälfte der Dienstaufga-
ben der hauptberuflich tätigen Professoren befristet oder unbe-
fristet beschäftigt werden, wenn der Hauptberuf zu den Aufga-
ben der Professur in einem förderlichen inhaltlichen Zusammen-
hang steht und durch ihn eine Beeinträchtigung dienstlicher Be-
lange nicht zu besorgen ist. Im Falle einer Erstberufung ist das 
öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis oder das privatrechtliche 
Angestelltenverhältnis auf mindestens zwei, höchstens jedoch 
fünf Jahre zu befristen. § 38 gilt entsprechend. Der Anteil der 
nebenberuflichen Professuren an der Gesamtzahl der Professu-
ren an der Hochschule für Film und Fernsehen darf 20 Prozent 
nicht übersteigen. An den übrigen Hochschulen darf er 10 Pro-
zent nicht übersteigen. 

(2) Das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis eigener Art wird 
durch Vertrag in Anlehnung an die für hauptberufliche Profes-
soren im Beamtenverhältnis geltenden Vorschriften geregelt. § 42 
Abs. 1 Satz 1 gilt entsprechend. Abweichend von § 59 Abs. 1 
Satz 1 können nebenberufliche Professoren stimmberechtigte 
Mitglieder in Berufungskommissionen nach § 38 Abs. 2 in der 
Gruppe der Hochschullehrer sein. 

(3) Nebenberuflich beschäftigten Professoren können ausschließ-
lich oder überwiegend Aufgaben in der Lehre übertragen werden. 

(4) Die Führung der akademischen Bezeichnung „Professorin“ 
oder „Professor“ kann nach Anhörung des Betroffenen unter-
sagt werden, wenn 

1. der Hauptberuf nicht nur vorübergehend wegfällt, 

2. der Betroffene sich der Führung der Bezeichnung als un-
würdig erweist oder 

3. der Betroffene mindestens zwei Monate schuldhaft seine 
Dienstaufgaben nicht erfüllt. 

Im Übrigen bleibt § 46 unberührt. 

§ 53 
Honorarprofessoren und Ehrenprofessoren 

(1) Zum Honorarprofessor kann bestellt werden, wer in einem 
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Fach aufgrund hervorragender wissenschaftlicher oder künst-
lerischer Leistungen den Anforderungen entspricht, die an Pro-
fessoren gestellt werden. Die Bestellung setzt eine mehrjährige 
Lehrtätigkeit an einer Hochschule voraus. Von diesen Voraus-
setzungen kann bei besonderen wissenschaftlichen oder künst-
lerischen Leistungen in einer mehrjährigen beruflichen Praxis 
abgesehen werden. Zum Honorarprofessor einer Hochschule 
darf nicht bestellt werden, wer dort hauptberuflich tätig ist. Nä-
heres zur Qualitätssicherung bestimmen die Hochschulen in ei-
ner Berufungsordnung für Honorarprofessoren, die von der für 
die Hochschulen zuständigen obersten Landesbehörde zu ge-
nehmigen ist. Die Sachverständigenkommission bezieht Ver-
fahren zur Bestellung von Honorarprofessoren in ihre Überprü-
fung nach § 38 Abs. 6 ein. 

(2) Die Honorarprofessoren werden auf Antrag eines Fachbe-
reichs vom Präsidenten bestellt und verabschiedet. Mit der Be-
stellung ist die Berechtigung zur Führung der akademischen 
Bezeichnung „Professorin“ oder „Professor“ verbunden. Bereits 
bestellten Honorarprofessoren gilt die Bezeichnung mit Inkraft-
treten dieses Gesetzes als mit der Bestellung verliehen. Die 
Hochschule entscheidet auf Antrag, ob die Bezeichnung auch 
nach einer Verabschiedung geführt werden darf. 

(3) Honorarprofessoren stehen als solche in keinem Dienstver-
hältnis zur Hochschule. Sie haben regelmäßig Lehrveranstaltun-
gen durchzuführen; der Präsident regelt den Umfang ihrer 
Lehrverpflichtung. 

(4) Das für die Hochschulen zuständige Mitglied der Landesre-
gierung hat das Recht, Personen, die sich in besonderer Weise 
auf dem Gebiet der Wissenschaft, Forschung, Kultur oder Tech-
nik für das Land Brandenburg verdient gemacht haben, zu Pro-
fessoren ehrenhalber zu bestellen. Diese werden als solche nicht 
Mitglieder oder Angehörige einer Hochschule. Mit der Bestel-
lung wird die Bezeichnung „Professorin ehrenhalber [e.h.]“ 
oder „Professor ehrenhalber [e.h.]“ verliehen. Die gewürdigten 
Leistungen sollen einen wissenschaftlichen oder künstlerischen 
Bezug aufweisen oder einen besonderen Verdienst um die Hoch-
schulen im Land Brandenburg darstellen. 

§ 54 
Privatdozenten 

(1) Wer nach § 30 Abs. 1 Satz 2 die Lehrbefähigung nachweist, 
kann die Befugnis erhalten, an der Hochschule Lehrveranstal-
tungen selbstständig durchzuführen (Lehrbefugnis). Der Präsi-
dent entscheidet auf Antrag des Habilitierten über den Inhalt 
und den Umfang der Lehrbefugnis. Sie kann verliehen werden, 
wenn von der Lehrtätigkeit des Bewerbers eine sinnvolle Er-
gänzung des Lehrangebots der Hochschule zu erwarten ist und 
keine Gründe entgegenstehen, welche eine Berufung zum Pro-
fessor gesetzlich ausschließen. 

(2) Wird ihm die Lehrbefugnis verliehen, ist der Habilitierte be-
rechtigt, die Bezeichnung „Privatdozentin“ oder „Privatdozent“ 
zu führen. Ein Dienstverhältnis wird damit nicht begründet. 

(3) § 53 Abs. 3 gilt entsprechend. Die Lehrbefugnis erlischt mit 

Wegfall der Lehrbefähigung oder durch Erlangung der Lehrbe-
fugnis an einer anderen Hochschule, sofern nicht die Hochschu-
le die Fortdauer beschließt. Die Entscheidungen zur Beendigung 
der Lehrbefugnis trifft der Präsident auf Antrag des Fachbe-
reichs. 

(4) Juniorprofessoren, die sich nach § 44 Abs. 1 Satz 2 und § 44 
Abs. 2 bewährt haben, soll nach Ende ihres Dienstverhältnisses 
auf Antrag die Lehrbefähigung zuerkannt und die Lehrbefugnis 
entsprechend der Absätze 1 bis 3 verliehen werden. 

§ 55 
Außerplanmäßige Professoren 

Der Präsident kann auf Antrag des Dekans Privatdozenten, die 
mindestens vier Jahre habilitiert sind und hervorragende Leis-
tungen in Forschung und Lehre erbracht haben, die Würde ei-
nes außerplanmäßigen Professors verleihen. Damit ist die Be-
zeichnung „außerplanmäßige Professorin“ oder „außerplanmä-
ßiger Professor“ verbunden. Die Sätze 1 und 2 gelten entspre-
chend für Juniorprofessoren, auf die § 54 Abs. 4 Anwendung 
findet. 

§ 56 
Lehrbeauftragte 

(1) Zur Ergänzung des Lehrangebots können Lehraufträge er-
teilt werden. An der Hochschule für Film und Fernsehen kön-
nen Lehraufträge auch zur Sicherstellung des Lehrangebots in 
einem Fach erteilt werden. Die Lehrbeauftragten nehmen die ih-
nen übertragenen Lehraufgaben selbstständig wahr. Hochschul-
lehrer dürfen nur im Falle des § 23 Abs. 3 an ihrer Hochschule 
Lehraufträge erhalten. 

(2) Lehrbeauftragte sollen mindestens ein abgeschlossenes Hoch-
schulstudium, Erfahrungen in der Lehre oder Ausbildung so-
wie eine mehrjährige berufliche Praxis aufweisen; in anwen-
dungsbezogenen und künstlerischen Studiengängen muss die 
berufliche Praxis außerhalb des Hochschulbereichs erworben 
sein. 

(3) Der Lehrauftrag begründet ein öffentlich-rechtliches Rechts-
verhältnis eigener Art zur Hochschule; er begründet kein Dienst-
verhältnis. Er wird für längstens zwei Semester von dem Dekan 
erteilt. Der Umfang der Lehrtätigkeit eines Lehrbeauftragten 
darf insgesamt die Hälfte des Umfangs der Lehrverpflichtung 
entsprechender hauptberuflicher Lehrkräfte nicht erreichen. Der 
Lehrauftrag kann aus wichtigem Grund zurückgenommen oder 
widerrufen werden. 

(4) Der Lehrauftrag ist zu vergüten; dies gilt nicht, wenn der 
Lehrbeauftragte auf eine Vergütung schriftlich verzichtet oder 
die durch den Lehrauftrag entstehende Belastung bei der Be-
messung der Dienstaufgaben eines hauptberuflich im öffent-
lichen Dienst Tätigen entsprechend berücksichtigt wird. Lehr-
auftragsentgelte werden, außer im Falle genehmigter Unterbre-
chungen, nur insoweit gezahlt, als der Lehrbeauftragte seine 
Lehrtätigkeit tatsächlich ausübt. 
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§ 57 
Wissenschaftliche und künstlerische Hilfskräfte 

(1) Personen mit einem erfolgreich abgeschlossenen Hochschul-
studium oder fortgeschrittene Studierende können als wissen-
schaftliche oder künstlerische Hilfskräfte beschäftigt werden. 

(2) Sie haben die Aufgabe, Hochschullehrer, in begründeten Aus-
nahmefällen auch sonstiges wissenschaftliches oder künstleri-
sches Personal, bei den dienstlichen Aufgaben sowie Studie-
rende unter der fachlichen Anleitung eines Hochschullehrers 
im Rahmen der Studienordnung bei ihrem Studium zu unter-
stützen. Die Aufgaben sollen zugleich der eigenen Aus- oder 
Weiterbildung dienen. 

Abschnitt 7 
Mitgliedschaft und Mitwirkung 

§ 58 
Mitglieder und Angehörige 

(1) Mitglieder der Hochschule sind die an der Hochschule nicht 
nur vorübergehend oder gastweise hauptberuflich Tätigen so-
wie die eingeschriebenen Studierenden einschließlich der Pro-
motionsstudierenden. Hauptberuflich ist die Tätigkeit, wenn die 
Arbeitszeit oder der Umfang der Dienstaufgaben mindestens 
die Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit oder die Hälfte des 
durchschnittlichen Umfangs der Dienstaufgaben des entspre-
chenden vollbeschäftigten Personals beträgt. Nicht nur vorüber-
gehend ist eine Tätigkeit, die auf mehr als sechs Monate inner-
halb eines Jahres angelegt ist. Mitglieder sind auch Hochschul-
lehrer, die nach gemeinsamer Berufung überwiegend an einer 
Forschungseinrichtung außerhalb der Hochschule tätig sind und 
Aufgaben in Lehre und Forschung an der Hochschule wahr-
nehmen. 

(2) Die anderen an der Hochschule Tätigen sind Angehörige der 
Hochschule. Professoren werden nach Eintritt in den Ruhestand 
Angehörige der Hochschule, soweit sie Lehrveranstaltungen ab-
halten. 

(3) Der Präsident kann auf Antrag des zuständigen Organs der 
Hochschule einem Honorarprofessor den Status eines Mitglieds 
der Gruppe der Hochschullehrer verleihen, wenn er die Einstel-
lungsvoraussetzungen nach § 39 erfüllt sowie Aufgaben der 
Hochschule in Forschung und Lehre selbstständig wahrnimmt. 

§ 59 
Allgemeine Grundsätze der Mitwirkung 

(1) Die Mitwirkung an der Selbstverwaltung der Hochschule 
ist Recht und Pflicht aller Mitglieder. Art und Umfang der Mit-
wirkung der einzelnen Mitgliedergruppen und innerhalb der 
Mitgliedergruppen bestimmen sich nach der Qualifikation, 
Funktion, Verantwortung und Betroffenheit der Mitglieder. Für 
die Vertretung in den nach Mitgliedergruppen zusammengesetz-
ten Gremien bilden die Hochschullehrer, die Akademischen Mit-

arbeiter, die Studierenden einschließlich der Promotionsstudie-
renden ohne Beschäftigungsverhältnis an der Hochschule und 
die sonstigen Mitarbeiter je eine Gruppe; alle Mitgliedergrup-
pen müssen vertreten sein und wirken nach Maßgabe des Sat-
zes 2 grundsätzlich stimmberechtigt an Entscheidungen mit. Ab-
weichend von Satz 3 ist das Fehlen studentischer Mitglieder in 
einem in der Grundordnung für den Fachbereich vorgesehenen 
Organ unerheblich, soweit sich Studierende bei den Wahlen zu 
diesem Organ auch in einem zweiten Wahldurchgang nicht zur 
Wahl gestellt haben. In nach Mitgliedergruppen zusammenge-
setzten Entscheidungsgremien verfügen die Hochschullehrer bei 
der Entscheidung in Angelegenheiten, die die Lehre mit Aus-
nahme der Bewertung der Lehre betreffen, mindestens über die 
Hälfte der Stimmen, in Angelegenheiten, die die Forschung, 
künstlerische Entwicklungsvorhaben oder die Berufung von Ju-
niorprofessoren unmittelbar betreffen, über die Mehrheit der 
Stimmen. In Angelegenheiten, die die Entscheidung über Habi-
litationen, die Berufung von Professoren oder die Bewährung 
von Juniorprofessoren als Hochschullehrer unmittelbar betref-
fen, verfügen Professoren und Juniorprofessoren, welche sich 
nach § 44 Abs. 1 Satz 2 und § 44 Abs. 2 bewährt haben, über 
die Mehrheit der Stimmen. 

(2) Die Mitglieder eines Gremiums werden, soweit sie dem 
Gremium nicht kraft Amtes angehören, nach Maßgabe der für 
das Gremium geltenden Satzung für eine bestimmte Amtszeit 
bestellt oder gewählt; sie sind an Weisungen nicht gebunden. In 
allen Gremien sollen mindestens ein Drittel der stimmberech-
tigten Mitglieder Frauen sein. 

(3) Die Hochschulmitglieder dürfen wegen ihrer Tätigkeit in 
der Selbstverwaltung nicht benachteiligt werden. 

§ 60 
Wahlen 

(1) Die Vertreter der Mitgliedergruppen in den Organen der 
Hochschule werden in freier, gleicher und geheimer Wahl von 
den jeweiligen Mitgliedergruppen und in der Regel nach den 
Grundsätzen der personalisierten Verhältniswahl gewählt. Durch 
Bestimmung der Grundordnung kann von der Verhältniswahl 
insbesondere abgesehen werden, wenn wegen einer überschau-
baren Zahl von Wahlberechtigten in einer Mitgliedergruppe die 
Mehrheitswahl angemessen ist. Angehörige der Hochschule ha-
ben nur aktives Wahlrecht. 

(2) Die Wahlordnung der Hochschule trifft unter Beachtung des 
Absatzes 1 Regelungen über die Ausübung des aktiven und pas-
siven Wahlrechts, über Nachrücker, Stellvertreter, Fristen so-
wie Grundsätze für die Durchführung von Wahlen an den Hoch-
schulen, einschließlich der Wahlen in der Studierendenschaft. 
Sie wird vom zuständigen Organ der Hochschule, für die Wah-
len in der Studierendenschaft von ihrem obersten beschlussfas-
senden Organ, erlassen. 

§ 61 
Öffentlichkeit 

(1) Die Gremien tagen öffentlich, soweit in diesem Gesetz nichts 
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anderes bestimmt ist. Sie können den Ausschluss der Öffent-
lichkeit zur Vermeidung von Störungen beschließen. Die Mit-
glieder und Angehörigen der Hochschule sind regelmäßig über 
die Tätigkeit der Gremien zu unterrichten. 

(2) Personal- und Prüfungsangelegenheiten werden in nicht öf-
fentlicher Sitzung behandelt. Entscheidungen über Personalan-
gelegenheiten erfolgen in geheimer Abstimmung. 

Abschnitt 8 
Zentrale Hochschulorganisation 

§ 62 
Zentrale Hochschulorgane 

(1) Zentrale Hochschulorgane sind der Präsident und die in der 
Grundordnung bestimmten weiteren Organe. 

(2) Die Grundordnung regelt die Organisationsstruktur der Hoch-
schule und die Zuständigkeiten der Organe, soweit durch die-
ses Gesetz nichts anderes bestimmt ist, insbesondere 

1. Erlass und Änderung der Grundordnung, 

2. Erlass und Änderung sonstiger Satzungen der Hochschule, 
soweit nicht die Zuständigkeit der Fachbereiche begründet 
ist, 

3. Wahl und Abwahl des Präsidenten, 

4. die Vertretung des Präsidenten, 

5. die Aufsicht über den Präsidenten, insbesondere in Bezug 
auf den Rechenschaftsbericht und die Entlastung des Präsi-
denten sowie in Bezug auf den Entwurf des Haushaltspla-
nes, 

6. die Zuständigkeit zur Entscheidung in grundsätzlichen Fra-
gen der Lehre, der Forschung, des Studiums und der Prü-
fungen sowie der Förderung des wissenschaftlichen und 
künstlerischen Nachwuchses, 

7. die Zuständigkeit zur Entscheidung über den Entwicklungs-
plan der Hochschule und über die Vorschläge der Fachbe-
reiche für die Berufung von Hochschullehrern, 

8. die Zuständigkeit zur Stellungnahme zu den Satzungen der 
Fachbereiche. 

§ 63 
Präsident 

(1) Der Präsident leitet die Hochschule in eigener Zuständigkeit 
und Verantwortung und vertritt sie nach außen. Er legt dem zu-
ständigen aufsichtsführenden Organ der Hochschule jährlich so-
wie auf dessen begründetes Verlangen Rechenschaft über die 
Erfüllung seiner Aufgaben und ist in Bezug auf die Erfüllung 

seiner Aufgaben diesem Organ zur umfassenden Information 
und Auskunft verpflichtet. Der Präsident ist für alle Aufgaben 
der Hochschule zuständig, soweit dieses Gesetz nichts anderes 
bestimmt. Er ist insbesondere zuständig für 

1. die Vorbereitung von Konzepten für die Hochschulentwick-
lung, insbesondere des Struktur- und Entwicklungsplanes 
(§ 3 Abs. 2), 

2. die Einrichtung und Auflösung von Fachbereichen, Zentra-
len Einrichtungen und Betriebseinheiten sowie von Studien-
gängen nach Anhörung des zuständigen Organs der Hoch-
schule, 

3. die Koordination der Tätigkeit der Fachbereiche und Zen-
tralen Einrichtungen insbesondere in Bezug auf Lehre und 
Forschung, 

4. die Evaluation der Forschung an den Fachbereichen und 
Zentralen Einrichtungen auf der Grundlage der Forschungs-
berichte, 

5. die Aufstellung und Bewirtschaftung des Haushalts sowie 
die befristete und leistungsbezogene Zuweisung von Mit-
teln und Stellen an die Fachbereiche und Zentralen Einrich-
tungen nach Maßgabe der Ergebnisse der Evaluation und 

6. die Wahrung der Ordnung und die Ausübung des Hausrechts. 

Der Präsident kann an den Sitzungen der Organe der Hoch-
schule teilnehmen, hat Rede- und Antragsrecht, ist über ihre 
Beschlüsse unverzüglich zu unterrichten und hat sie zu bean-
standen, wenn sie rechtswidrig sind. Die Beanstandung hat auf-
schiebende Wirkung. Das Nähere bestimmt die Grundordnung. 

(2) Der Präsident wird aufgrund des Wahlvorschlags des Lan-
deshochschulrats vom zuständigen Organ der Hochschule auf 
Zeit gewählt und von dem für die Hochschulen zuständigen 
Mitglied der Landesregierung bestellt. Das Nähere bestimmt 
die Grundordnung. 

(3) Zum Präsidenten kann bestellt werden, wer eine abgeschlos-
sene Hochschulausbildung besitzt und aufgrund einer mehrjäh-
rigen verantwortlichen beruflichen Tätigkeit, insbesondere in 
Wissenschaft, Wirtschaft, Verwaltung oder Rechtspflege, erwar-
ten lässt, dass er den Aufgaben des Amtes gewachsen ist. Der 
Präsident nimmt sein Amt hauptberuflich wahr. Die Amtszeit 
beträgt sechs Jahre. Die Wiederwahl ist zulässig. 

(4) Der Präsident kann vom zuständigen Organ der Hochschule 
mit einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder abge-
wählt werden; die Abwahl ist erst nach Ablauf von sechs Mo-
naten nach Amtsantritt zulässig. Vor Einleitung eines Abwahl-
verfahrens hat das zuständige Organ der Hochschule dem Lan-
deshochschulrat schriftlich die Gründe des Abwahlbegehrens 
mitzuteilen und dem Präsidenten Gelegenheit zur Stellungnah-
me zu den Gründen des Abwahlbegehrens zu geben. Die Ab-
wahl kann nur dadurch erfolgen, dass das zuständige Organ der 
Hochschule auf Vorschlag eines oder mehrerer seiner Mitglie-
der einen Nachfolger wählt und das für die Hochschulen zu-
ständige Mitglied der Landesregierung ersucht, den Präsiden-
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ten abzuberufen. Das für die Hochschulen zuständige Mitglied 
der Landesregierung muss dem Ersuchen bei ordnungsgemä-
ßer Durchführung des Abwahlverfahrens entsprechen und nach 
Maßgabe des Absatzes 3 den Gewählten bestellen. Die Versor-
gung des abgewählten Präsidenten im Beamtenverhältnis auf 
Zeit richtet sich nach § 66 Abs. 8 des Beamtenversorgungsge-
setzes in der am 31. August 2006 geltenden Fassung. War der 
abgewählte Präsident vor Amtsantritt Professor an derselben 
Hochschule, ist er auf seinen Antrag in ein Professorenamt an 
dieser Hochschule zu übernehmen. War der abgewählte Präsi-
dent vor Amtsantritt nicht Professor an derselben Hochschule, 
kann er auf seinen Antrag in eine vergleichbare Rechtsstellung 
in den Landesdienst übernommen werden, wie er sie zum Zeit-
punkt seiner Bestellung innehatte. Der Antrag ist innerhalb von 
drei Monaten nach Abwahl zu stellen. Mit der Übernahme en-
det das Beamtenverhältnis auf Zeit durch Entlassung; dies gilt 
nicht, wenn der Präsident wiedergewählt war und ohne Wieder-
wahl in den Ruhestand getreten wäre. 

(5) Wird der Präsident aus einem Angestelltenverhältnis be-
stellt, übt er sein Amt im Angestelltenverhältnis aus. Wird er 
aus einem Beamtenverhältnis bestellt, so wird er in das Beam-
tenverhältnis auf Zeit berufen; die allgemeinen beamtenrecht-
lichen Vorschriften über die Laufbahnen finden keine Anwen-
dung. Der Präsident tritt mit Ablauf der Amtszeit nach Maßga-
be des § 146 des Landesbeamtengesetzes nur dann in den Ru-
hestand, wenn er eine Dienstzeit von mindestens zehn Jahren in 
einem Beamtenverhältnis mit Dienstbezügen zurückgelegt hat 
oder aus einem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit zum Beam-
ten auf Zeit ernannt worden war. Sind diese Voraussetzungen 
nicht erfüllt und war er vorher im öffentlichen Dienst tätig, ist 
er auf seinen Antrag mindestens mit einer vergleichbaren Rechts-
stellung, wie er sie zum Zeitpunkt seiner Bestellung zum Präsi-
denten hatte, in den Landesdienst zu übernehmen. In den Fäl-
len des Satzes 3 und für Personen, die vorher nicht im öffent-
lichen Dienst tätig waren, kann eine solche Übernahme in den 
Landesdienst vereinbart werden. War der Präsident vor Amts-
antritt beamteter Professor an einer Hochschule des Landes 
Brandenburg und tritt er in den Ruhestand, so ist er auf seinen 
Antrag mit einer vergleichbaren Rechtsstellung, wie er sie zum 
Zeitpunkt seiner Bestellung zum Präsidenten hatte, in den Dienst 
seiner früheren Hochschule zu übernehmen. Die Anträge nach 
den Sätzen 4 und 6 sind innerhalb von drei Monaten nach Ab-
lauf der Amtszeit zu stellen. § 42 Abs. 3 gilt für Präsidenten 
entsprechend. 

(6) Die Grundordnung kann bestimmen, dass der Präsident 
sich Rektor nennen darf, sofern er Professor an dieser Hoch-
schule ist. Soweit die Aufgaben des Präsidentenamtes nicht be-
rührt werden, ist eine Tätigkeit in Lehre und Forschung zuläs-
sig. Nach Ablauf der Amtszeit als Präsident wird ein Professor 
auf Antrag bis zur Dauer eines Jahres zugunsten der Forschungs-
aufgaben freigestellt. 

(7) Ist mit Ablauf der Amtszeit des Präsidenten kein Nachfolger 
ernannt, nimmt in der Regel der bisherige Präsident die Aufga-
ben bis zur Ernennung eines Nachfolgers geschäftsführend 
wahr. Hat der bisherige Präsident bei einer erneuten Kandida-
tur nicht die für eine Wiederwahl erforderliche Mehrheit er-
reicht oder ist aus anderen Gründen gehindert, die Aufgaben 
des Präsidenten geschäftsführend wahrzunehmen, kann das für 

die Hochschulen zuständige Mitglied der Landesregierung im 
Benehmen mit dem Landeshochschulrat und dem zuständigen 
Organ der Hochschule einen bisherigen Vertreter des Präsiden-
ten beauftragen, die Geschäfte des Präsidenten bis zur Ernen-
nung eines Nachfolgers wahrzunehmen. 

§ 64 
Hauptberuflicher Vizepräsident 

(1) Sieht die Grundordnung die Vertretung des Präsidenten durch 
einen hauptberuflich tätigen Vizepräsidenten vor, wird das Amt 
im Angestelltenverhältnis ausgeübt, wenn er aus einem Ange-
stelltenverhältnis bestellt wird. Wird er aus einem Beamtenver-
hältnis bestellt, so erfolgt die Berufung in ein Beamtenverhält-
nis auf Zeit. Die Amtszeit beträgt sechs Jahre. Für eine im An-
gestelltenverhältnis wahrgenommene Vizepräsidentschaft kann 
die Grundordnung eine abweichende Amtszeit bestimmen. Die 
Wiederwahl ist zulässig. Im Übrigen gilt § 63 Abs. 5 und 6 ent-
sprechend. 

(2) Absatz 1 gilt für zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Ge-
setzes hauptberuflich tätige Vizepräsidenten im Angestellten-
verhältnis, die aus einem Beamtenverhältnis beurlaubt sind, mit 
der Maßgabe, dass die zurückgelegte Dienstzeit auf die Dauer 
des Beamtenverhältnisses auf Zeit angerechnet wird. 

§ 65 
Kanzler 

(1) Der Kanzler leitet die Verwaltung der Hochschule unter der 
Verantwortung des Präsidenten. Er ist Beauftragter für den Haus-
halt. 

(2) Der Kanzler wird vom Präsidenten bestellt. Wird der Kanz-
ler aus einem Angestelltenverhältnis bestellt, übt er das Amt im 
Angestelltenverhältnis aus. Wird er aus einem Beamtenverhält-
nis auf Lebenszeit bestellt, so erfolgt die Berufung in ein Be-
amtenverhältnis auf Zeit; die allgemeinen beamtenrechtlichen 
Vorschriften über die Laufbahnen finden keine Anwendung. Die 
Amtszeit beträgt sechs Jahre, erneute Bestellungen sind mög-
lich. 

(3) Der Kanzler muss einen wissenschaftlichen Hochschulab-
schluss, einen gleichwertigen Abschluss oder die Befähigung für 
eine Laufbahn des höheren Dienstes besitzen und eine mehr-
jährige verantwortliche Tätigkeit in der Verwaltung, der Rechts-
pflege oder der Wirtschaft ausgeübt haben. 

(4) Nach Ablauf seiner Amtszeit ist der Kanzler aus einem Be-
amtenverhältnis auf Zeit entlassen. Die Übernahme in den Lan-
desdienst kann vereinbart werden. 

(5) Die Grundordnung kann bestimmen, dass an die Stelle des 
Kanzlers ein hauptberuflicher Vizepräsident tritt. 

§ 66 
Zentrale und dezentrale Gleichstellungsbeauftragte 

(1) An jeder Hochschule werden zur Wahrnehmung der Aufga-
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ben nach § 7 Abs. 1 eine Gleichstellungsbeauftragte (zentrale 
Gleichstellungsbeauftragte) und bis zu zwei Stellvertreterinnen 
von den Mitgliedern und Angehörigen der Hochschule für die 
Dauer von vier Jahren gewählt und vom Präsidenten bestellt. In 
Hochschulen mit mehr als 3 000 Mitgliedern kann die Aufgabe 
der zentralen Gleichstellungsbeauftragten hauptberuflich wahr-
genommen werden. In diesem Fall ist die Stelle auszuschrei-
ben. Näheres zur Wahl wird in der Grundordnung bestimmt. 

(2) Für die Wahrnehmung der Aufgaben nach § 7 Abs. 1 kann 
in jeder organisatorischen Grundeinheit für Lehre und Forschung 
und in den Zentralen Einrichtungen eine Gleichstellungsbeauf-
tragte (dezentrale Gleichstellungsbeauftragte), die die zentrale 
Gleichstellungsbeauftragte insbesondere bei ihren Aufgaben 
gemäß Absatz 4 Satz 3 berät und unterstützt, und jeweils eine 
Stellvertreterin von den Mitgliedern und Angehörigen der je-
weiligen Einrichtungen für die Dauer von zwei Jahren gewählt 
werden. Die zentrale Gleichstellungsbeauftragte kann die Wahr-
nehmung einzelner Aufgaben auf die dezentralen Gleichstel-
lungsbeauftragten unwiderruflich für die Dauer der Amtszeit 
übertragen, es sei denn, sie ist hauptberuflich tätig. In kleinen 
organisatorischen Grundeinheiten für Lehre und Forschung und 
in der Verwaltung sind die Aufgaben nach § 7 Abs. 1 von der 
zentralen Gleichstellungsbeauftragten selbst wahrzunehmen. Nä-
heres zur Wahl nach Satz 1 wird in der Grundordnung be-
stimmt. 

(3) Die Gleichstellungsbeauftragten beraten und unterstützen 
den Präsidenten und die übrigen Organe und Einrichtungen der 
Hochschule in allen die Gleichstellung von Frauen und Män-
nern betreffenden Angelegenheiten, insbesondere bei Zielver-
einbarungen, Struktur- und Personalentscheidungen sowie bei 
der Erstellung und Kontrolle von Frauenförderrichtlinien und 
Frauenförderplänen. Sie informieren die Mitglieder und Ange-
hörigen der Hochschule und nehmen Anregungen und Be-
schwerden entgegen. 

(4) Die zentrale Gleichstellungsbeauftragte ist über alle Ange-
legenheiten, die die Gleichstellung an der Hochschule betref-
fen, rechtzeitig zu informieren. In diesen Angelegenheiten macht 
sie Vorschläge und nimmt Stellung gegenüber den zuständigen 
Stellen der Hochschule. Sie hat Informations-, Rede- und An-
tragsrecht in allen Gremien und das Teilnahmerecht bei Bewer-
bungsverfahren; in Verfahren, in denen sich Frauen und Män-
ner beworben haben, ist sie zur Teilnahme verpflichtet. Sie er-
hält Einsicht in alle Akten, die Maßnahmen betreffen, an denen 
sie zu beteiligen ist. Dies gilt auch für Personalakten. Soweit 
dies zur Erfüllung der Aufgaben nach § 7 Abs. 1 und im Rah-
men des Teilnahmerechts bei Bewerbungsverfahren erforder-
lich ist, sind die zuständigen Stellen verpflichtet und berech-
tigt, der Gleichstellungsbeauftragten dabei auch personenbezo-
gene Daten zu übermitteln. Die Gleichstellungsbeauftragte ist 
berechtigt, als datenverarbeitende Stelle nach § 3 Abs. 4 Nr. 1 
des Brandenburgischen Datenschutzgesetzes personenbezoge-
ne Daten in diesem Zusammenhang zu erheben, zu speichern 
und zu nutzen, soweit und solange dies zur Erfüllung dieser 
Aufgaben erforderlich ist. 

(5) Wird die zentrale Gleichstellungsbeauftragte nicht gemäß 
Absatz 4 beteiligt, so ist die Entscheidung über eine Maßnah-
me für zwei Wochen auszusetzen und die Beteiligung nachzu-

holen. In dringenden Fällen ist die Frist auf eine Woche, bei 
außerordentlichen Kündigungen auf drei Tage zu verkürzen. 

(6) Ist die Entscheidung eines Organs oder eines Gremiums der 
Hochschule im Aufgabenbereich der zuständigen Gleichstel-
lungsbeauftragten gegen deren Stellungnahme getroffen wor-
den, so kann sie innerhalb einer Woche nach Kenntnis wider-
sprechen. Widerspricht die Gleichstellungsbeauftragte, so ist in 
einem durch Satzung näher zu regelnden Verfahren ein Eini-
gungsversuch zu unternehmen. Die erneute Entscheidung darf 
frühestens eine Woche nach dem Einigungsversuch erfolgen. 
In derselben Angelegenheit ist der Widerspruch nur einmal zu-
lässig. Eine Entscheidung gemäß Satz 1 darf erst nach Ablauf 
der Widerspruchsfrist oder der Bestätigung der Entscheidung 
ausgeführt werden. 

(7) Die zentrale Gleichstellungsbeauftragte berichtet dem Prä-
sidenten und anderen von der Grundordnung bestimmten Or-
ganen der Hochschule regelmäßig über ihre Tätigkeit. 

(8) Die Gleichstellungsbeauftragten und ihre Stellvertreterin-
nen nehmen ihre Aufgaben als dienstliche Tätigkeit wahr. Im 
Rahmen ihrer rechtmäßigen Aufgabenerfüllung sind sie von 
Weisungen frei. Die Regelungen zur Schweigepflicht gemäß 
Landesbeamtengesetz und den tarifrechtlichen Bestimmungen 
gelten auch für die Tätigkeit als Gleichstellungsbeauftragte. Die 
zentrale Gleichstellungsbeauftragte ist mindestens zur Hälfte 
von ihren Dienstaufgaben freizustellen. Nimmt sie die Aufgabe 
hauptberuflich wahr und hat sie ein Beschäftigungsverhältnis 
mit der Hochschule, so wird sie von den Aufgaben dieses Be-
schäftigungsverhältnisses freigestellt. Die dezentrale Gleichstel-
lungsbeauftragte kann in angemessenem Umfang von ihren 
Dienstaufgaben freigestellt werden. Die Hochschule stellt der 
zentralen Gleichstellungsbeauftragten nach Maßgabe des Haus-
halts der Hochschule im angemessenen Umfang Personal- und 
Sachmittel zur Erfüllung ihrer Aufgaben zur Verfügung. 

§ 67 
Beauftragter für Behinderte 

Der Beauftragte für Behinderte wirkt bei der Organisation der 
Studienbedingungen nach den Bedürfnissen behinderter Mit-
glieder mit. Er hat das Recht auf notwendige und sachdienliche 
Information sowie Teilnahme-, Antrags- und Rederecht in allen 
Gremien der Hochschule in Angelegenheiten, welche die Be-
lange der Behinderten berühren. Er berichtet dem Präsidenten 
regelmäßig über seine Tätigkeit. 

§ 68 
Hochschulbibliothek 

(1) Die Hochschulbibliothek ist eine zentrale Betriebseinheit 
der Hochschule. Sie versorgt Lehre, Forschung und Studium 
mit Literatur und anderen Informationsträgern. Sie berät und 
unterstützt die Fachbereiche bei der Versorgung mit Informa-
tionsträgern und berücksichtigt deren Vorschläge bei der Be-
schaffung. Sie fördert durch Schulungs- und Lehrangebote die 
Informations- und Medienkompetenz an der Hochschule. Sie 
fördert den freien Zugang zu wissenschaftlichen Informationen. 
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(2) Die Hochschulbibliothek arbeitet mit anderen Bibliotheken 
und Einrichtungen der Information, Kommunikation und Do-
kumentation außerhalb des Hochschulwesens zusammen. Sie 
nimmt gegebenenfalls regionale oder zentrale Aufgaben wahr, 
soweit die Erfüllung ihrer Aufgabe nach Absatz 1 Satz 2 nicht 
beeinträchtigt wird. 

(3) Die Hochschule sorgt unter Beteiligung der Hochschulbi-
bliothek dafür, dass die Informations- und Kommunikations-
versorgung der Hochschule in eine einheitliche technische Struk-
tur integriert wird. 

Abschnitt 9 
Dezentrale Hochschulorganisation 

§ 69 
Fachbereich; Fakultät 

(1) Der Fachbereich ist in der Regel die organisatorische Grund-
einheit der Hochschulen für Lehre und Forschung; die Hoch-
schulen können in der Grundordnung bestimmen, dass sie sich 
in Fakultäten gliedern. Die Vorschriften über Fachbereiche fin-
den auf Fakultäten entsprechende Anwendung. 

(2) Der Fachbereich umfasst verwandte oder benachbarte Fach-
gebiete. Größe und Abgrenzung der Fachbereiche müssen ge-
währleisten, dass die dem Fachbereich obliegenden Aufgaben 
angemessen erfüllt werden können. 

(3) Die Gründung und Auflösung von Fachbereichen ist der für 
die Hochschulen zuständigen obersten Landesbehörde anzu-
zeigen. 

(4) Die Hochschulen können zur gemeinsamen Aufgabenwahr-
nehmung mit Zustimmung der in der Grundordnung bestimm-
ten Organe aufgrund einer Vereinbarung gemeinsame Organi-
sationseinheiten, insbesondere Fachbereiche bilden. Dies ist auch 
mit Forschungseinrichtungen außerhalb der Hochschule oder 
mit Hochschulen anderer Länder der Bundesrepublik Deutsch-
land möglich, soweit die Hochschulgesetze dieser Länder dies 
zulassen. In der Vereinbarung sind Struktur, Organisation, Lei-
tung und Selbstverwaltung der gemeinsamen Organisationsein-
heit festzulegen, insbesondere 

1. das Zusammenwirken der beteiligten Hochschulen sowie 
deren Zuständigkeiten in Bezug auf die gemeinsame Orga-
nisationseinheit einschließlich der Ausübung der Aufsicht, 

2. die Organisation der gemeinsamen Organisationseinheit, ins-
besondere ihrer Organe und Zuständigkeiten, 

3. die körperschafts- und dienstrechtliche Zuordnung des im 
Bereich der gemeinsamen Organisationseinheit tätigen Per-
sonals sowie 

4. die mitgliedschaftsrechtliche Zuordnung der Studierenden. 

Die Vereinbarung bedarf der Genehmigung der für die Hoch-

schulen zuständigen obersten Landesbehörde. § 73 bleibt unbe-
rührt. 

§ 70 
Organe des Fachbereichs 

(1) Der Dekan leitet den Fachbereich. Seine Amtszeit beträgt 
nach Maßgabe der Grundordnung mindestens vier und höchs-
tens sechs Jahre. Der Dekan ist in Bezug auf die Erfüllung sei-
ner Aufgaben dem über ihn aufsichtsführenden Organ zur um-
fassenden Information und Auskunft verpflichtet. 

(2) Die Grundordnung sieht mindestens ein weiteres Organ des 
Fachbereichs mit folgenden Aufgaben vor: 

1. Erlass von Satzungen des Fachbereichs, 

2. Entscheidungen über die Struktur- und Entwicklungspla-
nung des Fachbereichs, 

3. Vorschläge für die Leitung wissenschaftlicher Einrichtun-
gen und Betriebseinheiten von Fachbereichseinrichtungen, 

4. Entscheidung über Berufungsvorschläge, 

5. Entscheidung über Habilitationen, 

6. Mitwirkung an der Evaluation und Koordination von Lehre 
und Forschung im Fachbereich, 

7. Aufsicht über den Dekan und 

8. Wahl und Abwahl des Dekans und seiner Vertretung. 

Die Aufgaben des Präsidenten und des Dekans nach diesem 
Gesetz bleiben hiervon unberührt. 

(3) Die Grundordnung sieht eine Vertretung des Dekans vor. 
Sie kann bestimmen, dass zur Unterstützung des Dekans ein 
Dekanat gebildet wird. 

§ 71 
Wahl und Aufgaben des Dekans 

(1) Der Dekan wird auf Vorschlag des Präsidenten vom Fachbe-
reich oder dem in der Grundordnung bestimmten Organ des 
Fachbereichs aus dem Kreis der dem Fachbereich angehörenden 
Hochschullehrer gewählt. Die Wahl des Dekans bedarf außer 
der Mehrheit der Mitglieder des Fachbereichs oder zuständigen 
Organs auch der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der die-
sem angehörenden Hochschullehrer. Kommt hiernach eine 
Wahl auch im zweiten Wahlgang nicht zustande, so genügt für 
die Entscheidung in einem dritten Wahlgang die Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen der dem Fachbereich oder zuständigen 
Organ angehörenden Hochschullehrer. Für die Abwahl gilt Satz 2 
entsprechend mit der Maßgabe, dass die Mehrheit der Mitglie-
der zwei Drittel betragen muss. Die Wiederwahl ist zulässig. 

(2) Die Hochschule kann in ihrer Grundordnung die Möglich-
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keit vorsehen, dass das Amt des Dekans auch hauptberuflich 
durch hochschulexterne Personen wahrgenommen werden kann. 
Bestellt werden kann, wer eine abgeschlossene Hochschulaus-
bildung besitzt und aufgrund einer mehrjährigen, verantwortli-
chen beruflichen Tätigkeit, insbesondere in Wissenschaft, Wirt-
schaft, Verwaltung oder Rechtspflege, erwarten lässt, dass er den 
Aufgaben des Amtes gewachsen ist. Die Amtszeit eines haupt-
beruflichen Dekans beträgt sechs Jahre. 

(3) Der Dekan leitet den Fachbereich und vertritt ihn innerhalb 
der Hochschule. Er ist für alle Aufgaben des Fachbereichs zu-
ständig, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. Er ist ins-
besondere für die Studien- und Prüfungsorganisation und die 
Koordinierung von Forschung und Lehre verantwortlich. Der 
Dekan stellt das Lehrangebot sicher, das zur Einhaltung der Stu-
dienordnungen erforderlich ist. Er wirkt darauf hin, dass die 
Mitglieder und Angehörigen des Fachbereichs ihre Aufgaben 
wahrnehmen und ist gegenüber den Hochschullehrern in Ange-
legenheiten der Lehr- und Prüfungsorganisation weisungsbe-
fugt. Er entscheidet über den Einsatz der Mitarbeiter des Fach-
bereichs. Er stellt Konzepte für die Entwicklung des Fachbe-
reichs auf und schlägt dem zuständigen Organ die Bildung von 
Fachbereichseinrichtungen vor. 

(4) Der Dekan verteilt Mittel und Stellen unter Berücksichti-
gung des Ergebnisses der Evaluation von Lehre und Forschung 
aus den dem Fachbereich zur Verfügung stehenden Mitteln an 
die Einrichtungen. Er erstattet regelmäßig einen Lehr- und For-
schungsbericht des Fachbereichs an den Präsidenten. 

Abschnitt 10 
Wissenschaftliche Einrichtungen 

§ 72 
Aufgaben; Einrichtung; Organisation 

wissenschaftlicher Einrichtungen 

(1) Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten die-
nen der Wahrnehmung der Aufgaben der Hochschule im Be-
reich von Lehre, Forschung, Studium und Weiterbildung. Ihre 
Errichtung und Gestaltung ist der für die Hochschulen zustän-
digen obersten Landesbehörde anzuzeigen. 

(2) Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten kön-
nen unter der Verantwortung eines Fachbereichs oder mehrerer 
Fachbereiche gebildet werden, soweit und solange für die Durch-
führung einer Aufgabe in größerem Umfang Stellen und Mittel 
des Fachbereichs ständig bereitgestellt werden müssen (Fach-
bereichseinrichtungen). Soweit dies zweckmäßig ist, können wis-
senschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten auch außer-
halb eines Fachbereichs unter der Verantwortung des Präsiden-
ten gebildet werden (Zentrale Einrichtungen). 

(3) Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten ent-
scheiden über die Verwendung der Mitarbeiter und Mittel, die 
ihnen zugewiesen sind. 

(4) Die Leitung wissenschaftlicher Einrichtungen und Betriebs-

einheiten wird bei Fachbereichseinrichtungen vom Dekan auf 
Vorschlag des zuständigen Organs des Fachbereichs, bei Zentra-
len Einrichtungen vom Präsidenten auf Vorschlag des zuständi-
gen Organs der Hochschule bestellt. 

(5) Wissenschaftliche Einrichtungen sollen befristet von einem 
oder mehreren Hochschullehrern geleitet werden. 

§ 73 
Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten 

für mehrere Hochschulen 

(1) Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten für 
mehrere Hochschulen werden durch die Präsidenten der betei-
ligten Hochschulen nach Stellungnahme durch die zuständigen 
Organe der Hochschule errichtet und gestaltet. Die Leitung wird 
auf Vorschlag der zuständigen Organe der Hochschule von den 
Präsidenten bestimmt. 

(2) Die Hochschulen können gemeinsame wissenschaftliche Ein-
richtungen und Betriebseinheiten mit Hochschulen außerhalb 
des Landes Brandenburg errichten. Die Regelungen über den Ab-
schluss länderübergreifender oder internationaler Vereinbarun-
gen und Abkommen bleiben unberührt. 

§ 74 
Wissenschaftliche Einrichtungen an der Hochschule 

(1) Die Hochschulen können eine wissenschaftliche Einrichtung 
außerhalb der Hochschule, die insbesondere in den Bereichen 
Forschung, Lehre, Studium, Wissens- und Technologietransfer 
oder Weiterbildung tätig ist, als wissenschaftliche Einrichtung 
an der Hochschule (An-Institut) anerkennen, wenn 

1. die wissenschaftliche Einrichtung den auf den Gebieten der 
Forschung, der Lehre, des Studiums oder der wissenschaft-
lichen Weiterbildung zu stellenden Anforderungen genügt, 
insbesondere die Grundsätze der Wissenschaftsfreiheit be-
achtet werden, 

2. die Aufgaben von der Hochschule nicht angemessen wahr-
genommen werden können und 

3. die Finanzierung der wissenschaftlichen Einrichtung nicht 
mit Haushaltsmitteln der Hochschule erfolgt. 

An-Institut und Hochschule wirken nach Maßgabe einer Ko-
operationsvereinbarung zusammen, die der für die Hochschu-
len zuständigen obersten Landesbehörde rechtzeitig vor Wirk-
samwerden anzuzeigen ist. Die Hochschule kann die Anerken-
nung widerrufen. 

(2) Durch die Anerkennung wird die rechtliche Selbstständig-
keit der wissenschaftlichen Einrichtung und die Rechtsstellung 
ihrer Bediensteten nicht berührt. 

(3) Die an der Hochschule hauptberuflich Tätigen können vor-
übergehend Tätigkeiten in An-Instituten im Rahmen ihrer dienst-
lichen Aufgaben wahrnehmen. 
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Abschnitt 11 
Landeshochschulrat 

§ 75 
Organisation und Aufgaben 

(1) Der Landeshochschulrat unterstützt die staatlichen Hochschu-
len bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und bei der Zusam-
menarbeit mit der Landesregierung und stellt seine Beratung 
auch den staatlich anerkannten Hochschulen sowie den Hoch-
schulen des Landes im Sinne von § 1 Abs. 2 zur Verfügung. 

(2) Der Landeshochschulrat 

1. berät die Präsidenten und die in den Grundordnungen be-
stimmten Organe der Hochschulen in grundsätzlichen An-
gelegenheiten, 

2. wirkt bei der Entscheidung über die Entwicklungspläne der 
Hochschulen zur Gewährleistung einer ausgewogenen Struk-
turentwicklung der Hochschulen mit, 

3. berät die Landesregierung in strategischen Fragen der Lan-
deshochschulplanung und 

4. schlägt im Benehmen mit den zuständigen Organen der 
Hochschulen Kandidaten zur Wahl von Präsidenten vor. 

(3) Zur Wahrnehmung seiner Aufgaben hat der Landeshochschul-
rat ein umfassendes Informationsrecht gegenüber den Präsiden-
ten und den weiteren Organen der Hochschulen. Er hat keinen 
Anspruch auf Einsichtnahme in Personalakten. 

(4) Der Landeshochschulrat setzt die Schwerpunkte seiner Be-
fassung mit Struktur und Entwicklung des brandenburgischen 
Hochschulsystems selbst. Das zuständige Mitglied der Landes-
regierung kann dem Landeshochschulrat vorschlagen, seine Tä-
tigkeit auf bestimmte strategische Planungen und Fragen oder 
abgegrenzte Einzelthemen auszurichten. 

(5) Der Landeshochschulrat berichtet der Landesregierung re-
gelmäßig über seine Tätigkeit. Er erörtert mindestens einmal im 
Jahr mit dem zuständigen Mitglied der Landesregierung die 
Hochschulentwicklung und Zielsetzungen für die weitere Ent-
wicklung. 

(6) Der Ministerpräsident bestimmt auf Vorschlag des für die 
Hochschulen zuständigen Mitglieds der Landesregierung nach 
Anhörung der Hochschulen und im Benehmen mit dem zustän-
digen Ausschuss des Landtages die Mitglieder des Landeshoch-
schulrats. Dem Landeshochschulrat sollen in der Regel zwölf, 
mindestens aber sechs Personen angehören, von denen mindes-
tens ein Drittel weiblich sein soll. Ihre Amtszeit beträgt vier 
Jahre. 

(7) Den Mitgliedern des Landeshochschulrats werden Reisekos-
ten erstattet. Das für die Hochschulen zuständige Mitglied der 
Landesregierung trifft im Einvernehmen mit dem für Finanzen 
zuständigen Mitglied der Landesregierung eine diesbezügliche 
Regelung. 

Abschnitt 12 
Studentenwerke 

§ 76 
Organisation; Rechtsstellung; Aufgaben 

(1) Studentenwerke sind rechtsfähige Anstalten des öffentlichen 
Rechts mit dem Recht auf Selbstverwaltung. Ihre Organe sind 
der Verwaltungsrat und der Geschäftsführer. Jedes Studenten-
werk gibt sich eine Satzung und eine Beitragsordnung. Diese 
bedürfen der Genehmigung des für die Hochschulen zuständi-
gen Mitglieds der Landesregierung. 

(2) Studentenwerke haben die Aufgabe, für die Studierenden 
Dienstleistungen auf sozialem, wirtschaftlichem, gesundheitli-
chem und kulturellem Gebiet zu erbringen. Sie erfüllen diese 
Aufgaben insbesondere durch 

1. die Errichtung und Bewirtschaftung von Verpflegungsein-
richtungen und von Einrichtungen für das studentische Woh-
nen, 

2. Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge und zur Bereitstel-
lung einer Freizeitunfallversicherung, soweit nicht andere 
Vorschriften bestehen, und 

3. die Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgeset-
zes, soweit ihnen diese Aufgabe übertragen ist, die Gewäh-
rung von Beihilfen und Darlehen sowie weitere Maßnah-
men der Studienförderung. 

Studentenwerke können Einrichtungen der Kinderbetreuung 
unterhalten sowie Räume und Anlagen zur Förderung kulturel-
ler und sportlicher Interessen der Studierenden bereitstellen, 
soweit dies nicht den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit widerspricht. 

(3) Das für die Hochschulen zuständige Mitglied der Landesre-
gierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung 

1. im Benehmen mit dem zuständigen Ausschuss des Landta-
ges Studentenwerke zu bilden, ihre Zuständigkeit festzule-
gen und aufzulösen, 

2. weitere Einzelheiten zur Organisation von Studentenwerken 
festzulegen, 

3. Studentenwerken weitere Aufgaben zu übertragen und 

4. im Einvernehmen mit dem für Finanzen zuständigen Mit-
glied der Landesregierung Regelungen über die Grundsät-
ze der Finanzierung und Wirtschaftsführung von Studen-
tenwerken zu treffen. 

§ 77 
Verwaltungsrat 

Der Verwaltungsrat berät und entscheidet in Angelegenheiten des 
Studentenwerkes von grundsätzlicher Bedeutung, soweit durch 
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dieses Gesetz oder die Satzung nichts anderes bestimmt ist. 
Ihm obliegen insbesondere 

1. die Aufstellung von Grundsätzen über die Tätigkeit des 
Studentenwerkes und die Entwicklung seiner Einrichtun-
gen, 

2. der Erlass der Satzung und der Beitragsordnung sowie die 
Festsetzung der Beitragshöhe, 

3. der Erlass der Ordnungen über die Nutzung der vom Stu-
dentenwerk betriebenen Einrichtungen, 

4. die Wahl des Geschäftsführers sowie seine Bestellung und 
Abberufung nach Zustimmung der für die Hochschulen zu-
ständigen obersten Landesbehörde, 

5. die Beschlussfassung über den Wirtschaftsplanentwurf so-
wie die Kontrolle der Einhaltung des Wirtschaftsplanes, 

6. die Entgegennahme und Feststellung des Jahresabschlusses 
sowie die Entlastung des Geschäftsführers und 

7. die Zustimmung zum Erwerb, zur Veräußerung, zur Belas-
tung von Grundstücken und Grundstücksrechten, zur Auf-
nahme von Darlehen und zur Übernahme von Bürgschaf-
ten, soweit es sich nicht um laufende Geschäfte handelt; im 
Anwendungsbereich der §§ 64 und 65 der Landeshaus-
haltsordnung bedarf es insoweit auch der Zustimmung der 
für die Hochschulen zuständigen obersten Landesbehörde. 

§ 78 
Geschäftsführer 

(1) Der Geschäftsführer leitet das Studentenwerk und führt des-
sen Geschäfte in eigener Zuständigkeit, soweit der Verwaltungs-
rat nicht zuständig ist. Er vertritt das Studentenwerk nach außen. 

(2) Die Bestellung des Geschäftsführers kann auf Zeit erfolgen. 
Die Amtszeit beträgt in diesem Fall sechs Jahre. Eine erneute 
Bestellung ist zulässig. 

(3) Der Geschäftsführer ist dem Verwaltungsrat verantwortlich. 
Er bereitet dessen Beschlüsse vor und sorgt für ihre Ausfüh-
rung. Er hat dem Verwaltungsrat Auskünfte zu erteilen. 

(4) Der Geschäftsführer hat Beschlüsse des Verwaltungsrats, 
die rechtswidrig sind oder die Grundsätze der Wirtschaftlich-
keit und Sparsamkeit verletzen, zu beanstanden. Die Beanstan-
dung hat aufschiebende Wirkung. Erfolgt keine Abhilfe, unter-
richtet der Geschäftsführer die für die Hochschulen zuständige 
oberste Landesbehörde. 

§ 79 
Finanzierung, Wirtschaftsführung und  

Rechnungswesen 

(1) Zur Erfüllung seiner Aufgaben stehen jedem Studentenwerk 
folgende Einnahmen zur Verfügung: 

1. Einnahmen aus Verpflegungsbetrieben, Wohnheimen und 
sonstigen Dienstleistungen, 

2. staatliche Zuweisungen nach Maßgabe des Haushalts des 
Landes, 

3. Beiträge der Studierenden und 

4. Zuwendungen Dritter. 

(2) Den Studentenwerken werden die erforderlichen Kosten für 
die Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes er-
stattet. 

(3) Die Beiträge nach Absatz 1 Nr. 3 werden durch ein Studen-
tenwerk aufgrund der Beitragsordnung von den Studierenden 
erhoben. Die Beiträge sind vor der Immatrikulation oder der 
Rückmeldung der Studierenden fällig, werden von der Hoch-
schule gebührenfrei eingezogen und an das zuständige Studen-
tenwerk überwiesen. Die Höhe der Beiträge richtet sich nach 
dem für die Wahrnehmung der Aufgaben eines Studentenwer-
kes erforderlichen Aufwand. 

(4) Die §§ 1 bis 87 sowie §§ 106 bis 110 der Landeshaushalts-
ordnung finden mit Ausnahmen der §§ 7, 18 Abs. 2, 55, 64 
und 65 keine Anwendung. 

§ 80 
Aufsicht 

Studentenwerke unterstehen der Rechtsaufsicht des für die Hoch-
schulen zuständigen Mitglieds der Landesregierung. Soweit sie 
Angelegenheiten nach § 76 Abs. 2 Nr. 3 und § 76 Abs. 3 Nr. 3 
wahrnehmen, unterstehen sie auch seiner Fachaufsicht. 

Abschnitt 13 
Anerkennung von Hochschulen und Berufsakademien 

§ 81 
Anerkennung 

(1) Einrichtungen des Bildungswesens, die nicht Hochschulen 
des Landes gemäß § 2 Abs. 1 sind, können eine staatliche An-
erkennung als Hochschule erhalten. Sie bedürfen der staat-
lichen Anerkennung, wenn sie die Bezeichnung Universität, 
Hochschule, Fachhochschule, Kunsthochschule oder eine ent-
sprechende fremdsprachliche Bezeichnung im Namen führen 
oder in vergleichbarer Weise verwenden sollen. Die staatliche 
Anerkennung begründet keinen Anspruch auf staatliche Zu-
schüsse. 

(2) Voraussetzungen der Anerkennung sind, dass 

1. die Hochschule Aufgaben nach § 3 wahrnimmt, 

2. das Studium an den in § 16 Abs. 1 genannten Zielen ausge-
richtet ist, 
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3. eine Mehrzahl von nebeneinander bestehenden oder aufei-
nander folgenden Studiengängen an der Einrichtung allein 
oder im Verbund mit anderen Einrichtungen des Bildungs-
wesens vorhanden oder im Rahmen einer Ausbauplanung 
vorgesehen ist. Dies gilt nicht, wenn innerhalb einer Fach-
richtung die Einrichtung einer Mehrzahl von Studiengän-
gen durch die wissenschaftliche Entwicklung oder das ent-
sprechende berufliche Tätigkeitsfeld nicht nahegelegt wird, 

4. das Studium und die Abschlüsse aufgrund der Studien- und 
Prüfungsordnungen und des tatsächlichen Lehrangebots dem 
Studium und den Abschlüssen an staatlichen Hochschulen 
gleichwertig sind, 

5. nur Studienbewerber angenommen werden, die die Voraus-
setzungen für eine Aufnahme in eine entsprechende staatli-
che Hochschule erfüllen, 

6. die hauptberuflich Lehrenden die Voraussetzungen erfül-
len, die für entsprechende Tätigkeiten an staatlichen Hoch-
schulen gefordert werden, wobei der von hauptberuflich 
Lehrenden, die die Einstellungsvoraussetzungen nach § 39 
erfüllen, erbrachte Anteil an der Lehre 50 Prozent nicht un-
terschreiten soll, 

7. die Mitglieder der Hochschule an der Gestaltung des Studi-
ums in sinngemäßer Anwendung dieses Gesetzes mitwirken, 

8. der Bestand der Hochschule sowie die wirtschaftliche und 
rechtliche Stellung des Hochschulpersonals als dauerhaft 
gesichert vermutet werden können und 

9. der Träger oder die den Träger maßgeblich prägenden na-
türlichen Personen die freiheitlich demokratische Grundord-
nung achten und die für den Betrieb einer Hochschule er-
forderliche Zuverlässigkeit aufweisen. 

(3) Niederlassungen von staatlichen oder staatlich anerkannten 
Hochschulen aus Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder 
aus anderen Ländern der Bundesrepublik Deutschland gelten 
als staatlich anerkannt, wenn sie im Herkunftsstaat staatlich an-
erkannt sind, ausschließlich Hochschulqualifikationen ihres Her-
kunftsstaates vermitteln, ausschließlich ihre im Herkunftsstaat 
anerkannten Grade verleihen und die Qualitätskontrolle durch 
das Sitzland gewährleistet ist. Die Einrichtung der Niederlas-
sung ist der für die Hochschulen zuständigen obersten Landes-
behörde mindestens drei Monate vor Aufnahme des Studienbe-
triebes anzuzeigen. Mit der Anzeige ist die staatliche Anerken-
nung durch den Herkunftsstaat und der Umfang dieser Aner-
kennung nachzuweisen. Der Wegfall der staatlichen Anerken-
nung oder Änderungen im Umfang der staatlichen Anerken-
nung sind unverzüglich anzuzeigen. Studierende einer Nieder-
lassung nach Satz 1 haben keinen Anspruch gegen das Land 
Brandenburg auf Beendigung ihres Studiums. 

(4) Auf Antrag kann Einrichtungen, die keine Niederlassungen 
nach Absatz 3 sind, gestattet werden, aufgrund von Kooperatio-
nen mit einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschu-
le aus Mitgliedstaaten der Europäischen Union (Franchising) 
Hochschulstudiengänge durchzuführen, wenn 

1. nur Studienbewerber angenommen werden, die die Voraus-
setzungen für eine Aufnahme in eine entsprechende staatli-
che Hochschule erfüllen, 

2. das Studienangebot durch eine anerkannte Akkreditierungs-
einrichtung akkreditiert worden ist und 

3. die Kontrolle der den Hochschulgrad verleihenden Hoch-
schule über den Verlauf des Studiums und die Erbringung 
der erforderlichen Studien- und Prüfungsleistungen gesichert 
ist. 

Die Voraussetzungen sind der für die Hochschulen zuständigen 
obersten Landesbehörde vor der Aufnahme und bei jeder Erwei-
terung oder Änderung des Studienbetriebes nachzuweisen. Ab-
satz 1 Satz 3 und Absatz 3 Satz 5 gelten entsprechend. 

(5) Die für die Hochschulen zuständige oberste Landesbehörde 
kann den Betrieb einer Einrichtung untersagen, soweit diese oh-
ne die nach Absatz 1 Satz 2 oder Absatz 3 erforderliche staatli-
che Anerkennung oder ohne Vorliegen der Voraussetzungen des 
Absatzes 4 

1. Hochschulstudiengänge durchführt, 

2. Hochschulprüfungen abnimmt oder 

3. akademische Grade verleiht. 

Führt eine Einrichtung die Bezeichnung Universität, Hochschu-
le, Fachhochschule, Kunsthochschule oder entsprechende fremd-
sprachliche Bezeichnungen im Namen, ohne Aufgaben nach 
Satz 1 wahrzunehmen oder ohne nach Absatz 1 Satz 2 oder Ab-
satz 3 staatlich anerkannt zu sein, ist von der für die Hochschu-
len zuständigen obersten Landesbehörde die Führung der Be-
zeichnung zu untersagen. 

§ 82 
Anerkennungsverfahren 

(1) Die für die Hochschulen zuständige oberste Landesbehörde 
spricht auf Antrag die staatliche Anerkennung aus. 

(2) Die Anerkennung soll von der Akkreditierung der Einrich-
tung durch eine von der für die Hochschulen zuständigen obers-
ten Landesbehörde bestimmten Stelle abhängig gemacht wer-
den. Die Anerkennung kann befristet ausgesprochen und mit 
Auflagen versehen werden, die der Erfüllung der Voraussetzun-
gen von § 81 Abs. 2 dienen. 

(3) In dem Anerkennungsbescheid sind die Standorte der Hoch-
schule, die Studiengänge und die Abschlussgrade, auf die sich 
die Anerkennung erstreckt, und die Bezeichnung der Hochschu-
le differenziert nach Universität, Kunsthochschule und Fachhoch-
schule festzulegen. Auf Antrag kann die für die Hochschulen 
zuständige oberste Landesbehörde staatlich anerkannten Fach-
hochschulen die Führung der Bezeichnung „Hochschule (FH)“ 
gestatten. 
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§ 83 
Folgen der Anerkennung 

(1) Das an einer staatlich anerkannten Hochschule abgeschlos-
sene Studium ist ein abgeschlossenes Studium im Sinne dieses 
Gesetzes. Dies gilt auch in den Fällen des § 82 Abs. 2 Satz 2 
und § 84 Abs. 2 Satz 1, soweit das Studium während der Dauer 
der staatlichen Anerkennung aufgenommen wurde. 

(2) Die staatlich anerkannten Hochschulen haben nach Maßga-
be der Anerkennung das Recht, Hochschulprüfungen abzuneh-
men, Hochschulgrade zu verleihen sowie Promotionen und Ha-
bilitationen durchzuführen. 

(3) Die Studien-, Prüfungs-, Promotions- und Habilitationsord-
nungen bedürfen der Feststellung der Gleichwertigkeit mit den 
Ordnungen der staatlichen Hochschulen durch die für die Hoch-
schulen zuständige oberste Landesbehörde. 

(4) Auf Antrag ist eine staatlich anerkannte Hochschule in die 
Zentrale Vergabe von Studienplätzen einzubeziehen. 

(5) Die staatlich anerkannten Hochschulen können mit Zustim-
mung der für die Hochschulen zuständigen obersten Landesbe-
hörde den an ihnen hauptberuflich Lehrenden, welche die Ein-
stellungsvoraussetzungen nach § 39 erfüllen, die akademische 
Bezeichnung „Professorin“ oder „Professor“ verleihen. Die für 
die Hochschulen zuständige oberste Landesbehörde kann die 
Zustimmung auch allgemein erteilen. § 46 Abs. 2 gilt entspre-
chend. 

(6) Staatlich anerkannte Hochschulen können mit Hochschulleh-
rern ein befristetes Angestelltenverhältnis begründen. Die Befris-
tungsregelungen von § 41 Abs. 1 und § 44 Abs. 1 gelten ent-
sprechend. Mit Gastprofessoren und Gastdozenten kann ein be-
fristetes Dienstverhältnis nach Maßgabe des § 50 begründet 
werden. 

(7) Die unter den Voraussetzungen des § 53 Abs. 1 von staatlich 
anerkannten Hochschulen bestellten Honorarprofessoren sind 
für die Dauer der Tätigkeit an der Hochschule zur Führung der 
Bezeichnung „Honorarprofessorin“ oder „Honorarprofessor“ mit 
einem die Hochschule bezeichnenden Zusatz berechtigt. § 53 
Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 1 gilt entsprechend. 

(8) Die für die Hochschulen zuständige oberste Landesbehörde 
kann staatlich anerkannten Hochschulen die Beschäftigung von 
Lehrenden untersagen, wenn gegen diese so schwerwiegende 
Gründe vorliegen, dass sie bei vertraglich beschäftigten Leh-
renden an staatlichen Hochschulen die Entlassung rechtferti-
gen würden, zum Beispiel wenn sie bei ihrer Lehrtätigkeit er-
heblich von den Erfordernissen des Fachs und den Studien- und 
Prüfungsordnungen abweichen. 

(9) Die staatlich anerkannten Hochschulen unterstehen der 
Rechtsaufsicht der für die Hochschulen zuständigen obersten 
Landesbehörde. § 5 Abs. 5 gilt entsprechend. Besichtigungen und 
Besuche der Lehrveranstaltungen und Hochschulprüfungen 
durch Beauftragte des für die Hochschulen zuständigen Mit-
glieds der Landesregierung erfolgen im Benehmen mit der Hoch-
schule. 

§ 84 
Verlust der Anerkennung 

(1) Die Anerkennung erlischt, wenn die Hochschule nicht inner-
halb einer von der für die Hochschulen zuständigen obersten 
Landesbehörde zu bestimmenden Frist den Studienbetrieb auf-
nimmt oder wenn der Studienbetrieb ein Jahr geruht hat. 

(2) Die Anerkennung ist durch das für die Hochschulen zustän-
dige Mitglied der Landesregierung zu widerrufen, wenn die 
Voraussetzungen des § 81 Abs. 2 nicht gegeben waren, später 
weggefallen sind oder Auflagen gemäß § 82 Abs. 2 Satz 2 nicht 
erfüllt wurden und diesem Mangel trotz Beanstandung inner-
halb einer bestimmten Frist nicht abgeholfen wurde. Den Stu-
dierenden ist die Beendigung des Studiums zu ermöglichen; sie 
haben keinen Anspruch gegen das Land Brandenburg auf die 
Beendigung ihres Studiums. 

§ 85 
Berufsakademien 

(1) Berufsakademien sind Einrichtungen nichtstaatlicher Träger, 
die einschließlich der Abschlussprüfung eine mindestens drei-
jährige wissenschaftsbezogene und zugleich praxisorientierte 
berufliche Bildung vermitteln. Die Ausbildung besteht aus einer 
praktischen Ausbildung in Betrieben der Wirtschaft oder ver-
gleichbaren Einrichtungen der Berufspraxis (Betriebe) und aus 
einer mit der praktischen Ausbildung abgestimmten Ausbildung 
an der Berufsakademie, mit der die Betriebe zusammenwirken 
(duale Ausbildung). Berufsakademien sind besondere Einrich-
tungen des tertiären Bildungsbereichs neben den Hochschulen. 

(2) Eine Berufsakademie bedarf der staatlichen Anerkennung, 
wenn sie die Bezeichnung „Berufsakademie“ in ihrem Namen 
führen oder sonst verwenden will. In dem Anerkennungsbescheid 
sind die Standorte der Berufsakademie, die Ausbildungsgänge, 
auf die sich die Anerkennung erstreckt, und die Bezeichnung 
der Berufsakademie festzulegen. Die staatliche Anerkennung 
kann befristet und mit Auflagen versehen werden. Eine lang-
fristige oder unbefristete Anerkennung ist von der positiven 
Evaluation der Einrichtung durch eine von der für die Hoch-
schulen zuständigen obersten Landesbehörde bestimmten Stel-
le abhängig. 

(3) Die staatliche Anerkennung kann auf Antrag des Trägers der 
Berufsakademie von der für die Berufsakademien zuständigen 
obersten Landesbehörde erteilt werden, wenn folgende Voraus-
setzungen erfüllt sind: 

1. Ausbildungsinhalte und -pläne für die theoretischen und 
praktischen Ausbildungsabschnitte werden im Benehmen 
zwischen der Berufsakademie und den betrieblichen Aus-
bildungsstätten nach Absatz 1 Satz 2 zeitlich und inhaltlich 
abgestimmt. 

2. Die Berufsakademie umfasst mindestens zwei verschiede-
ne Ausbildungsbereiche mit jeweils mehreren fachlichen 
Schwerpunkten. 

3. Die Berufsakademie sieht als Voraussetzung für die Aus-
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bildung den Erwerb der Qualifikation für ein Studium an 
einer Hochschule und den Abschluss eines Ausbildungs-
vertrages mit einem geeigneten Ausbildungsbetrieb vor. 

4. Die Ausbildungsgänge sollen von einer anerkannten Ak-
kreditierungseinrichtung akkreditiert sein. 

5. Die Berufsakademie verfügt über eine ausreichende An-
zahl pädagogisch geeigneter Lehrkräfte, wobei die haupt-
beruflichen Lehrkräfte und diejenigen, die zur Vergabe von 
Leistungspunkten im Sinne von § 22 Abs. 3 führende Lehr-
veranstaltungen anbieten oder als Prüfer an der Ausgabe 
oder Bewertung der Bachelorarbeit mitwirken, die für Pro-
fessoren geltenden Einstellungsvoraussetzungen an Fach-
hochschulen gemäß § 39 erfüllen oder einen geeigneten 
Hochschulabschluss und eine in der Regel mindestens fünf-
jährige einschlägige Berufserfahrung nachweisen können. 
Soweit Lehrangebote überwiegend der Vermittlung prakti-
scher Fertigkeiten und Kenntnisse dienen, für die nicht die 
Einstellungsvoraussetzungen für Professoren an Fachhoch-
schulen erforderlich sind, können diese Akademischen Mit-
arbeitern entsprechend den Regelungen nach § 47 übertra-
gen werden. Soweit es der Eigenart des Faches und den An-
forderungen der Stelle entspricht, können in Ausnahmefäl-
len solche Lehrveranstaltungen von nebenberuflichen Lehr-
kräften angeboten werden, die über einen fachlich ein-
schlägigen Hochschulabschluss oder einen gleichwertigen 
Abschluss sowie über eine fachwissenschaftliche und di-
daktische Befähigung und über eine mehrjährige fachlich 
einschlägige Berufserfahrung verfügen. Der von hauptberuf-
lichen Lehrkräften, die die Einstellungsvoraussetzungen für 
Professoren an Fachhochschulen gemäß § 39 erfüllen, er-
brachte Anteil an der Lehre soll 40 Prozent nicht unter-
schreiten. 

6. Für die Berufsakademie besteht ein Kuratorium, das an 
Entscheidungen über die Entwicklung der Berufsakademie 
und über alle sie betreffenden Fragen von grundsätzlicher 
Bedeutung mitwirkt und dem mindestens jeweils ein Ver-
treter der Industrie- und Handelskammer oder einer ande-
ren berufsständischen Kammer, der Arbeitgeber- und Ar-
beitnehmerorganisationen, der an der Ausbildung beteilig-
ten Betriebe, der an der Berufsakademie tätigen Lehrkräfte 
und der Auszubildenden angehören. 

7. Die an der Berufsakademie tätigen Lehrkräfte und die Aus-
zubildenden müssen an der Gestaltung des Studienbetrie-
bes in sinngemäßer Anwendung dieses Gesetzes angemes-
sen mitwirken können. 

8. Der Bestand des Trägers der Berufsakademie sowie die 
wirtschaftliche und rechtliche Stellung des Personals kön-
nen nach der vorzulegenden Finanzierungsplanung für die 
Dauer der Ausbildung der jeweils Auszubildenden als fi-
nanziell gesichert vermutet werden. 

9. Die Berufsakademie regelt die Ausbildung und die Prüfung 
für jeden Ausbildungsgang durch eine Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung. Die Prüfungsordnungen sind von der für 
die Berufsakademien zuständigen obersten Landesbehörde 
zu genehmigen. 

10. Der Träger oder die den Träger maßgeblich prägenden na-
türlichen Personen müssen die freiheitlich demokratische 
Grundordnung achten und die für den Betrieb einer Berufs-
akademie erforderliche Zuverlässigkeit aufweisen. 

(4) Für Niederlassungen staatlicher oder staatlich anerkannter 
Berufsakademien aus Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
oder aus anderen Ländern der Bundesrepublik Deutschland gilt 
§ 81 Abs. 3 entsprechend. Für Einrichtungen, die in Koopera-
tion mit einer staatlichen oder staatlich anerkannten Berufsaka-
demie aus Mitgliedstaaten der Europäischen Union (Franchi-
sing) duale Ausbildungsgänge durchführen, gilt § 81 Abs. 4 ent-
sprechend. 

(5) Die staatliche Anerkennung begründet keinen Anspruch auf 
staatliche Zuschüsse. § 83 Abs. 8 und 9 gilt entsprechend. 

§ 86 
Abschlussbezeichnungen 

(1) Die Berufsakademien können nach der Akkreditierung ihrer 
Ausbildungsgänge die staatliche Abschlussbezeichnung „Bache-
lor“ mit dem Zusatz „(Berufsakademie – Brandenburg)“, abge-
kürzt „(BA – Brandenburg)“ nach den für entsprechende Fach-
hochschulstudiengänge geltenden Regeln verleihen. 

(2) Bachelorabschlüsse nach Absatz 1 verleihen die gleichen 
Berechtigungen wie solche einer Hochschule. 

§ 87 
Verlust der staatlichen Anerkennung 

(1) Die staatliche Anerkennung erlischt, wenn die Berufsaka-
demie oder ein Ausbildungsgang 

1. nicht innerhalb einer von der für die Berufsakademien zu-
ständigen obersten Landesbehörde zu bestimmenden Frist 
den Ausbildungsbetrieb aufnimmt, 

2. geschlossen wird oder 

3. ein Jahr nicht betrieben worden ist. 

(2) Die staatliche Anerkennung ist zurückzunehmen oder zu 
widerrufen, wenn 

1. die Voraussetzungen für die Anerkennung im Zeitpunkt der 
Anerkennung nicht gegeben waren oder später weggefallen 
sind und diesem Mangel trotz Aufforderung durch die für 
Berufsakademien zuständige oberste Landesbehörde inner-
halb einer zu bestimmenden Frist nicht abgeholfen worden 
ist oder 

2. der Träger oder die Leitung der Berufsakademie trotz 
schriftlicher Aufforderung der Verpflichtung nach Absatz 3 
nicht nachkommt. 

(3) Der Träger und die Leitung der Berufsakademie sind ver-
pflichtet, der für die Berufsakademien zuständigen obersten 
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Landesbehörde Auskünfte zu erteilen und alle Unterlagen zur 
Verfügung zu stellen, die erforderlich sind, um auf die fortlau-
fende Erfüllung der Voraussetzungen des § 85 Abs. 3 hinwir-
ken zu können. 

(4) Auszubildende haben keinen Anspruch gegen das Land Bran-
denburg auf die Beendigung ihrer Ausbildung. 

§ 88 
Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig handelt, wer 

1. unbefugt die Bezeichnung Universität, Hochschule, Fach-
hochschule, Kunsthochschule oder eine entsprechende 
fremdsprachliche Bezeichnung im Namen führt oder in ver-
gleichbarer Weise verwendet, 

2. eine nichtstaatliche Hochschule ohne die nach diesem Ge-
setz erforderliche staatliche Anerkennung errichtet und be-
treibt oder 

3. unbefugt die Bezeichnung Berufsakademie führt. 

Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu ein-
hunderttausend Euro geahndet werden. § 32 Abs. 2 Satz 2 gilt 
entsprechend. 

Abschnitt 14 
Übergangsbestimmungen 

§ 89 
Übergangsbestimmungen zur Organisationsstruktur 

Trifft die Grundordnung keine Bestimmungen nach § 62 Abs. 2 
und § 70 Abs. 2, so nimmt der Senat die Aufgaben nach § 62 
Abs. 2 und der Fachbereichsrat die Aufgaben nach § 70 Abs. 2 
wahr. 

§ 90 
Überleitung des wissenschaftlichen 

und künstlerischen Personals 

(1) Hauptberuflich tätige Angehörige des wissenschaftlichen und 
künstlerischen Personals, mit denen nicht ein Dienstverhältnis 
nach § 37 begründet wird, verbleiben in dem Arbeitsverhältnis, 
das vor Inkrafttreten dieses Gesetzes galt. Das Arbeitsverhält-
nis kann nach anderen Vorschriften geändert oder beendet wer-
den. Für die Aufgaben, Rechte und Pflichten finden die Bestim-
mungen des Abschnitts 6 entsprechende Anwendung. 

(2) Hauptberuflich tätige Angehörige des wissenschaftlichen und 
künstlerischen Personals nach Absatz 1 können nach Maßgabe 
ihrer Eignung, des Bedarfs in den jeweiligen Fächern und nach 
Maßgabe des Landeshaushalts in Dienstverhältnisse nach § 37 

übernommen werden. Die Übernahme setzt einen Antrag vo-
raus; ein Anspruch auf Übernahme besteht nicht. 

§ 91 
Übergangsbestimmungen für bestimmte Dienstverhältnisse 

(1) Die am 23. März 2004 vorhandenen wissenschaftlichen und 
künstlerischen Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure so-
wie Hochschuldozenten verbleiben in ihren bisherigen Dienst-
verhältnissen. Ihre mitgliedschaftsrechtliche Stellung bleibt un-
verändert. Für sie gelten die Bestimmungen des Brandenburgi-
schen Hochschulgesetzes in der bis zum 23. März 2004 gelten-
den Fassung fort. 

(2) Für Kanzler, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes im Amt 
sind, gilt § 68 Abs. 4 des Brandenburgischen Hochschulgeset-
zes in der bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Fas-
sung fort. 

Artikel 2 
Folgeänderungen 

(1) Das Gesetz über die Errichtung der „Stiftung Europa-Uni-
versität Viadrina Frankfurt (Oder)“ vom 14. Dezember 2007 
(GVBl. I S. 206) wird wie folgt geändert: 

1. In § 2 Abs. 1 Satz 2 wird die Angabe „§ 2 Abs. 3 Satz 2“ 
durch die Angabe „§ 5 Abs. 3 Satz 2“ ersetzt. 

2. In § 5 Abs. 1 Satz 2 werden die Wörter „Der Senat“ durch 
die Wörter „Das nach der Grundordnung zuständige Organ 
der Universität“ ersetzt. 

3. In § 7 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2, Satz 3 und 4 werden jeweils die 
Wörter „des Senats“ durch die Wörter „des nach der Grund-
ordnung zuständigen Organs“ ersetzt. 

4. § 8 Abs. 2 Satz 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 5 werden die Wörter „des Senats“ durch die 
Wörter „des nach der Grundordnung zuständigen Or-
gans der Universität“ ersetzt. 

b) In Nummer 6 werden die Wörter „dem Senat“ durch die 
Wörter „dem nach der Grundordnung zuständigen Or-
gan der Universität“ ersetzt. 

c) In Nummer 10 werden die Wörter „des Senats“ durch die 
Wörter „des nach der Grundordnung für die Entschei-
dung über den Entwicklungsplan der Hochschule zustän-
digen Organs der Universität“ ersetzt. 

d) In Nummer 11 werden die Wörter „des Senats nach § 67 
Abs. 1 Nr. 3 des Brandenburgischen Hochschulgeset-
zes“ durch die Wörter „des nach der Grundordnung für 
die Entscheidung über den Entwicklungsplan der Hoch-
schule zuständigen Organs der Universität (§ 62 Abs. 2 
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Nr. 7 Halbsatz 1 des Brandenburgischen Hochschulge-
setzes)“ ersetzt. 

5. § 10 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „nach § 66 Abs. 2 
Satz 1 des Brandenburgischen Hochschulgesetzes“ ge-
strichen. 

b) In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „vom Senat der 
Universität“ durch die Wörter „von dem nach der Grund-
ordnung zuständigen Organ der Universität“ ersetzt. 

c) In Absatz 2 Satz 3 wird die Angabe „§ 65 Abs. 4“ 
durch die Angabe „§ 63 Abs. 4“ ersetzt. 

6. In § 11 Abs. 4 Satz 1 wird die Angabe „Abschnitt 7“ durch 
die Angabe „Abschnitt 6“ sowie die Angabe „§ 41 Abs. 2 
und § 52 Abs. 4“ durch die Angabe „§ 46 Abs. 2 und § 53 
Abs. 4“ ersetzt. 

7. § 16 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Wörter „des Senats“ durch die Wör-
ter „des nach der Grundordnung zuständigen Organs der 
Universität“ ersetzt. 

b) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

„Der Vorschlag des nach der Grundordnung zuständi-
gen Organs der Universität kann in besonders begrün-
deten Ausnahmefällen weniger als drei Namen enthal-
ten.“ 

c) Der bisherige Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Die dem nach der Grundordnung der Universität zu-
ständigen Organ des Fachbereichs nach dem Branden-
burgischen Hochschulgesetz im Berufungsverfahren zu-
stehenden Rechte bleiben unberührt.“ 

d) In dem bisherigen Satz 5 wird die Angabe „§ 39 Abs. 5 
Satz 5“ durch die Angabe „§ 38 Abs. 5 Satz 5“ ersetzt. 

8. § 17 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 3 Satz 4 wird die Angabe „Absatz 1 Satz 1, 2, 
5 und 6“ durch die Angabe „Absatz 1 Satz 1, 2, 6 und 7“ 
ersetzt. 

b) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „Sind Ordnungen“ 
durch die Wörter „Sind Vereinbarungen oder Ord-
nungen“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 wird die Angabe „§ 2 Abs. 3 Satz 2“ 
durch die Angabe „§ 5 Abs. 3 Satz 2“ ersetzt. 

9. In § 18 wird die Angabe „§§ 69 und 70“ durch die Angabe 
„§§ 66 und 67“ ersetzt. 

10. § 19 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird die Angabe „§ 63“ durch die Angabe 
„§ 75“ ersetzt. 

b) In Satz 2 werden die Wörter „dem Senat der Universität“ 
durch die Wörter „dem nach der Grundordnung jeweils 
zuständigen Organ der Universität“ ersetzt. 

c) In Satz 3 wird die Angabe „§ 63 Abs. 2 Nr. 4, § 65 Abs. 2 
Satz 1, § 65 Abs. 4 Satz 2“ durch die Angabe „§ 75 
Abs. 2 Nr. 4, § 63 Abs. 2 Satz 1, § 63 Abs. 4 Satz 2“ er-
setzt. 

(2) Das Brandenburgische Polizeifachhochschulgesetz vom 
24. Oktober 2007 (GVBl. I S. 134) wird wie folgt geändert: 

1. § 1 Abs. 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Sie ist eine staatliche Hochschule im Sinne des § 1 Abs. 2 
des Brandenburgischen Hochschulgesetzes vom 18. Dezem-
ber 2008 (GVBl. I S. 318).“ 

2. In § 2 Abs. 4 Satz 2 wird die Angabe „§ 13 Abs. 1 Satz 3“ 
durch die Angabe „§ 21 Abs. 1 Satz 4“ ersetzt. 

3. § 13 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird die Angabe „§ 38“ durch die Angabe 
„§ 39“ ersetzt. 

b) In Satz 2 wird die Angabe „§ 41 Abs. 1 Satz 1 und 
Abs. 2“ durch die Angabe „§ 46 Abs. 1 Satz 1 und 
Abs. 2“ ersetzt. 

4. In § 15 Abs. 3 Satz 3 wird die Angabe „§ 39 Abs. 3 und 4 
Satz 2 bis 4“ durch die Angabe „§ 38 Abs. 3 und 4 Satz 2 
bis 4“ ersetzt.“ 

(3) § 6 Abs. 1 Nr. 3 des Brandenburgischen Justizkostengesetzes 
vom 3. Juni 1994 (GVBl. I S. 172), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 18. Dezember 2001 (GVBl. I S. 300), 
wird wie folgt gefasst: 

„3. staatliche Hochschulen (§ 1 Abs. 1, § 2 Abs. 1 des 
Brandenburgischen Hochschulgesetzes), Akademien und 
Forschungseinrichtungen, jeweils soweit sie die Rechts-
stellung einer juristischen Person des öffentlichen Rechts 
haben, sowie Studentenwerke (§ 76 des Brandenburgi-
schen Hochschulgesetzes).“ 

(4) Die Lehrverpflichtungsverordnung vom 6. September 2002 
(GVBl. II S. 568) wird wie folgt geändert: 

1. § 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Diese Verordnung gilt für das hauptberufliche wissenschaft-
liche und künstlerische Personal (Lehrpersonen) nach § 37 
des Brandenburgischen Hochschulgesetzes mit Lehraufga-
ben an den staatlichen Hochschulen des Landes Branden-



353 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg Teil I – Nr. 17 vom 19. Dezember 2008 

burg im Sinne des § 2 Abs. 1 des Brandenburgischen Hoch-
schulgesetzes.“ 

2. § 2 Abs. 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Der Dekan entscheidet über den Umfang der Lehrverpflich-
tung nach näherer Bestimmung in den §§ 3 und 5.“ 

3. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Nach Nummer 1 wird folgende Nummer 2 einge-
fügt: 

„2. Professoren mit Schwerpunkt 
in der Lehre 10 bis 12 LVS,“ 

bb) Die bisherige Nummer 2 wird Nummer 3 und wie 
folgt geändert: 

Die Wörter „im Sinne der §§ 47 und 48 des Hoch-
schulrahmengesetzes“ werden gestrichen. 

cc) Nach der neuen Nummer 3 wird folgende Nummer 4 
eingefügt: 

„4. Juniorprofessoren mit 
Schwerpunkt in der Lehre 6 bis 8 LVS,“ 

dd) Die bisherigen Nummern 3 und 4 werden die Num-
mern 5 und 6. 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Nach Nummer 6 wird der Punkt durch ein Komma 
ersetzt und folgende Nummer 7 angefügt: 

„7. Akademische Mitarbeiter eine 
Lehrverpflichtung von bis zu 24 LVS.“ 

bb) Nach Satz 1 werden folgende Sätze angefügt: 

„Die ausschließliche Übertragung von Lehr- oder 
Forschungsaufgaben ist nur im begründeten Ausnah-
mefall zulässig. Begründete Ausnahmefälle im Be-
reich der Lehre sind insbesondere Sprach- und 
Sportlehrer.“ 

c) Nach Absatz 3 Satz 2 wird folgender Satz eingefügt: 

„Die Sätze 1 und 2 gelten für Professoren befristet bis 
zum 31. Dezember 2012 und danach nur noch für eine 
nicht auf Dauer angelegte Betrauung überwiegend mit 
Lehrtätigkeit.“ 

4. § 4 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Nummer 9 Buchstabe b wird der Punkt durch ein 
Komma ersetzt und folgende Nummer 10 angefügt: 

„10. Akademische Mitarbeiter eine 
Lehrverpflichtung von bis zu 24 LVS.“ 

b) Nach Satz 1 werden folgende Sätze angefügt: 

„Die ausschließliche Übertragung von Lehr- oder For-
schungsaufgaben ist nur im begründeten Ausnahmefall 
zulässig. Begründete Ausnahmefälle im Bereich der 
Lehre sind insbesondere Sprach- und Sportlehrer.“ 

5. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Die Lehrverpflichtung der Professoren mit Schwer-
punkt in der Forschung beträgt 9 bis 12 LVS.“ 

b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

„(3) Für Akademische Mitarbeiter gilt § 3 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 7 und Satz 2 mit der Maßgabe, dass eine aus-
schließliche Übertragung von Lehraufgaben auf Aka-
demische Mitarbeiter nur als Ausgleich für eine Absen-
kung der Lehrverpflichtung von Professoren mit Schwer-
punkt in der Forschung zulässig ist, entsprechend.“ 

6. In § 8 Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe „§ 35 Satz 2“ durch 
die Angabe „§ 48 Satz 2“ ersetzt. 

7. In § 9 Abs. 1 Satz 2 wird die Angabe „§ 7 Abs. 2“ durch die 
Angabe „§ 71 Abs. 4 Satz 2“ ersetzt. 

(5) Die Hochschulprüfungsverordnung vom 7. Juni 2007 
(GVBl. II S. 134) wird wie folgt geändert: 

1. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „durch den zu-
ständigen Fachbereichsrat“ durch die Wörter „durch das 
nach der Grundordnung der Hochschule zuständige Or-
gan“ ersetzt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Das nach der Grundordnung zuständige Organ der 
Hochschule kann im Zusammenwirken mit den nach 
der Grundordnung der Hochschule in den Fachberei-
chen zuständigen Organen eine Rahmenprüfungsord-
nung als Satzung erlassen, die von den nach der Grund-
ordnung in den Fachbereichen zuständigen Organen 
durch fachspezifische Prüfungsbestimmungen für die 
einzelnen Studiengänge zu ergänzen ist.“ 

2. In § 4 Abs. 1 wird die Angabe „§ 8 Abs. 3“ durch die Anga-
be „§ 17 Abs. 3“ ersetzt. 

3. § 6 wird aufgehoben. 

4. § 7 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „§ 12 Abs. 1 Satz 2“ 
durch die Angabe „§ 20 Abs. 1 Satz 2“ ersetzt. 

b) In Absatz 5 Satz 6 wird die Angabe „gemäß § 12 Abs. 4 
des Brandenburgischen Hochschulgesetzes“ gestrichen. 
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5. § 10 wird wie folgt gefasst: 

„§ 10 
Übergangsregelungen 

Auf nicht modularisierte Diplom- und Magisterstudiengän-
ge findet bis zu deren Auslaufen die Hochschulprüfungs-
verordnung vom 3. September 2004 (GVBl. II S. 744) An-
wendung.“ 

(6) Die Hochschulpersonalzuständigkeitsverordnung vom 25. Ok-
tober 2002 (GVBl. II S. 643) wird wie folgt geändert: 

1. In § 1 Abs. 1 wird die Angabe „§ 32 Abs. 1 Satz 1“ durch 
die Angabe „§ 35 Abs. 1 Satz 1“ ersetzt. 

2. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„§ 5 des Brandenburgischen Hochschulgesetzes bleibt 
unberührt.“ 

b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

„(3) Die Zuständigkeit für die Entscheidung über Wider-
sprüche in beamtenrechtlichen Angelegenheiten wird in-
soweit auf die Hochschulen übertragen, als diese die 
Maßnahme selbst getroffen haben.“ 

(7) Die Kapazitätsverordnung vom 30. Juni 1994 (GVBl. II 
S. 588), zuletzt geändert durch Verordnung vom 4. April 2007 
(GVBl. II S. 102), wird wie folgt geändert: 

1. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „§ 27 Abs. 1 und 3“ 
durch die Angabe „§ 10 Abs. 1 und 3“ ersetzt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Bei der Feststellung der Aufnahmekapazität blei-
ben Maßnahmen zum Ausgleich zusätzlicher Belastun-
gen aufgrund der bisherigen Entwicklung der Studien-
anfängerzahl und der Zahl der Studierenden unberück-
sichtigt; sie sind gesondert auszuweisen.“ 

2. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „Artikel 7 Abs. 5“ 
durch die Angabe „Artikel 7 Abs. 4“ und werden die 
Wörter „dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung 
und Kultur“ durch die Wörter „der für die Hochschulen 
zuständigen obersten Landesbehörde“ ersetzt. 

b) In Absatz 2 werden die Wörter „das Ministerium für 
Wissenschaft, Forschung und Kultur“ durch die Wörter 
„die für die Hochschulen zuständige oberste Landesbe-
hörde“ ersetzt. 

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „dem Ministerium für 
Wissenschaft, Forschung und Kultur“ durch die 
Wörter „der für die Hochschulen zuständigen obers-
ten Landesbehörde“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 werden die Wörter „das Ministerium für 
Wissenschaft, Forschung und Kultur“ durch die 
Wörter „die für die Hochschulen zuständige obers-
te Landesbehörde“ ersetzt. 

3. In § 10 Abs. 2 werden die Wörter „vom Ministerium für 
Wissenschaft, Forschung und Kultur“ durch die Wörter „von 
der für die Hochschulen zuständigen obersten Landesbe-
hörde“ ersetzt. 

4. In § 11 Abs. 3 Satz 1 werden die Wörter „vom Ministerium 
für Wissenschaft, Forschung und Kultur“ durch die Wörter 
„von der für die Hochschulen zuständigen obersten Lan-
desbehörde“ ersetzt. 

Artikel 3 
Aufhebung bisherigen Rechts 

(1) Das Brandenburgische Hochschulgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 6. Juli 2004 (GVBl. I S. 394), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 11. Mai 2007 (GVBl. I S. 94), wird 
aufgehoben mit Ausnahme des § 36, der mit Ablauf des 31. März 
2009 außer Kraft tritt. 

(2) Die Verordnung über die Wahl der Dekane und der Prodeka-
ne an der Fachhochschule Potsdam vom 15. Mai 2006 (GVBl. II 
S. 129) wird aufgehoben. 

(3) Die Verordnung über die Anzahl der Prodekane am Fachbe-
reich „Informatik, Elektronik, Maschinenbau“ der Fachhoch-
schule Lausitz vom 5. November 2006 (GVBl. II S. 472) wird 
aufgehoben. 

(4) Die Verordnung über die Leitung wissenschaftlicher Ein-
richtungen und über die Wahl der Dekane und Prodekane an 
der Universität Potsdam vom 28. November 2006 (GVBl. II 
S. 510) wird aufgehoben. 

(5) Die Verordnung über die Wahl hauptamtlicher Vizepräsi-
dentinnen und Vizepräsidenten an der Universität Potsdam vom 
30. November 2006 (GVBl. II S. 510) wird aufgehoben. 

(6) Die Verordnung über die Wahl der Dekane und der Prode-
kane an der Fachhochschule Eberswalde vom 11. April 2005 
(GVBl. II S. 163) wird aufgehoben. 

(7) Die Verordnung über die Wahl der Dekane und der Prode-
kane an der Hochschule für Film und Fernsehen „Konrad Wolf“ 
Potsdam-Babelsberg vom 11. Juli 2005 (GVBl. II S. 406) wird 
aufgehoben. 
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(8) Die Verordnung über die Wahl der Dekane und Prodekane an 
der Fachhochschule Lausitz vom 9. April 2008 (GVBl. II S. 126) 
wird aufgehoben. 

Artikel 4 
Inkrafttreten 

Artikel 1 § 49 dieses Gesetzes tritt am 1. April 2009 in Kraft. 
Im Übrigen tritt dieses Gesetz am Tage nach der Verkündung in 
Kraft. 

Potsdam, den 3. Dezember 2008 

Der Präsident 
des Landtages Brandenburg 

Gunter Fritsch 

Sechstes Gesetz zur  
Änderung des Brandenburgischen Polizeigesetzes 

Vom 18. Dezember 2008 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 
Änderung des Brandenburgischen Polizeigesetzes 

Das Brandenburgische Polizeigesetz vom 19. März 1996 
(GVBl. I S. 74), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Mai 
2007 (GVBl. I S. 97), wird wie folgt geändert: 

1. In § 33a Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe c wird die Angabe „§ 100a 
Nr. 1 Buchstabe a der Strafprozessordnung“ durch die 
Angabe „§ 100a Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe a der Strafprozess-
ordnung“ ersetzt. 

2. In § 71 Abs. 4 Satz 4 wird die Angabe „§ 18 Abs. 8“ durch 
die Angabe „§ 18 Abs. 6“ ersetzt. 

Artikel 2 
Änderung des Vierten Gesetzes 

zur Änderung des Brandenburgischen Polizeigesetzes 

Artikel 5 Satz 3 des Vierten Gesetzes zur Änderung des 
Brandenburgischen Polizeigesetzes vom 18. Dezember 2006 
(GVBl. I S. 188) wird wie folgt gefasst: 

„§ 33b Abs. 3 und § 36a des Brandenburgischen Polizei-
gesetzes treten am 31. Dezember 2011 außer Kraft.“ 

Artikel 3 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

Potsdam, den 18. Dezember 2008 

Der Präsident 
des Landtages Brandenburg 

Gunter Fritsch 

Zehntes Gesetz 
zur Änderung des Abgeordnetengesetzes 

Vom 18. Dezember 2008 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Das Abgeordnetengesetz in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 25. Oktober 2007 (GVBl. I S. 146), geändert durch Gesetz 
vom 24. Oktober 2007 (GVBl. I S. 141), wird wie folgt geän-
dert: 

1. In § 5 Abs. 1 Satz 2 wird die Angabe „4 438,49 Euro“ 
durch die Angabe „4 503,74 Euro“ ersetzt. 

2. In § 6 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 wird die Angabe „596,85 Euro“ 
durch die Angabe „612,37 Euro“ ersetzt. 

Artikel 2 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2009 in Kraft. 

Potsdam, den 18. Dezember 2008 

Der Präsident 
des Landtages Brandenburg 

Gunter Fritsch 


